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Identität und ladungsfähige 
Anschrift des Versicherers

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO)
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Sitz der Gesellschaft: Oldenburg (Oldb), Registergericht Oldenburg (Oldb), HRB 63,
Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorstand: Gernold Lengert (Vorsitzender), Martin Zimmer
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Mail-Adresse: kontakt@g-v-o.de, Homepage: www.g-v-o.de
Tel. 0441 9236-0, Fax 0441 9236-5555
Bankverbindung: DZ Bank Hannover
IBAN DE37 2506 0000 0000 4014 40, BIC GENODEFF250
Die GVO wird vertreten durch den Vorstand unter der o.g. Anschrift.

Hauptgeschäftstätigkeit 
des Versicherers

Die Hauptgeschäftstätigkeit der GVO besteht im Abschluss und in der Verwaltung von Versicherun-
gen.

Aufsichtsbehörde 
des Versicherers

Die Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Versicherungsbedingungen/ 
Merkmale der 
Versicherungsleistung

Für Ihren Vertrag gelten das Produktinformationsblatt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen/Klauseln sowie die Satzung und das Merk-
blatt zur Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen vollständig erhalten haben und ob 
Sie rechtzeitig von diesen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und den weiter Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteilen 
entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt, unserem Antrag sowie dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. Erhoben werden ledig-
lich Kosten für Mahnungen sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
1. § 33 VVG Fälligkeit (1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart sind, 

die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen.

(2) Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Über-
mittlung der Prämie erst verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden 
ist.

2. § 37 VVG Zahlungsverzug 
bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

3. § 38 VVG Zahlungsverzug 
bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt an-
zugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.
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SEPA-Lastschriftmandat Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt Folgen des:

Sie ermächtigen uns widerrufl ich, die zu entrichtenden Versicherungs beiträge zu Lasten des von 
Ihnen genannten Kontos mittels Einzie hungsauftrag (Lastschrift) einzuziehen.

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht sei tens des kontoführenden Kre-
ditinstituts keine Verpfl ichtung zur Einlö sung. Kosten aus dem Widerspruch gegen eine berechtigte 
Abbuchung oder Rücklastschrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu Ihren Lasten.

Sie können innerhalb von acht Wochen - beginnend mit dem Belas tungsdatum - die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingun-
gen.

Gültigkeitsdauer von Angeboten An unser Angebot halten wir uns einen Monat gebunden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist.

Risikohinweise für 
Finanzdienstleistungen

Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, dass diese wegen der speziellen Risi-
kogestaltung marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die die GVO keinen Einfl uss hat. In der 
Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige Erträge.

Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspfl ichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) erhalten haben. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: GVO 
Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG, Osterstraße 15, 26122 Oldenburg.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von 
Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie, sofern die jährliche Zahlweise vereinbart ist. Ist die 
½ jährliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/180 
der von Ihnen für ein ½ Jahr zu zahlenden Prämie. Ist die ¼ jährliche Zahlweise vereinbart, 
handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/90 der von Ihnen für ein ¼ Jahr zu 
zahlenden Prämie. Ist die monatliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen 
Betrag in Höhe von 1/30 der von Ihnen für den Monat zu zahlenden Prämie. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wi-
derrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezoge-
ne Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Zustandekommen des Vertrages Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt 
des Versicherungsscheines nach Antragstellung (Antragsmodell) zustande.

Nach § 7 VVG müssen die Vertragsinformationen rechtzeitig vor Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers diesem vorliegen, falls der Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet 
hat. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins, d.h. mit recht-
zeitiger Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein benannten Ver-
tragsbeginn.

Wird der erste Beitrag erst nach dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt eingefordert, 
beginnt der Versicherungsschutz zu diesem Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag 
unverzüglich zahlt.

Laufzeit Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Produktinformationsblatt, dem Antrag und dem Ver-
sicherungsschein.

Vertragsbeendigung Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen. Das Versicherungsverhältnis 
verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf 
der anderen Partei eine Kündigung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zugegangen ist. Bei 
einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen 
können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Produkten ergeben.

Anwendbares Recht, zuständiges 
Gericht

Es fi ndet deutsches Recht Anwendung.

Für Klagen gegen die GVO sind die Gerichte in Oldenburg zuständig. Für Klagen der GVO gegen 
den Versicherungsnehmer richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem 
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG 
kann eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.

Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Vertragssprache Vertragssprache ist ausschließlich die deutsche Sprache.

Mitgliedschaft bei der GVO Der Versicherungsnehmer wird mit Abschluss des Vertrages Mitglied der GVO, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart wurde.
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Beschwerdeverfahren Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. An den Versicherungsom-
budsmann können Sie Beschwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichts-
behörde

Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde richten. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Originalunterlagen Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege 
spätestens 12 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen.

Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt werden, die die Übereinstimmung des 
gespeicherten Dokumentes mit dem vorgelegten Original erklärt.

Wichtige Hinweise zur Erhaltung 
des Versicherungsschutzes

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeige-
pfl icht.
Bitte beachten Sie diesen Hinweis, sonst gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss - Vorvertragliche Anzeige pfl ichten
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die 
dort gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzuge ben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler ma chen möchten, sind unverzüglich 
und unmittelbar gegenüber der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO), Oster-
straße 15, 26122 Oldenburg, schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie falsche oder unvoll-
ständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepfl icht 
können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertragllchen Anzeigepfl ichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerhebli-
chen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige pfl icht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich war. Unsere Leis-
tungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertrags zeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli che Anzeigepfl icht lediglich ein-
fach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahr-
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepfl icht schuld los verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zu gang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
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4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver tragsänderung nur innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepfl icht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Be gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
rufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände rung erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepfl icht vorsätz lich oder arglistig 
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich 
der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kün digung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Aus-
schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stell vertreters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichti gen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ih rem Stellvertre-
ter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen in unseren Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.

Hinweis- und Informationssystem 
(HIS)

Die GVO meldet an das von der informa IRFP GmbH betriebene Informations- und Hinweis-
system der Versicherungswirtschaft (HIS) erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die z.B. auf 
einen Versicherungsbetrug hindeuten können und damit einer weiteren näheren Prüfung be-
dürfen.
Weitere Informationen zum HIS fi nden Sie unter www.informa-irfp.de.
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Produktdetails BHV Landwirtschaft TOP-VIT
Stand: 01.01.2018
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Osterstraße 15

26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Hauptdeckungssummen (wählbar): 3, 5 und 10 Mio. € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
I. Produktdetails (Maßgebend sind die Bedingungen und Klauseln!) Teil / Ziffer Versichert

1. Abbruch- und Einreißarbeiten Radiusklausel SB: 20%, mind. 250,-€ max. 2.500,-€ 6.1.7 

2. Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen bis 15.000,- € 5.5 

3.

Abwässer:

- Allmählichkeits- und Abwasserschäden SB: 10%, mind. 100,- € max. 2.500,- € 5.11 

- häusliche Abwässer 4.1.4 

- landwirtschaftliche / gewerbliche Abwässer SB: 10%, mind. 100,- € max. 2.500,- € 5.11 

- Schwammbildung 5.11 

4. Ansprüche untereinander ab 50,- € 5.4.1 

5. Antidiskriminierungsdeckung (AGG) 5.20 

6. Arbeits- / Liefergemeinschaften 6.3 

7.

Arbeitsmaschinen (selbstfahrende):

- Bagger bis 20 km/h 4.20.3 optional

- Gabelstapler bis 20 km/h 4.26 

- Hofschlepper bis 20 km/h (nur auf nicht öffentlichen Gelände) 4.20.3 optional

- Hoftrac bis 20 km/h 4.26 

- Mähdrescher bis 20 km/h 4.26 

- Radlader bis 20 km/h 4.20.3 optional

- Teleskoplader bis 20 km/h 4.20.3 optional

- Überlassung 5.8.3 

- Zugmaschinen und Raupenschlepper bis 6 km/h 4.15 

8. Auslandsschäden (indirekter Export und Geschäftsreisen) 5.7 

9. Bauherrenhaftpfl icht 4.1.1.1 

10. Baumfällarbeiten; Radiusklausel; SB: 20 %, mind. 250,- €, max. 2.500,- € 4.25 

11. Be- und Entladeschäden SB: 20%, mind. 50,-€ max. 1.000,-€ 5.10 

12. Bearbeitungsschäden bis 1.000.000 € SB: 20%, mind. 50,- € max. 1.000,- € 5.9 

13. Belegschafts- und Besucherhabe bis 15.000,- € 5.5 

14. Bergungs- / Rettungskosten für eigene Tiere bis 3.000 € 4.12.5 

15. Betriebsangehörige 3.2 

16. Betriebsbesichtigungen 4.7 

17. Bodenkaskoversicherung DS 100.000 € SB: 250,- € ABBOV optional

18. Brennerei / Brauerei 4.27 

19. Datenschutz 5.1.2.1 

20. Deckakte (gewollt und ungewollt) 4.12 

21. Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung 5.21 

22.
Erneuerbare Energien (Biogasanlagen bis 150 kWp (nur NAWARO-Anlagen), Geothermie,- Photovol-
taik-, Solar-, Solarthermie- & Wasserkraftanlagen ohne Abgabe der Energie an Dritte) 4.1.5 

- Betreiberhaftpfl icht für erneuerbare Energien 4.20.5 optional

23. Feuergefährliche Stoffe 4.2 

24. Ferien auf dem Bauernhof bis 25 Betten und eingebrachte Sachen bis 5.000,- € 4.28 

25. Flurschäden 4.13 

26. Führerscheinklausel 5.8.4 
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I. Produktdetails (Maßgebend sind die Bedingungen und Klauseln!) Teil / Ziffer Versichert

27.

Gewahrsamsschäden / sonstige Mietsachschäden:

- Abhandenkommen von Tieren bis 2.500 € 5.18.2 

- Gewahrsamsschäden bis 25.000 €, SB: 10 %, mind. 500,- € max. 1.000 € 5.18 ff. 

- Gewahrsamsschäden bis 50.000 €, SB: 10 %, mind. 500,- € max. 1.000 € 5.18 ff. optional

- Brems-, Betriebs- und Bruchschäden bis 25.000 €, SB: 10 %, mind. 500,- € , max. 1.000,- € 5.19 ff. optional

- Brems-, Betriebs- und Bruchschäden bis 50.000 €, SB: 10 %, mind. 500,- € , max. 1.000,- € 5.19 ff. optional

- Sonstige Mietsachschäden 5.18 ff. 

28. H.u.G. (Vermietung / Verpachtung; ohne Nennung des Risikoortes) bis 100.000 € 4.11 

29. Hofcafe 4.20.6 optional

30. Hoffeste / Betriebsausfl üge 4.6 

31. Hofl aden / Marktstand bis Jahresumsatz 50.000 € 4.10.1 

32. Innovationsklausel 5.22 

33. Kommissionsware 4.24 

34. Kutschen und Planwagen 4.20.7 optional

35. Lagerung fremder Güter (unentgeltlich oder gegen Entgelt) 4.23 

36. Landwirtschaftlicher Lohnbetrieb 4.20.4 optional

37. Leitungsschäden SB: 20%, mind. 50,- € max. 1.000,- € 5.12 

38. Mangelbeseitigungskosten 6.4 

39. Maschinenring (vergebene Arbeit)
Ausgeschlossen: Schäden an entliehenen Maschinen 4.17 

40. Melkhus / Schankwirtschaft (ohne Beherbergung) 4.27 

41. Messen / Ausstellungen 4.4 

42.
Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen SB: 20%, mind. 100,- € max. 1.000,- € 5.18 

- durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Abwässer 5.18 

43.

Mietsachschäden durch eigene Hunde

- an Gebäuden bis 1 Mio. € THV 5.6.1 

- an mobilen Gegenständen bis 30.000 € SB: 100,- € THV 5.6.2 

44.

Mietsachschäden durch eigene Pferde

- an Gebäuden bis 1 Mio. € THV 6.5.1 

- an Transportanhängern bis 30.000 € SB: 20 %, mind. 150,- € THV 6.5.2 

- an beweglichen Reitzubehör bis 5.000 € SB: 250,- € THV 6.5.3 

45. Nachhaftung bis 5 Jahre 5.16 

46. Nebenbetriebe
Ausgeschlossen: gewerbliche Tierhaltung 4.18 

47. Nebentätigkeiten (ohne Winterdienst) bis Jahresumsatz 50.000,- € SB: 20%, mind. 100,- € max. 
2.500,- € 4.18.1 

48. Neugegründete Unternehmen / übernommene Übernehmen
Ausgeschlossen: Biogasanlagen, gewerbliche Tierhaltung, sonstige gewerbliche Betrieb 5.23 

49. Nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen 4.3 & 4.14 

50. Nicht zulassungspfl ichtige Anhänger 4.14 

51. Pfl anzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs-, & Düngemittel SB: 10 %, mind. 100,- € max. 1.000,- € 6.1.12.1 

52.

Privathaftpfl ichtversicherung:

- Amtshaftpfl icht Amts-HV optional

- Best-Leistungsgarantie in der Privathaftpfl ichtversicherung PHV 32. optional

- Privathaftpfl ichtversicherung für VN und Familie TOP-VIT DS 20 Mio. € PHV 1. ff. 

- Privathaftpfl ichtversicherung für Altenteiler und Hofnachfolger TOP-VIT DS 20 Mio. € PHV 1. ff. 

53.

Produkthaftpfl ichtversicherung:

- einfache Produkthaftpfl icht 5.15 

- erweiterte Produkthaftpfl icht 5.15 

- Schäden infolge Fehlens von zugesicherten Eigenschaften 5.15 

54. Regressansprüche 5.4.5 

55. Repräsentanten 3.1 

56. Schlüsselverlust bis 100.000,- € 5.17 

57. Selbstpfl ücker / Selbsternter 4.10.1 

58. Senkungsschäden 5.13 
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I. Produktdetails (Maßgebend sind die Bedingungen und Klauseln!) Teil / Ziffer Versichert
59. Spritzschäden (Pfl anzen und Kulturen Dritter) 4.20.12 optional

60. Subunternehmer 4.8 

61.

Tierhaltung: 4.12

- Best-Leistungsgarantie Hundehalterhaftpfl ichtversicherung THV 4.14 optional

- Esel & Maultiere 4.12.2 

- Fischzuchtbetriebe 4.20.8 optional

- Fohlen bis einschließlich 2 Jahre 4.12.3 

- Gewerbliche Tierhaltung 4.20.9 optional

- Gnadenbrot- & Weidepferde 4.12.4 

- Hundehaltung 4.20.1 optional

- Imkerei 4.20.10 optional

- Nutz- / Zuchttiere 4.12 

- Pensionspferde 4.20.2 optional

- Pensionspferde (Obhutsschäden) bis 5.000 € 4.20.2 optional

- Reit- und Kutschpferde I (gelegentliche, unregelmäßige und unentgeltliche Nutzung durch Betriebs-
fremde) 4.20.2 optional

- Reit- und Kutschpferde II (Verleih / Vermietung ) 4.20.2 optional

- Wanderschäferei 4.20.11 optional

- Wildtierhaltung 4.12.1 

- Zuchtstuten 4.20.2 optional

62.

Umwelthaftpfl icht-Basisversicherung (UHV-Basis; SB: 1.000 €):

- Abfallcontainer UHV 3.1.8 

- Abwasseranlagenrisiko (häusliche Klärgruben) bis 10 cbm UHV 1.0 

- Abwassereinleitung (häusliche und Oberfl ächenabwässer) UHV 3.1.10 

- Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls UHV 5.0 

- Benzin- / Fett- und Ölabscheider UHV 3.1.3 

- Betriebsmittel in Kfz / Maschinen bis 100.000 € UHV 3.1.9 

- Flüssiggase und sonstige brennbare Gase bis 3 t UHV 3.1.7 

- Jauche / Gülle und Sickersäften bis 5.000 cbm UHV 3.1.1 

- Flüssigdünger (AHL, ASL, etc.) bis 20 cbm UHV 3.1.6 

- Mineralöle, Diesel und Pfl anzenölmethylester UHV 3.1.3 

- Nachhaftung bis 5 Jahre UHV 8.0 

- Sonstige umweltgefährlicher Stoffe bis Gesamtlagermenge 600 einzelne Behältnisse bis 250 Liter UHV 3.1.5 

- Stalldung (fest) UHV 3.1.2 

- Tierhaltungsanlagen bis Schwellenwerte gemäß Anhang 1 UmweltHG Anzeigepfl ichtig: UHG-Anla-
gen UHV 1.0 

- Zapfsäulen UHV 3.1.11 

63.

Umweltschaden-Basisversicherung (USV-Basis):

- inkl. Bodenkaskoversicherung DS 50.000 € SB 250 € ABBOV

optional
- inkl. USV Grunddeckung SB 250 € I. USV ff.

- inkl. Zusatzbaustein 1 SB 250 € II. USV ff.

- inkl. Zusatzbaustein 2 SB 250 € III. USV ff.

64. Unterfahrungen und Unterfangungen 5.14 

65. Verbrennen von Unkraut und Ernterückständen 4.29 

66. Verpachtung (landwirtschaftliche Nutzfl äche) 4.21 optional

67. Versehensklausel 5.6 

68. Vertraglich übernommene Haftpfl icht 4.30 

69. Vorsorgeversicherung 5.2 

70. Waffen PHV 1.6 

71. Werbung / Reklame 4.5 
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Umfang des Versicherungsschutzes
1 Gegenstand der Versicherung, 
Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versi-
cherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadener-
eignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstan-
den ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt 
es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 
handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;
(3)wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des   Ausbleibens des mit 
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 
(6)wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Verei-
nigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

2 Vermögensschaden, Abhanden-
kommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzli-
che Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf fi nden dann die Bestimmungen über 
Sachschäden Anwendung.

Osterstraße 15
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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3 Versichertes Risiko 3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpfl icht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche-
rungsnehmers,
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-
gebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspfl ich-
tigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen,
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen 
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Än-
derung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch 
unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung 4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des 
bestehenden Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. 
Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ein-
gang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne 
von Ziff. 4.1 (2) auf die vereinbarte Deckungssumme für Personen-. Sach- und Vermögensschäden 
begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit 
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspfl icht unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
verträgen zu versichern sind.
Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt bei privaten Haftpfl ichtversicherungen außerdem nicht 
für Risiken aus betrieblicher, berufl icher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

5 Leistungen der Versicherung 5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpfl ichtfrage, die Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-
densersatzverpfl ichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpfl ichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Ge-
setzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpfl ichtet ist 
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpfl ichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung  für den Ver-
sicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche ge-
gen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers 
für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Min-
derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen 6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspfl ichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versiche-
rers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt.



132

3 Versichertes Risiko 3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpfl icht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche-
rungsnehmers,
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-
gebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspfl ich-
tigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen,
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen 
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Än-
derung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch 
unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung 4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des 
bestehenden Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. 
Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ein-
gang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne 
von Ziff. 4.1 (2) auf die vereinbarte Deckungssumme für Personen-. Sach- und Vermögensschäden 
begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit 
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspfl icht unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
verträgen zu versichern sind.
Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt bei privaten Haftpfl ichtversicherungen außerdem nicht 
für Risiken aus betrieblicher, berufl icher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

5 Leistungen der Versicherung 5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpfl ichtfrage, die Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-
densersatzverpfl ichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpfl ichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Ge-
setzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpfl ichtet ist 
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpfl ichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung  für den Ver-
sicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche ge-
gen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers 
für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Min-
derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen 6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspfl ichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versiche-
rers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt.

3

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
− auf derselben Ursache,
− auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
− auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall 
mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbe-
halt). Auch wenn die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-
rungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haftpfl ichtan-
sprüche abgezogen. Ziff. 6.1 bleibt unberührt. Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der 
Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unbe-
rechtigter Schadensersatzansprüche verpfl ichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen an-
gerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-
rungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur 
Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-
tungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird 
die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-
lungen beteiligen muß, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Ab-
zug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpfl ichtanspruchs durch Anerkennt-
nis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versi-
cherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
− Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
− Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpfl ichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetz-
lichen Haftpfl icht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpfl ichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-
cherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.

7.5 Haftpfl ichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu 
den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 
sowie Pfl egeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine ge-
schäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des 
privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist;
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpfl ichtansprüche 
von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
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7.6 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

7.7 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine betriebliche oder berufl iche Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen 
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der  Tätigkeit betroffen waren;
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durch-
führung seiner betrieblichen oder berufl ichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fl äche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
(3) die Schäden durch eine betriebliche oder berufl iche Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstan-
den sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Tei-
le im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwen-
dige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, 
Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, 
so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leis-
tung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss fi ndet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des 
Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen;  Ansprüche aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nati-
onalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
render nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken.

7.10 (b) Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch 
Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpfl icht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Pla-
nung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
− Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
− Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz  (UmweltHG-Anlagen);
− Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-
zeigepfl icht unterliegen;
− Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug-
nisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-
genstrahlen).

7.13 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die
− Bestandteile aus GVO enthalten,
− aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
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7.6 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

7.7 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine betriebliche oder berufl iche Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen 
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der  Tätigkeit betroffen waren;
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durch-
führung seiner betrieblichen oder berufl ichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fl äche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
(3) die Schäden durch eine betriebliche oder berufl iche Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstan-
den sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Tei-
le im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwen-
dige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, 
Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, 
so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leis-
tung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss fi ndet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des 
Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen;  Ansprüche aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nati-
onalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
render nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken.

7.10 (b) Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch 
Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpfl icht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Pla-
nung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
− Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
− Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz  (UmweltHG-Anlagen);
− Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-
zeigepfl icht unterliegen;
− Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug-
nisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-
genstrahlen).

7.13 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die
− Bestandteile aus GVO enthalten,
− aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
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7.14 Haftpfl ichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fl ießender Gewässer.

7.15 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpfl ichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des 
Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem 
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8 Beginn des Versicherungs-
schutzes, Beitrag und Versiche-
rungsteuer

8.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt.

8.2 Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag), durch Mo-
nats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die 
Versicherungsperiode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise 
einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

8.3 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer 
in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung/ erster oder einmaliger 
Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins fällig.

9.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern 
zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht 
zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäte-
ter Zahlung/ Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des verein-
barten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung 
in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens  zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und  10.4 mit 
dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 10.3. bleibt unberührt.



166

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Last-
schriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus  anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 
des Beitrags erst verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13 Beitragsregulierung 13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 
versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-
destbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, 
fi ndet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvor-
auszahlung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung 15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, fi ndet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge 
unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträ-
ge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlun-
gen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpfl ichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr ge-
leisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpfl ich-
tet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Bei-
tragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächs-
ten Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalen-
derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsanglei-
chung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16 Dauer und Ende des Vertrages 16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Ver-
tragsdauer eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
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11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Last-
schriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus  anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 
des Beitrags erst verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13 Beitragsregulierung 13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 
versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-
destbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, 
fi ndet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvor-
auszahlung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung 15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, fi ndet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge 
unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträ-
ge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlun-
gen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpfl ichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr ge-
leisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpfl ich-
tet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Bei-
tragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächs-
ten Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalen-
derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsanglei-
chung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16 Dauer und Ende des Vertrages 16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Ver-
tragsdauer eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
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16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss 
dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

17 Wegfall des versicherten 
Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall 
Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsan-
gleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuwei-
sen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwer-
den der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19 Kündigung nach Versiche-
rungsfall

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
− vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde,
− der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt 
hat, oder
− dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pfl ichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadens-
ersatzzahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Ver-
sicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung 
versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpfl ichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, 
tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus 
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pfl ichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines 
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
− durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
− durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode
in Textform gekündigt werden.

21 Kündigung nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung 22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen ver-
sichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Mo-
nats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23 Vorvertragliche Anzeigepfl ich-
ten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfl uss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
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(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un- vollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war.  Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kün-
digungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepfl icht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er  von der Verletzung der 
Anzeigepfl icht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt;  er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung 
hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung  anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt 
des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden 
sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versi-
cherungsnehmer Haftpfl ichtansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße   Schadenberichte   
zu   erstatten   und   ihn   bei   der   Schadenermittlung  und  -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenser-
satz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl ichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat 
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte er- teilen und die angeforderten Unterlagen zur Ver-
fügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Ein- tritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
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(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un- vollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war.  Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kün-
digungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepfl icht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er  von der Verletzung der 
Anzeigepfl icht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt;  er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung 
hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung  anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt 
des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden 
sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versi-
cherungsnehmer Haftpfl ichtansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße   Schadenberichte   
zu   erstatten   und   ihn   bei   der   Schadenermittlung  und  -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenser-
satz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl ichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat 
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte er- teilen und die angeforderten Unterlagen zur Ver-
fügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Ein- tritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
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26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 
26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen
27 Mitversicherte Person 27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpfl ichtansprüche gegen andere Personen als den 

Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten ent-
sprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, 
wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-
rungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zu-
lässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mit- ge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Betrieb abgeschlossen, fi nden bei 
einer Verlegung der betrieblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende 
Anwendung.

30 Verjährung 30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist 
die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht 31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versicherungs-
nehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Aus- land, sind die Gerichte des 
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder,  in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Besondere Bedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung 
für die Land- und Forstwirtschaft - TOP-VIT

 Stand 01.08.2020
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§ 1  Allgemeines

1.1 Deckungssummen, Selbstbeteiligungen und Summenbegrenzungen gem. Vereinbarung siehe 
Versicherungsschein und 1.2.

1.2 Höchstersatzleistungen innerhalb der Sachschäden-Deckungssumme
1.2.1  Ersatzleistung Maximierung

Entschädigungsgrenzen: je Schadensfall je Vers.-Jahr

Belegschafts- und Besucherhabe gemäß Ziffer 5.5 15.000 € 30.000 €
Bearbeitungsschäden gemäß Ziffer 5.9 1.000.000 € 2.000.000 €
Schlüsselverlust gemäß Ziffer 5.17 100.000 € 200.000 €
Mietsachschäden gemäß Ziffer 5.18  
Sonstige Mietsachschäden/ Gewahrsamsschäden 
gemäß Ziffer 5.18.1  25.000 € 50.000 €
Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen
gemäß Ziffer 5.4.6 15.000 € 30.000 € 
Landwirtschaftl. Nebentätigkeiten ohne Winterdienst 
gemäß Ziffer 4.18.1 50.000 € 100.000 €

1.2.2 Selbstbehalte des Versicherungsnehmers:
Bearbeitungsschäden gemäß Ziffer 5.9 20 %, mind. 50,-€, höchstens 1.000,-€
Be- und Entladeschäden gemäß Ziffer 5.10 20 %, mind. 50,-€, höchstens 1.000,-€
Allmählichkeits- und Abwasserschäden gemäß Ziffer 5.11 10 %, mind. 100 €, höchstens 2.500 €
Leitungsschäden gemäß Ziffer 5.12 20 %, mind. 50,-€, höchstens 1.000,-€. 
 Die Selbstbeteiligung erhöht sich auf 25 %, 
 höchstens 5.000 €, wenn sich der 
 Versicherungsnehmer oder sein Bevoll-
 mächtigter vor Beginn der Arbeiten nicht 
 über den Verlauf der Erdleitungen erkundigt.
Mietsachschäden gemäß Ziffer 5.18 20 %, mind. 100 €, höchstens 1.000 €
Sonstige Mietsachschäden/ Gewahrsamsschäden 
gemäß Ziffer 5.18.1 10 %, mind. 500 €, höchstens 1.000 €
Landwirtschaftl. Nebentätigkeiten ohne Winterdienst
gemäß Ziffer 4.18.1 20 %, mind. 100 €, höchstens 2.500 €
Abbruch- u. Einreißarbeiten, Sprengungen gem. Ziffer 6.1.7 20 %, mind. 250 €, höchstens 2.500 €
Baumfällarbeiten gemäß Ziffer 4.25 20 %, mind. 250 €, höchstens 2.500 €
Pflanzenschutzmittel gemäß Ziff. 6.1.12 10 %, mind. 100 €, höchstens 1.000 €
Umweltschäden gemäß Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung GVO Basis 1.000 €
Umweltschäden gemäß des Umweltmodells 1.000 €

§ 2   Versicherungsschutz

2 Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 
2016  GVO), der Umwelthaftpflicht-Basisversicherung Land- und Forstwirtschaft, der Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen für die Private-Haftpflichtversicherung der Satzung der GVO, den 
gesetzlichen Bestimmungen und der folgenden Bedingungen - die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers aus dem Betrieb einer Land- und Forstwirtschaft dem sich ergebenden Eigenschaften, 
Rechts verhältnissen und Tätigkeiten.

2.1 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag aus-
drücklich im Versicherungsschein genannt oder nicht nach Besonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen 
oder Erläuterungen mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht aus der Tätigkeit, die weder dem versi-
cherten Betrieb oder Beruf dienen noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind.

2.2 Für solche Risiken siehe - soweit nicht ausdrücklich Verabredungen - Ziff. 3.1 und Ziff. 4 AHB 2016 GVO. 
Auf die Risiko begrenzungen gem. § 6 wird hingewiesen.

§ 3   Mitversicherte Personen

Repräsentanten 3.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht der gesetzlichen Vertreter 
des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, 
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Betriebsangehörige 3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen 
verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt. 
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder 
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

3.3 Mitversichert ist ferner die persönliche gesetzliche Haftpflicht der aus den Diensten des Versicherungsnehmers 
ausgeschiedenen - ehemaligen - gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der übrigen 
Betriebs angehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

3.4 Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Beschäftigung eigener und der Beauftragung selbstständiger Sicherheitskräfte, insbesondere

3.4.1 Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und anderer Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
3.4.2 Immissionsschutzbeauftragte,
3.4.3 Gewässerschutzbeauftragte,
3.4.4 Datenschutzbeauftragte.
3.4.5 Die persönliche Haftpflicht selbstständiger Sicherheits- bzw. Fachkräfte und deren Beschäftigter bleibt vom 

Versicherungsschutz ausgeschlossen.
§ 4   Mitversicherte Risiken

Ohne besondere Anzeige mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus den betriebs- und branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere

Betriebsgrundstücke 4.1 als Eigentümer, Nießbraucher, Mieter, Pächter von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die 
ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner 
Betriebsangehörigen benutzt werden (Vermietung von Teilen des Betriebsgrundstückes kann auf Antrag 
mitversichert werden). Versichert sind hierbei Schäden infolge Verstoßes gegen die dem Versicherungsnehmer 
in den obengenannten Eigenschaften obliegenden Pflichten (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 
Reinigung, Bestreuung der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräumen auf Bürgersteig und Fahrdamm).

4.1.1 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten auch die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers

Bauherr 4.1.1.1 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Bausumme max. bis zur Deckungssumme).
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

4.1.1.2 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand,
Beauftragte Personen 4.1.2 der durch einen Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 

Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtungen erhoben werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt. 
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder 
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden,

4.1.3 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft.

Häusliche Abwässer 4.1.4 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche Dritter wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im 
Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche 
wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. Ziff. 7.10 (a) 
und (b) AHB 2016 GVO bleiben unberührt.

Erneuerbare Energien 4.1.5 aus dem Besitz und Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien (Biogasanlagen bis 150 kWp (nur 
NAWARO-Anlagen), Geothermie-, Photovoltaik-, Solar-, Solarthermie- und Wasserkraftanlagen), sofern 
diese für den eigenen Betrieb bestimmt sind. Schäden aus der Abgabe von Energie an Dritte gelten nicht 
mitversichert.

Feuergefährliche 
Stoffe etc.

4.2 aus Besitz und Verwendung feuergefährlicher und explosiver Stoffe (siehe Ziff. 6.1.3 und 6.1.5).
Hinweis: Der Versicherungsschutz für giftige Stoffe, Klärschlamm, Pflanzenschutz-, künstliche oder natür-
liche Düngemittel etc. wird ausschließlich gesondert geregelt.

Schrägaufzüge, 
nicht selbstfahrende
Arbeitsmaschinen,
Gerüste

4.3 aus Besitz, Halten und Gebrauch von Transporteinrichtungen wie Schrägaufzüge, Förderbänder, Laufkatzen, 
stationären Kränen und Winden und nichtselbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Betonmischer etc., außer-
dem von Gerüsten zur Verwendung für eigene Betriebszwecke.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung 
der vorgenannten Geräte an betriebsfremde Personen. Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der 
Personen, denen die Geräte überlassen worden sind.

Messen 4.4 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen einschließlich der Vorführung von Produkten und 
Fabrikationsmethoden. Mitversichert ist die Abgabe von Werbematerial, Werbegeschenken, Proben, 
Produktmustern sowie die Bewirtung der Messegäste während der Veranstaltungen.

Reklame 4.5 aus Reklameeinrichtungen (z.B. Transparenten, Reklametafeln, Leuchtröhren und dgl.).

Betriebsausflüge
Hoffeste, Tag der 
offenen Tür 

4.6 aus der Veranstaltung von Betriebsfeiern und -ausfl ügen, sowie selbstorganisierten Hoffesten und „Tag 
der offenen Tür“. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht der Betriebsangehörigen aus der 
Betätigung im Interesse der Veranstaltung, soweit es sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlas-
sungen handelt.

Personenbeförderung 
bei Veranstaltungen

4.6.1 Mitversichert gelten Schäden bei Hoffesten durch Personenbeförderung auf Anhängern hinter einem 
Schlepper auf dem Hofgelände, vorausgesetzt, der Inhaber oder Geschäftsführer führt den Schlepper. 
Führer des Schleppers kann auch durch langjährige Mitarbeiter  (mind. 5 Jahre Vollzeit, keine Saisonkräf-
te), gültige Fahrerlaubnis der Klassen T muss vorliegen, erfolgen. Des weiteren darf der Fahrer nicht unter 
Drogen und/ oder Alkohol stehen.
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Besichtigungen 4.7 aus der Durchführung von Betriebs- und Baustellenbesichtigungen und -begehungen.

Subunternehmer 4.8 aus Beauftragung fremder Unternehmen mit der Ausführung von Verrichtungen im Interesse des versicher-
ten Betriebes.
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden Unternehmen und ihres Personals.

Sozialeinrichtungen 4.9 Unterhaltung von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Betriebssportgemeinschaften.
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

4.9.1 aus der Einrichtung und Unterhaltung eigener Sanitätsstationen mit allen dazugehörigen Instrumenten, 
Apparaten und Einrichtungen, soweit diese in der Heilkunde anerkannt sind.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der angestellten Ärzte und des angestellten 
Sanitätspersonals aus ihren dienstlichen Verrichtungen im Betrieb und bei der Gewährung "Erster Hilfe" auch 
außerhalb des Betriebes:

4.9.2 aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige (Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, 
Kindergärten und dgl.), auch wenn sie gelegentlich durch Betriebsfremde in Anspruch genommen werden 
sowie aus der Unterhaltung von Betriebssportgemeinschaften und dem Überlassen von Plätzen, Räumen 
und Geräten.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebssportgemeinschaft sowie die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betätigung,

Vorübergehende 
Verkaufsstellen
Hofladen / 
Direktvermarktung

4.10 als Inhaber von vorübergehenden Verkaufsstellen für Zwecke des versicherten Betriebes (als vorüberge-
hend gilt ein Zeitraum von vier Wochen).

4.10.1 aus dem Besitz und Betrieb eines Hofladens / der Direktvermarktung bis zu einem Jahresumsatz in Höhe 
von 50.000,- €. Darüber hinaus muss gesonderte Vereinbarung getroffen werden. 
Aus der Aberntung der im Betrieb erzeugten Produkte durch Endverbraucher

Vermietung /
Verpachtung

4.11 aus der Vermietung oder Verpachtung von Teilen des Betriebsgrundstückes bis zu einer Jahresmiete/-pacht 
von 100.000,- €. Bei höheren Mieteinnahmen muss für die Mitversicherung eine besondere Vereinbarung 
getroffen werden. Sofern Sie die Risikoorte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befinden, bedarf es 
keiner Angabe der, einzelnen Adressen. Verpachtung von Land siehe Ziff. 4.21.

4.11.1 aus der Vermietung oder Verpachtung eines Ein- / Zweifamilienhauses außerhalb des Betriebsgrundstückes 
bis zu einer Jahresmiete/ -pacht von 100.000,- €. 

Tierhaltung 4.12 aus Halten, Hüten und Verwendung von Nutztieren (auch Zuchttieren und Bienen) im versicherten Betrieb. 
Ausgenommen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Haltung von Hunden und 
Pferden (Reittiere, Zuchtstuten bzw. -hengste, Kleintiere, Ponys usw. - auch Pensionstiere), sofern keine 
anderslautende Vereinbarung getroffen worden ist (vgl. auch Ziff. 4.20). Mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt.

4.12.1 aus der Wildtierhaltung in eingefriedeten Gehegen.

4.12.2 aus der Haltung von Eseln und Maultieren (ohne Reitrisiko).

4.12.3 aus der Haltung von Fohlen bis einschließlich 2 Jahren (ohne Reitrisiko).

4.12.4 aus der Haltung von Gnadenbrot- und Weidepferden (ohne Reitrisiko).

4.12.5 aus Bergungs- und Rettungskosten für eigene Tiere. Die Versicherungssumme je Schaden beträgt 3.000,- €.

Flurschäden 4.13 aus Flurschäden anlässlich des Weidebetriebes, soweit es sich nicht um durch Schafhaltung in Wander-
schäfereien verursachte Schäden handelt (siehe jedoch Ziffer 4.19)

Nicht selbstfahrende 
Geräte

4.14 aus Besitz und Verwendung von nicht selbstfahrenden Geräten und Maschinen sowie nicht zulassungs-
pflichtigen Anhängern im versicherten Betrieb - auch bei Verwendung zu Lohnarbeiten oder in einem 
gewerblichen Nebenbetrieb

Zugmaschinen und 
Raupenschlepper

4.15 aus der Verwendung von  Zugmaschinen und Raupenschleppern mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit.
Maschinen oder Kraftfahrzeugen als stationäre Kraftquellen - im versicherten Betrieb.
Verwendung zu Lohnarbeit oder in einem gewerblichen Nebenbetrieb siehe Ziff. 4.20.4 Zusatzrisiken.

Entliehene 
Maschinen

4.16 aus der Verwendung der zum Betrieb gehörigen oder von einem Dritten entliehenen landwirtschaftlichen 
Maschinen.
Kreis- und Motorsägen, mit Ausnahme von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Hopfenpflückmaschinen.
Ausgeschlossen sind Schäden an den entliehenen Geräten.

Vergebene Arbeiten, 
Maschinenring

4.17 als Auftraggeber und Auftragnehmer von Arbeiten sowie aus dem Verleihen und Entleihen von Maschinen 
im Rahmen eines landwirtschaftlichen Maschinenringes, dem der Versicherungsnehmer als Mitglied ange-
hört.
Ausgeschlossen sind Schäden an entliehenen Maschinen.

Nebenbetriebe 4.18 aus Nebenbetrieben, die dem versicherten Betrieb dienen und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
zugeteilt sind - ausgenommen sind jedoch Schankwirtschaften, Hecken- und dergleichen Wirtschaften 
sowie Lohnfuhren (Mitversicherung siehe Ziff. 4.20.5 Zusatzrisiken).

landwirtschaftliche
Nebentätigkeiten

4.18.1 Aus landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten, jedoch ohne Winterdienst bis zu einem Gesamtjahresumsatz in 
Höhe von 50.000,-- €. Sollte der Umsatz überschritten werden, muss gesonderte Vereinbarung getroffen 
werden.
Es gilt eine SB von 20 % vereinbart, min. 100,- €, höchstens 2.500,- €.

Ackerdeckung 4.19 Bei Betrieben ohne Weidebetrieb / ohne Viehhaltung (z.B. reiner Ackerbau für Getreide, Rüben etc., Winzer, 
Hopfen- und Obstanbau, reine Forstwirtschaft) kann der Umfang des Versicherungsschutzes auf Antrag, 
wie nachstehend beschrieben, eingeschränkt werden:
Falls besonders vereinbart und gegen Prämiennachlass dokumentiert (siehe Vertrag) gilt:

ohne Weidebetrieb 4.19.1 Die Tierhaltung gemäß Ziff. 4.12 bleibt mitversichert, jedoch entfällt der Versicherungsschutz für Flurschäden 
gemäß Ziff. 4.13.
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ohne Tierhaltung 4.19.2 Die Tierhaltung gemäß Ziff. 4.12 ist ausgeschlossen. Versichert bleiben jedoch nur für den eigenen Bedarf 
die Haltung von bis zu 3 Kleintieren (Schwein, Schaf, Ziege, Bienenvölkern) und die Geflügelhaltung (keine 
Intensivtierhaltung). Der eigene Bedarf schließt den gelegentlichen Verkauf der Tiere und deren Produkte 
(Eier, Milch, Käse, Honig) ein. Ausgeschlossen sind Flurschäden sowie die Haltung von Zuchttieren zum 
Belegen fremder Tiere (siehe Zusatzrisiken). Mitversichert sind Jungtiere aus eigener Aufzucht (Ferkel, 
Lämmer, Zicklein) bis zu einem halben Jahr nach der Geburt.

Zusatzrisiken 4.20 Falls besonders vereinbart und gegen Prämienzuschlag eingeschlossen (siehe Vertrag), gilt:
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

Hunde 4.20.1 als Hundehalter 
Hundehalterhaftpflichtversicherung: 
I.  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AHB) die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers als Tierhalter bzw. Familienangehörige die in direkter Linie verheiratet oder 
unverheiratet mit dem VN auf dem Hof leben.
II. Mitversichert ist - nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen - die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, 
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

Pferde 4.20.2 als Pferdehalter
Pferdehalterhaftpflichtversicherung:
Mitversichert gelten Reit- und Kutschpferde, Zuchtstuten, Zuchthengste, Ponys aus dem Halten/Hüten von 
Pferde ( Reittiere, Zuchtstuten bzw. -hengste, Kleintiere, Ponys, Maultiere, Esel usw. - auch Pensionstiere). 
Versicherungsschutz für Schäden an Pensionstieren und Schäden anlässlich des Verleihs/ Schulbetriebes 
besteht nur, wenn dies besonders beantragt ist.

Bagger, Hofschlepper, 
Radlader und 
Teleskoplader 

4.20.3 aus Besitz und Verwendung von Bagger, Hofschlepper, Radlader und Teleskoplader mit nicht mehr als 20 
km/h im eigenen Betrieb mit gelegentlicher Nachbarschaftshilfe.

4.20.3.1 Der Einschluss gemäß Ziffer 4.20.3 gilt obligatorisch für die dort bezeichneten Maschinen.

4.20.3.2 Bagger, Hofschlepper, Radlader und Teleskoplader mit mehr als 20 km/h dürfen nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen genutzt werden. Andernfalls ist eine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung erforderlich.

Lohnarbeit 4.20.4 aus Besitz und Verwendung von selbstfahrenden Zugmaschinen, Geräten und Maschinen zur Lohnarbeit 
oder in einem gewerblichen Nebenbetrieb.
Die Bestimmungen in Ziff. 5.6 gelten auch für diese Fahrzeuge.

Betreiberhaftpflicht für 
erneuerbare Energien

4.20.5 aus der Abgabe von Energie an Dritte durch Biogasanlagen bis 150 kWp (nur NAWARO-Anlagen), 
Geothermie-, Photovoltaik-, Solar-, Solarthermie- und Wasserkraftanlagen.

Hofcafe 4.20.6 aus dem Betrieb eines ländlichen Hofcafes ohne Beherbergung, das als Nebenbetrieb der Land- oder 
Forstwirtschaft ausschließlich vom Versicherungsnehmer und seinen Familienangehörigen nebenberuflich 
betrieben wird.

Kutschen und 
Planwagen

4.20.7 aus Besitz und Verwendung von Kutschen und Planwagen bis 8 Plätzen im eigenen Betrieb. Die gewerbli-
che Nutzung bleibt ausgeschlossen.

Fischzuchtbetrieb 4.20.8 aus dem Betrieb eines der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zugeordneten Fischzuchtbetriebes.

Gewerbliche 
Tierhaltung

4.20.9 aus dem Betrieb eines gewerblichen Tierhaltungsbetriebes (z.B. GbR, KG, GmbH, etc.) ohne landwirtschaft-
liche Nutzfläche.

Imkerei 4.20.10 aus dem Betrieb einer der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zugeordneten Imkerei.

Wanderschäferei 4.20.11 aus dem Betrieb einer der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zugeordneten Wanderschäferei.

Schäden am 
behandelten Gut 
(Spritzschäden)

4.20.12 In Abänderung der BBR für die Land- und Forstwirtschaft – TOP-VIT Ziffer 6.1.12.3 gelten Schäden durch 
die Verwendung von Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel am behandelten Gut als 
mitversichert. Die Versicherungssumme beträgt max. 20.000 EUR. Von jedem Schaden hat der 
Versicherungsnehmer 10 % mind. 500 EUR, max. 2.000 EUR selbst zu tragen. Der Versicherungsschutz 
unter diesem Vertrag besteht nur subsidiär zu anderweitigem Versicherungsschutz: anderweitige 
Leistungspflichten gehen vor, wenn für dieselbe Gefahr noch bei einem anderen Versicherer 
Versicherungsschutz besteht. Dies gilt insbesondere, sofern der Schaden durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeuges verursacht wurde und die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung eintrittspflichtig ist

Verpachtung von 
Land

4.21 Falls besonders vereinbart (siehe Vertrag) wird Versicherungsschutz für vollständige oder teilweise Ver-
pachtung des Grundbesitzes geboten.

Vollverpachtung 4.21.1 Bei vollständiger Verpachtung sind Haftpflichtansprüche Dritter gegen den Versicherungsnehmer als 
Eigentümer und aus der Verpachtung eingeschlossen; nicht versichert ist die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht des Pächters.

Teilverpachtung 4.21.2 Bei Teilverpachtung gilt 4.21.1 für die verpachteten Teilflächen.

Abgrenzung 4.21.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Vermietung von Betriebs-, Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 
oder Teilen davon; dies muss über die Position "Vermietung und/oder Verpachtung von Teilen des 
Betriebsgrundstückes (Gebäude)" besonders beantragt werden.

4.22 Die unter 4.27 und 4.28 beschriebenen Einschlüsse gelten obligatorisch mitversichert.

Lagerung fremder 
Güter

4.23 Mitversichert gilt die Lagerung von fremden landwirtschaftlichen Produkten in eigenen Lagern, Kühlhäusern 
oder CA-Lagern unentgeltlich oder gegen Entgelt.
Hierbei mitversichert gelten auch Haftpflichtansprüche durch das Ausströmen von Gasen.

Kommissionsware 4.24 Schäden an in kommissionsgenommener Ware (z.B.: Obst, Pflanzen, Fleisch), auch an Kommissionstieren 
gelten mitversichert. Der Einschluss gilt auch für die Lagerung in Kühlhäusern. Hiervon ausgenommen sind 
Tiere gemäß Ziffer 4.20.1 und 4.20.2 der Allgemeinen Bedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung 
Land- und Forstwirtschaft - TOP-VIT

Baumfällarbeiten 4.25 In Ergänzung zu Ziffer 4.18.1 der Besonderen Bedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung Land- und 
Forstwirtschaft - TOP-VIT gelten Baumfällarbeiten ohne Maximierung mitversichert.
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des anzureißenden 
Baumes entspricht.
Vereinbart gilt eine SB von 20 %, mind. 250,- €, höchstens 2.500,- €
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Arbeitsmaschinen 
(selbstfahrend)
im eigenen Betrieb

4.26 aus Besitz und Verwendung von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (Gabelstapler, Hoftrac, Mähdrescher 
und Universalgeräte, nicht jedoch Bagger, Hofschlepper, Radlader und Teleskoplader) mit nicht mehr als 20 
km/h im eigenen Betrieb.

Ländliche 
Schankwirtschaft, 
Brennerei, Brauerei 
und Melkhus

4.27 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb einer kleinen länd-
lichen Schankwirtschaft, Brennerei, Brauerei oder Melkhus ohne Beherbergung (ggf. mit Kegelbahn - siehe 
Vertragsübersicht), die als Nebenbetrieb der Land- oder Forstwirtschaft ausschließlich vom 
Versicherungsnehmer und seinen Familienangehörigen nebenberuflich versehen wird, sowie einer Hecken, 
Strauß, Besen- Kranz- und dgl. Wirtschaft (erlaubnisfreier Ausschank von Eigenbauweinen ausschließlich 
durch den Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen).

Ferien auf dem 
Bauernhof

4.28 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Abgabe von nicht mehr als 
25 Betten zu Beherbergungszwecken - ohne Pension - an Feriengäste. Die Mitversicherung gilt auch dann, 
wenn hierfür eine anders lautende Rechtsform (z.B. GbR) gegründet wurde.
Zu Ziff. 4.27 - 4.28:
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von 
den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör 
und Inhalt). Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbewahrte Sachen und solche, deren Aufbewahrung 
zu Unrecht abgelehnt wurde. Die Höchstersatzleistung je Zimmer/ Appartement für alle Schäden, die den 
Gästen eines Zimmers oder eines Appartements an einem Tag zustoßen beträgt 5.000,- €.

Verbrennen von 
Unkraut

4.29 aus dem erlaubtem Verbrennen von Unkraut und Ernterückständen.

Vertraglich 
übernommene 
Haftpflicht

4.30 Eingeschlossen ist die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch 
Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners 
(Vermieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

§ 5   Deckungserweiterungen

Vermögensschäden 5.1 Mitversichert sind im Rahmen der Vertragsbestimmungen auch Vermögensschäden gemäß Ziff. 2 AHB 
2016 GVO, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

5.1.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

5.1.1.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen.

5.1.1.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

5.1.1.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit.

5.1.1.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung.

5.1.1.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten.

5.1.1.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen.

5.1.1.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmungen.

5.1.1.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, 
Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung.

5.1.1.9 vorsätzlichen Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung.

5.1.1.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

5.1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

Datenschutz 5.1.2.1 des Versicherungsnehmers und der Betriebsangehörigen einschließlich des angestellten Datenschutz-
beauftragten wegen eines Vermögensschadens durch die Verletzung personenbezogener Bestimmungen 
in Datenschutzgesetzen, der während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten ist.
Mitversichert sind insoweit Haftpflichtansprüche auf Ersatz eines immateriellen Schadens wegen Verletzung 
eines Persönlichkeitsrecht.
Die persönliche Haftpflicht selbstständiger Datenschutzbeauftragter und deren Beschäftigter bleibt vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

5.1.2.2 Nicht versichert bleiben Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung sowie die hiermit 
zusammenhängenden Verfahrenskosten. Auch fallen Bußen, Strafen sowie Kosten derartiger Verfahren 
nicht unter die Deckung.

Vorsorgeversicherung 
Vertragshaftung

5.2 Abweichend von Ziff. 4.2 AHB 2016 GVO gelten die vereinbarten Deckungssummen auch für die

5.3 Vorsorgeversicherung.

5.3.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB 2016 GVO - die vom Versicherungsnehmer als Mieter, 
Pächter oder Leasingnehmer

5.3.1.1 von Grundstücken oder Gebäuden durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen 
Vertragspartners.
sind Haftpflichtansprüche aus üblichen genormten Verträgen mit Behörden, öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, öffentlich-rechtlichen Anstalten oder solchen privaten Unternehmen, die nach ihrer Tätigkeit 
den genannten Körperschaften bzw. Anstalten gleichzusetzen sind (z.B. Deutsche Bahn, Hafenverwaltung, 
Verwaltungs- und Betriebsgesellschaften, die öffentliche Interessen im Auftrage öffentlicher Körperschaften 
wahrnehmen usw.). Mitversichert ist die gegenüber diesen Behörden, Körperschaften, Anstalten und 
Gesellschaften übernommene Haftpflicht, soweit sich diese aus den genannten Verträgen ergibt. Der 
Versicherer wird sich insoweit nicht auf Ziff. 7.3 AHB 2016 GVO berufen.
Mitversichert ist, insoweit abweichend von Ziff. 7.7 (1) AHB 2016 GVO, auch die Haftpflicht wegen 
Wagenbeschädigung, soweit es sich nicht um Be- und Entladeschäden durch mechanische Einrichtungen 
(z.B. Kräne, Winden, Hub- und Gabelstapler usw.) oder durch Hand oder um Implosionsschäden (Verformung 
durch Unterdruck) beim Entladen von Kessel-/Tankwagen handelt.
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Ansprüche mitver- 
sicherter Personen

5.4 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 7.7 (1) AHB 2016 GVO in Verbindung mit Ziff. 27. AHB 2016 GVO 
Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander,

5.4.1 soweit es sich um Sachschäden mit einer Entschädigung von mehr als 50,- € handelt.

5.4.2 wegen Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in dem 
Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person angestellt ist.

5.4.3 wegen Vermögensschäden auf Grund von Verstößen gegen Datenschutzgesetze, sonst im Umfang der Ziff. 5.1.

5.4.4 wegen Ansprüchen der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der 
Schaden durch einen Umstand verursacht wird, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden 
gesetzlichen Vertreters liegt.

Regressansprüche 5.4.5 aus Regressansprüchen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft bei Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten der Angehörigen des Versicherungsnehmers (in teilweiser Abänderung von Ziff. 7.5 AHB 
2016 GVO).

Abhandenkommen 
von Sachen 
Betriebsangehöriger
landw. BG
Belegschafts- und 
Besucherhabe

5.5 Auch versichert ist das Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen bis 15.000,- €.

5.5.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und 
Fahrrädern mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und Besucher, sofern es sich um auf dem 
Betriebsgrundstück untergebrachte Sachen handelt.
Bei Kraftfahrzeugen ist Voraussetzung, dass die Abstellplätze entweder ständig bewacht oder zumindest 
durch ausreichende Sicherung gegen Benutzung bzw. Zutritt Unbefugter geschützt sind.
Der Versicherer ersetzt den Schaden bis zu einer Höhe des Zeitwertes der abhanden gekommenen Sachen 
am Schadentag.
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Geld, Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden, Schmucksachen, 
Kunstgegenstände und Kostbarkeiten.

Versehensklausel 5.6 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der 
Versicherung eingetretene Risiken, die im Rahmen des versicherten Betriebes liegen und weder nach den 
Allgemeinen noch Besonderen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüg-
lich die entsprechende Anzeige zu erstatten und die danach zu vereinbarende Prämie von Gefahreneintritt 
an zu entrichten. Pos. 3 im Umwelt-Haftpflicht-Modell bleibt unberührt.

Auslandsschäden 5.7 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2016 GVO - die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Schadenereignisse.

Geschäftsreisen und 
indirekter Export

5.7.1 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen sowie durch 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen (für Schadenereignisse durch Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers, die mit Wissen des Versicherungsnehmers in die USA und/oder nach Kanada 
gelangen, besteht Versicherungsschutz nur bei besonderer Vereinbarung).

Direkter Export 5.7.2 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland gelegene Betriebsstätten sowie für direk-
ten Export und Arbeiten im außereuropäischen Ausland.

Arbeiten im Ausland
Ausländische 
Betriebsstätten etc.

5.7.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die 
vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut 
worden sind.

Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten

5.7.4 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den 
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII (SGB) unterliegen.

USA / Kanada 5.7.5 Bei Schadenereignissen in den USA und in Kanada werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
aus Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadensmittlungskosten, auch 
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind.

Punitive damages etc. 5.7.6 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigungen mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder examplary damages.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in €. Die Leistungsverpflichtung gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der €-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

Krieg / höhere Gewalt 5.7.7 Ausgeschlossen sind die Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittel-
bar auf Ver fü gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen;
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

Arbeitsmaschinen 5.8 Wenn selbstfahrende Arbeitsmaschinen mitversichert sind - siehe Vertragsübersicht -, gilt folgendes:

Betriebsgrundstück 5.8.1 Versichert sind Fahrten auf dem Betriebsgrundstück, auch auf abgeschlossenen Baustellen. Bei Fahrten 
auf beschränkt öffentlichen (Betriebs-)Grundstücken und öffentlichen Wegen und Plätzen besteht 
Versicherungsschutz, sofern dem nicht ein gesetzliches oder behördliches Verbot entgegensteht.

Sonderregelung 
Stapler

5.8.2 Bei Staplern ist eine Sonderregelung erforderlich:
Für das Verkehrsrisiko der Stapler über 20 km/h muss beim Befahren öffentlicher Grundstücke (auch 
Bürgersteige und Fahrbahnen vor dem Betriebsgrundstück) und beschränkt öffentlich zugänglicher 
Betriebsgrundstücke (auf denen zugelassene Fahrzeuge von Kunden, Lieferanten, Spediteuren fahren 
können, auch bei Pförtnerkontrolle mit Schranke etc.) eine zusätzliche Kraftfahrthaftpflichtversicherung 
nach AKB (Allg. Vers.-Bed. für die Kraft fahr versicherung) abgeschlossen werden. In der 
Betriebshaftpflichtversicherung ist dieses Risiko ausgeschlossen.
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Überlassung 5.8.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung 
der vorgenannten Fahrzeuge etc. an betriebsfremde Personen. Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht 
derjenigen, denen die Fahrzeuge etc. überlassen worden sind. Beim Halten und Führen von nicht zulas-
sungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3. AHB 2016 
GVO.

Führerscheinklausel 5.8.4 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim 
Eintritt des Versicherungsfalles nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer 
bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden 
annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat.

Bearbeitungsschäden 
(Tätigkeitsschäden)

5.9 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB 2016 GVO - die gesetzliche Haftpflicht aus 
Schäden, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers 
an oder mit diesen Sachen entstanden ist bis 1.000.000,- €.
Die Ausschlussbestimmungen des Ziff. 7.8 AHB 2016 GVO (Schaden an hergestellten oder gelieferten 
Sachen) bleiben bestehen. Die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der Erfüllungsleistung tretende 
Ersatzleistung ist nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, auch dann nicht, wenn es sich um gesetz-
liche Ansprüche handelt, desgleichen nicht der Anspruch aus der gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen 
Untergang und zufällige Verschlechterung).
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung von
a) Land- und Wasserfahrzeugen, Containern sowie deren Ladung durch Be- und Entladen (siehe jedoch 

Ziff. 5.10). Für Container gilt dies auch dann, wenn die Schäden entstehen beim Abheben von oder 
Heben auf Land- und Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens.

b) Erdleitungen, elektrische Frei- oder Oberleitungen.
c) Sachen, die der Versicherungsnehmer zur Reparatur, Lohnarbeit, Be- und Verarbeitung oder zu sonsti-

gen Zwecken übernommen hat.
Es gilt eine SB von 20 %, mind. 50,- €, höchstens 1.000,- €.

Wichtige Hinweise und
Erläuterungen zu Ziff.
5.9

Diese Versicherungsschutzerweiterung wird nur für Arbeiten auf fremden Grundstücken geboten (vgl. 5.9 c). 
Für Betriebe, die keine handwerklichen Tätigkeiten auf fremden Grundstücken ausführen, besteht 
Versicherungsschutz nur für Bearbeitungsschäden beim Anliefern und Abholen bei Kunden/Lieferanten etc. 
Schäden an den angelieferten oder abgeholten Sachen bleiben ausgeschossen.
Bei Handwerks- und Produktionsbetrieben mit Arbeiten auf fremden Grundstücken besteht ebenfalls kein 
Versicherungsschutz für Schäden an Sachen, die zur Reparatur, Wartung, Montage, Be- oder Verarbeitung 
auch im Lohnbetrieb oder zu sonstigen Zwecken auf das Betriebsgrundstück des Versicherungsnehmers 
verbracht wurden.
Insbesondere für Wäschereien, Textil- und sonstige Reinigungen, Büglereien, Automatenwäschereien, 
Juweliere, Optiker, Hörgeräteakustiker, Radio- und TV-Werkstätten und ähnliche Betriebe wird auf den 
Ausschluss für Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen auf dem eigenen Betriebsgrundstück 
(vgl. Pos. 5.9 c) nochmals besonders hingewiesen.

Be- und 
Entladeschäden

5.10 Beim Be- und Entladen von Hand und, soweit diese mitversichert sind (siehe Vertragsübersicht), auch durch 
Arbeitsmaschinen, gilt folgendes:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 (1) AHB 2016 GVO - die gesetzliche und die der Deutschen 
Bahn gegenüber vertraglich übernommene Haftpflicht aus der Beschädigung von Land- und 
Wasserfahrzeugen sowie Containern durch Be- und Entladen. Für Schäden an Containern besteht auch 
dann Versicherungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder 
Wasserfahrzeuge durch mitversicherte Kräne, Winden oder Arbeitsmaschinen, zum Zwecke des Be- und 
Entladens.
Für Schäden am Ladegut besteht insoweit Versicherungsschutz, als
- die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,
- es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten gelieferten Sachen handelt oder
- der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 

von Dritten übernommen wurde.
Es gilt eine SB von 20 %, mind. 50,-€, höchstens 1.000,-€ vereinbart.

Allmählichkeits- und 
Abwasserschäden

5.11 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch
a) allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen 

(Rauch, Ruß, Staub und dgl.),
b) Abwässer,
c) Schwammbildung.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzungen und 
Verstopfungen
Es gilt eine SB von 10 %, mind. 100,- €, höchstens 2.500,- € vereinbart.

Leitungsschäden 5.12 Für (Grabe)-arbeiten von Hand und, soweit mitversichert, mit Maschinen (siehe Vertragsübersicht), gilt 
folgendes: Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische 
Kanälen, Wasserleitungen, Gasrohren und andere Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und Oberleitungen 
einschließlich der sich daraus ergebenden Folgeschäden.
Abweichend von Ziff. 7.7 (1) AHB 2016 GVO und § 5.8 schließt der Versicherungsschutz auch die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Bearbeitungsschäden an solchen Leitungen ein. Es gelten die Bestimmungen und 
Entschädigungsgrenzen von § 5.8.
Es gilt eine SB von 20%, höchstens 1.000,-€ vereinbart. Die Selbstbeteiligung erhöht sich auf 25%, höch-
stens 5.000,-€, wenn sich der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter vor Beginn der Arbeiten 
nicht über den Verlauf der Erdleitungen erkundigt.
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Senkungsschäden 5.13 Abweichend von Ziff. 7.7 (1) AHB 2016 GVO bezieht sich der Versicherungsschutz auch auf Haftpflicht-
ansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass durch Senkungen eines Grundstückes (auch eines darauf 
errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen) oder durch Erschütterungen infolge Rammarbeiten 
oder Erdrutschungen Sachschäden an einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder 
Anlagen entstehen, soweit es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein 
Versicherungsschutz über die Umwelt-Basisversicherung.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 7.8 AHB 2016 GVO bleibt bestehen. Die Erfüllung von Verträgen und 
die an die Stelle der Erfüllungsleistung tretende Ersatzleistung ist nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, 
auch dann nicht, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, desgleichen nicht der Anspruch aus der 
gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung).

Unterfahren,  
Unterfangen

5.14 Mitversichert sind Unterfahrungen und Unterfangungen. Dabei bleiben nach Ziff. 7.7 (1) AHB 2016 GVO 
Sachschäden an den zu unterfangenden und zu unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen 
oder Anlagen ausgeschlossen. Soweit jedoch Bearbeitungsschäden gem. Ziff. 5.10 dieser 
Vertragsbedingungen mitversichert sind, gilt auch für Sachschäden an den zu unterfangenden oder zu 
unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen oder Anlagen im Rahmen der dort vereinbarten 
Deckungssumme abbedungen.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein 
Versicherungsschutz über die Umwelt-Basisversicherung.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 7.8 AHB 2016 GVO bleibt bestehen. Die Erfüllung von Verträgen und 
die an die Stelle der Erfüllungsleistung tretende Ersatzleistung ist nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, 
auch dann nicht, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, desgleichen nicht der Anspruch aus der 
gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung).

Produkthaftung 5.15 Mitversichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen Schäden, die aus der Herstellung oder 
Lieferung mangelhafter Erzeugnisse oder Leistungen einschließlich der Falschlieferung von Erzeugnissen 
sowie unvollständiger oder mangelhafter Beratung oder Angaben über die Verwendbarkeit und Funktion der 
Erzeugnisse resultieren, soweit es sich um Schäden handelt, die an Sachen Dritter entstehen, und die 
daraus unmittelbar entstehenden weiteren Schäden.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer auf der Grundlage der §§ 453, 480 Ziff. II oder 635 BGB 
infolge Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft eines von ihm gelieferten Produktes haftet.

5.15.1 Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde gilt folgendes:
Weitergehend wird Versicherungsschutz für Produkthaftpflichtschäden gewährt, welche durch Vermischung 
und Weiterverarbeitung entstehen (erweiterte Produkthaftpflichtversicherung).

Nachhaftung 5.16 Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses durch endgültige Produktions- und/oder Betriebseinstellung, 
nicht aus anderen Gründen (insbesondere nicht bei Änderung der Rechtsform oder bei Kündigung des 
Vertragsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer), gilt folgende Vereinbarung:
Versicherungsschutz (mit Ausnahme des Umweltrisikos) wird im Umfange des Vertrages zum Zeitpunkt 
seiner Beendigung für die Dauer von fünf Jahren nach Vertragsaufhebung für Schadenereignisse geboten, 
die nach Beendigung des Vertragsverhältnisses entstehen, soweit diese Schadenereignisse aus vor der 
Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgten Lieferung von Erzeugnissen oder Arbeiten resultieren.
Voraussetzung der Eintrittspflicht des Versicherers ist jedoch, dass die Haftpflichtversicherung mindestens 
5 Beitragsjahre bestanden hat (andernfalls bedarf die Nachhaftung einer besonderen Vereinbarung).

Schlüsselverlust 5.17 Eingeschlossen ist - abweichend von den Ausschlussbestimmungen der AHB 2016 GVO - die gesetzliche 
Haftpflicht aus den Abhandenkommen von fremden, pivaten Schlüsseln (auch General-/ Hauptschlüssel für 
eine zentrale Schließanlage), die sich regelmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Die 
Versicherungssumme ist auf 100.000,- € begrenzt. Codekarten werden Schlüsseln gleichgesetzt.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für den 
Ersatz der Schlüssel, notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für die vorü-
bergehenden Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssel festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen 
Einbruch).

Mietsachschäden an 
unbeweglichen 
Sachen

5.18 Eingeschlossen ist - abweichend von den Ausschlussbestimmungen der AHB 2016 GVO - die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von zu betrieblichen Zwecken gemieteten, gepachteten oder geleasten 
Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und Räumen in Gebäuden und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.
1. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßige Beanspruchung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und 

Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen gesondert versichern kann.
2. Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer 
bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche (Der Text dieses Abkommens wird 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt).

sonstige 
Mietsachschäden/ 
Gewahrsamsschäden

5.18.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich, abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2016 GVO, auf die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Beschädigung und Verlust von fremden Sachen - auch 
Zugmaschinen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, jedoch nicht Kraftfahrzeugen anderer Art (vgl. 5.20) 
-, die er gemietet, gepachtet, geliehen hat, oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages 
sind, unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer für das Schadenereignis keine 
Versicherungsleistung aus einer evtl. bestehenden Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (z.B. eines 
Unfallgegners) beanspruchen kann.

5.18.2 Mitversichert gelten sonstige Mietsachschäden und Gewahrsamsschäden bis 25.000,- € und das 
Abhandenkommen von Tieren bis 2.500 €. Es gilt eine SB von 10%, mind. 500,- €, höchstens 1.000,- € als 
vereinbart.
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5.18.2.1 Falls besonders beantragt und gegen Prämienzuschlag eingeschlossen (siehe Vertragsübersicht), gilt:
Abweichend von Ziffer 15.18.2 gelten sonstige Mietsachschäden und Gewahrsamsschäden bis 50.000,- € 
mitversichert. Es gilt eine SB von 10%, mind. 500,- €, höchstens 1.000,- € als vereinbart.

5.18.3 Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, dass der Versicherungsnehmer die Sachen nur kurzfristig, 
längstens 1 Monat, zum Gebrauch im eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe oder des überbetrieblichen Maschineneinsatzes in Gewahrsam hat. Das Risiko der 
hiermit in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Beförderung, auch mit Kraftfahrzeugen aller Art, ist 
eingeschlossen.

5.18.4 Abgrenzung zu Betriebs- etc. - Schäden

5.18.4.1 Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versicherungsschutz für Schäden an den benutzten frem-
den Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen aller Art verbundenen 
Anhängern und Arbeitsgeräten auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder Explosion 
zurückzuführen sind. (Unfallschäden im Sinne dieser Bestimmung sind solche Schäden, die auf ein unmit-
telbar von außen her mit mechanischer Gewalt erwirkendes Ereignis zurückzuführen sind).

5.18.4.2 Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden. (Bremsschäden im Sinne dieser 
Bestimmung sind nur solche Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvorgang entstehen. Betriebsschäden 
im Sinne dieser Ausschlussklausel sind alle Schäden, die durch falsche Bedienung unmittelbar an den 
fremden Zugmaschinen, Anhängern, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen verbun-
denen Arbeitsgeräten entstanden sind. Reine Buchschäden sind im Gegensatz zu einem Gewaltbruch 
solche Schäden, bei denen es sich um einen Ermüdungsbruch (Dauerbruch) handelt.)

5.18.4.3 Beschädigungen, die bei Feld- u.ä. Arbeiten durch die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder 
sonstige Gegenstände auf oder im Boden entstehen, gelten als von der Versicherung ausgeschlossene 
Betriebsschäden.

5.18.4.4 Werden Unfälle durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden im Sinne von Ziffer 5.19.3.2 ausgelöst, so 
bleiben diese auch dann von der Versicherung ausgeschlossen, während die Unfallschäden (Folgeschäden) 
gedeckt sind.

5.18.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden

5.18.5.1 am Inventar gepachteter Betriebe

5.18.5.2 an in Weide genommenen Tieren

5.18.5.3 an eingestellten Pferden, für die der Eigentümer beim Versicherungsnehmer Ställe, Boxen etc. angemietet 
oder geliehen hat

5.18.5.4 an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungsnehmers stehen, es sei denn, dass das Miteigentum 
nur durch die Mitgliedschaft zu einer eingetragenen Genossenschaft begründet wird.

5.18.5.5 an gegen Entgelt oder unentgeltlich eingestellten Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten, Anhängern etc.

5.18.5.6 Über den Sachschaden hinausgehende Schadenersatzansprüche, insbesondere für Nutzungsverlust, fer-
ner für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung der Sache sowie für die Erfüllung von Verträgen, 
sind nicht Gegenstand der Versicherung.

5.18.5.7 Leistungen aus Kaskoversicherungen, Tierversicherungen etc. gehen den Leistungen gem. diesen 
Bedingungen vor. Insoweit besteht kein Versicherungsschutz, ebenso nicht für eine in diesen Versicherungen 
vereinbarte Selbstbeteiligung.

Brems-, Betriebs- 
und Bruchschäden

5.19.1 Falls besonders beantragt und gegen Prämienzuschlag eingeschlossen (siehe Vertragsübersicht), gilt:

5.19.2 Abweichend von Ziffer 5.18.4.2 gelten die dort beschriebenen Brems-, Betriebs- und Bruchschäden bis 
25.000,- € bzw. bis 50.000,- € mitversichert.

5.19.3 Vereinbart gilt hierfür eine Selbstbeteiligung von 10%, mind. 500,- €, höchstens 1.000,- €.

Ansprüche aus 
Benachteiligungen/ 
Antidiskriminierungs-
deckung

5.20 (1) Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.17 AHB GVO - Haftpfl ichtansprüche wegen Anfeindun-
gen, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Dienstherr der in seinem Privat-
haushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch 
Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsver-
hältnis beendet ist. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
a) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von 

Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pfl ichtverlet-
zung herbeigeführt haben.

b) Ansprüche auf Entschädigung und/ oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, 
Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten 
Personen verhängt worden sind.

c) Ansprüche wegen 
aa) Gehalt,
bb) rückwirkende Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Alterversorgung
cc) Abfi ndungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozial-
plänen sowie 
dd) Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.
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Elektronischer 
Datenaustausch / 
Internetnutzung

5.21 (1) Gegenstand der Versicherung
Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsneh-
mers wegen Schäden aus der privaten Nutzung, dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, z.B. im Internet, per Mail oder Mittels Datenträger.
Dies gilt ausschließlich für Schäden aus
a) der Löschung, der Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenverände-

rung) bei Dritten durch Computer-Viren und/ oder andere Schadprogramme,
b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung 

von Daten bei Dritten, und zwar wegen
aa) sich daraus ergebenden Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen 

sowie
bb) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/ korrekter Speicherung 

nicht oder fehlerhaft erfasster Daten,
cc) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

(2) Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet dafür zu sorgen, dass seine auszutauschenden, zu übermit-
telnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/ oder –techniken (z.B. Virenscanner, 
Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen.
Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit, so gilt Ziff. 26 AHB GVO (Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen).

(3) Ausschlüsse
1. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistun-
gen:
a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pfl ege,
b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung,
c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pfl ege,
d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing,
e) Betrieb von Datenbanken.
2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, sind ebenfalls
a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst

aa) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift (z.B. Hacker-Attacken, Denial 
of Service Attacks),

bb) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z.B. Software-
Viren, Trojanische Pferde),;

b) Ansprüche, die in im Zusammenhang stehen mit
aa) massenhaft, versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen (z.B. 

Spamming),
bb) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer ge-

sammelt werden sollen,
c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetz-

lichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder 
durch sonstige bewusste Pfl ichtverletzungen herbeigeführt haben.

Innovationsklausel 5.22 Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versiche-
rungsnehmers und ohne Mehrbeitrag im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen 
Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

Neu gegründete/
übernommene 
Unternehmen

5.23 Von dem Versicherungsnehmer im Inland neu gegründete oder mehrheitlich neu erworbene Unternehmen 
sind ab Gründungsdatum/Übernahmedatum mitversichert, jedoch unter der Voraussetzung, dass
- es sich um landwirtschaftliche Betriebe handelt und
- der Anteil des Versicherungsnehmers an dem landwirtschaftlichen Betrieb mindestens 50 Prozent beträgt 

oder der Versicherungsnehmer zur unternehmerischen Geschäftsführung berechtigt ist. Die Beweislast 
für die Ausübung der unternehmerischen Geschäftsführung liegt beim Versicherungsnehmer.

5.23.1 Ausgeschlossen gelten neu gegründete/übernommen Biogasanlagen, gewerbliche Tierhaltungsbetriebe, 
sowie sonstige gewerbliche Betriebe.

5.23.2 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, die Neugründung oder den Neuerwerb dem Versicherer
zum Ablauf des Versicherungsjahres anzuzeigen und die tatsächliche Betriebsbeschreibung und das Da-
tum der Neugründung oder des Erwerbs zur Beitragsberechnung aufzugeben.
Der Versicherungsschutz erlischt rückwirkend, wenn eine entsprechende Meldung nicht erfolgte oder wenn 
innerhalb von drei Monaten nach der Meldung keine Einigung über den endgültigen Einschluss der neu 
erworbenen oder gegründeten Unternehmen zustande gekommen ist.
Eventuell bereits gezahlte Beiträge werden erstattet.

5.23.3 Nicht versichert sind Ansprüche wegen bei Gründungs-/Übernahmedatum bereits eingetretenen Schäden 
oder Umwelteinwirkungen. Für Ansprüche wegen Schäden durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, 
die vor dem Gründungs-/Übernahmedatum ausgeliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei be-
sonderer Vereinbarung. 

5.23.4 Besteht für ein übernommenes Unternehmen noch bei einem anderen Versicherer Versicherungsschutz, 
so gilt der im Rahmen dieses Vertrags vereinbarte Versicherungsschutz subsidiär.

§ 6   Risikobegrenzungen

6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

Außergewöhnliche 
Risiken

6.1.1 aus Schäden durch außergewöhnliche Risiken, die nicht dem in § 1 beschriebenen Betriebscharakter ent-
sprechen (für solche Risiken siehe Vorsorgeversicherung gemäß Ziff. 4 AHB 2016 GVO in Verbindung mit 
Ziff. 6.2 dieser Bedingungen).
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Kraft-, Wasser- und 
Luftfahrzeugklausel

6.1.2 des Eigentümers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuges wegen Schäden, die durch 
den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.
1. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine 

Höchstgeschwindigkeit,
b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit,
c) motorgetriebenen Kinderfahrzeugen bis 20 km/h, Roll- und Krankenfahrstühlen ohne Geschwindigkeits-

begrenzung, Golfwagen bis 30 km/ h und auf Golfplätzen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, sowie 
Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräten und sonstigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen jeweils mit 
nicht mehr als 20 km/ h Höchstgeschwindigkeit,

d) nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
Der Versicherer ist von der Verpflichtung der Leistung frei,

- wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat,
- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.
Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen, wenn dieser
- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte oder
- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat.

Eine Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person an einem Kfz, Kfz-Anhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
2. Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

- die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und
- deren Fluggewicht 30 kg nicht übersteigt und
- für die keine Versicherungspflicht besteht,

sowie von Schleppschirmen zum Kite-Surfen, -Boarden, -Sailen u.ä. - nicht jedoch das ziehende Boot 
selbst.
3. Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbrettern), ausgenommen eigene Segelboote mit mehr als 25qm 
Segelfläche und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder 
Außenbordmotoren - oder Treibsätzen ab 5 PS Motorstärke.
Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus dem privaten Halten, Besitz und Gebrauch von 
Windsurfbrettern.
4. Wassersportfahrzeuge mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist,
5. ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 

Drohnen/ 
Multicopter

6.1.3 1. Versicherungsumfang
Versichert ist - abweichend von Ziff. 3.1 - 2 sowie Ziff. 4.3 - 1 AHB GVO - 
(1) die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die während der Ausübung im eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb durch den Gebrauch von rein beruflichen und betrieblichen ferngesteuerten Fluggeräten mit Motoren 
und Treibsätzen (beispielsweise Drohnen, Multicopter, etc.) verursacht werden, deren Abfluggewicht 5 kg 
nicht übersteigt. 
(2) Versicherungsschutz besteht ausschließlich für die im Versicherungsschein deklarierten Luftfahrsysteme.
2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz
Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich erlaubte Flüge. Der Versicherungsnehmer muss die gel-
tenden Vorschriften und Verordnungen einhalten. Der Versicherungsschutz entfällt bei Verstoß gegen die 
geltenden Nutzungsvorgaben (z.B. Erlaubnispflicht, Kenntnisnachweis oder Betriebsverbote).
3. Begrenzung der Leistung 
Die Höchstersatzleistung für Personen-, Sach- und sich daraus ergebende Vermögensschäden ist auf die 
vereinbarte Hauptdeckungssumme begrenzt, beträgt mindestens jedoch 750.000 Rechnungseinheiten 
gemäß § 37 Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres ist auf das Doppelte der für die Betriebshaftpflicht vereinbarte Versicherungssumme 
begrenzt, soweit nichts anderes vereinbart ist.
4. Ausschlüsse 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind:
(1) Vermögensschäden, die nicht Folge eines Personen- oder Sachschadens sind,
(2) Ansprüche aus der Verletzung von Namens- und Persönlichkeitsrechten.
5. Subsidiärdeckung
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadenereignis eine Leistung aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann (subsidiärdeckung).

Explosions- und 
Brandschäden

6.1.4 Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit giftigen, brennbaren oder explosiblen Stoffen ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Für den Versicherungsnehmer selbst besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn der zum Schaden füh-
rende Verstoß von seinen Beauftragten ohne Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsnehmers 
begangen wurde.

Kommissionsware 6.1.5 aus Schäden an Kommissionsware.

Sprengstoffe, Feuer- 
werk

6.1.6 aus der Herstellung, Verarbeitung und der gewerblichen Beförderung von Sprengstoffen oder aus ihrer 
Lagerung zu Großhandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung oder dem Abbrennen von Feuerwerken.

Bergschäden 6.1.6.1 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, 
deren Bestandteilen und Zubehör handelt.

6.1.6.2 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG), durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.
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Abbruch- und Einreiß- 
arbeiten

6.1.7 Mitversichert ist die Durchführung gelegentlicher Abbruch- und Einreißarbeiten im Rahmen von Neu- und 
Um bauvorhaben, nicht jedoch reine Abbrucharbeiten, Ziff. 7.10 (a) und (b) AHB 2016 GVO bleibt unberührt. 
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden 
Bauwerks entspricht.
Es gilt eine Selbstbeteiligung von 20 %, mind. 250,- € und höchstens 2.500,- € als vereinbart.

Sprengungen 6.1.7.1 aus Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem 
Versicherer getroffen worden ist - siehe Vertragsübersicht -.
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, 
die an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m entstehen.

Laser und Maser 6.1.8 aus Erzeugung und Umgang mit Laser- und Maserstrahlen.

Emissionen 6.1.9 aus ständigen Emissionen und Immissionen, insbesondere Haftpflichtansprüche aus §§ 905 und 1004 BGB.

Tunnelbau 6.1.10 aus Schäden durch Stollen, Tunnel- und Untergrundbahnbau (auch bei offener Bauweise).

Grundwasser 6.1.11 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln

6.1.12.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- 
und Düngemitteln innerhalb des Betriebsgrundstücks. Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 
10%, mind. 100 €, höchstens 1.000 € selbst zu tragen.

6.1.12.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

6.1.12.3 am behandelten Gut,

6.1.12.4 durch Außerachtlassen von Gebrauchsanweisungen und behördlichen Vorschriften,

6.1.12.5 durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.

6.1.13 aus dem erlaubten Verbrennen von Unkraut und Ernterückständen.

Schweiß- und 
Lötgeräte

6.2 Bei Feuer- und Explosionsschäden aus Anlass von Schweiß, und Schneidearbeiten mit Brenngas (autogen) 
oder elektrischem Strom sowie Arbeiten mit Lötgeräten jeder Art beim Löten, Abbrennen von Farbanstrichen, 
Auftauen eingefrorener Rohrleitungen, Anwärmen und dgl. hat der Versicherungsnehmer eine 
Selbstbeteiligung - soweit in der Vertragsübersicht aufgeführt - zu tragen.

Arbeits-/Lieferge- 
meinschaften

6.3 Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeits-/Liefergemeinschaften gelten, unbeschadet der 
sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der Deckungssummen), folgende Bestimmungen:

Quote 6.3.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des 
Versicherungsnehmers an der Gemeinschaft entspricht, dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die 
schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) 
angehören. Ist eine quotenmäßige Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil entspre-
chend der Anzahl der Partner an der Gemeinschaft.

Fachgebiete etc. 6.3.2 Wenn die Aufgaben der Partner im Innenverhältnis nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten 
aufgeteilt worden sind, besteht Versicherungsschutz für ein Schadenereignis, das vom Versicherungsnehmer 
selbst verursacht worden ist, bis zur vollen Höhe der vereinbarten Deckungssumme.

Ansprüche unter- 
einander

6.3.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner untereinander sowie Ansprüche 
der Gemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt wegen solcher Schäden, die ein Partner oder die 
Gemeinschaft unmittelbar erlitten haben.

Konkurs 6.3.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme, wenn über 
das Vermögen eines Partners das Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels 
Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung der Prämie kein Versicherungsschutz 
besteht.
Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil.

Mangelbeseitigungs- 
nebenkosten (Erläu-
terung für Betriebe mit
Arbeiten auf fremden
Grundstücken)

6.4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schäden, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten, 
und erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum Zwecke 
der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um den vorherigen Zustand wiederherzustellen.
Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein 
Folgeschaden eingetreten ist. Ferner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten des Versicherungsnehmers 
für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst.

Beitragsanpassung 6.5 In Erweiterung zu Ziff. 23 AHB GVO ist der Versicherer berechtigt, die Tarife für die Privathaftpflichtversicherung 
(Nettobeitrag für die einzelne Risikoart sowie Prämienzuschläge für erweiterten Versicherungsschutz) mit 
sofortiger Wirkung für die bestehenden Versicherungsverträge aufgrund der Schaden- und Kostenentwicklung 
anzupassen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung von 
Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wiederherzustellen. Dabei 
hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik 
zu berücksichtigen.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung 
der Haftpfl icht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der 

Betriebshaftpfl ichtversicherung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Umwelthaftpfl icht-Basisversicherung/Land- und Forstwirtschaft)

TOP-VIT

87
34

 - 
5 

- 0
1.

20
18

 

1 Gegenstand der Versicherung 1.1 Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB 2016 GVO - im Rahmen und Umfang des Vertra-
ges die gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- 
und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer), 
wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die 
unter Ziff. 2 fallen. 
Mitversichert sind gem. Ziff. 2.1 AHB 2016 GVO Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneig-
nungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen 
Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räum-
lichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser 
(einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein. 
Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, 
Gülle, festem Stalldung, Pfl anzenschutz- und Düngemitteln.

1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpfl icht wegen Schäden eines Dritten, die 
dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

1.4 Falls im Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpfl icht ausdrücklich vereinbart, gilt:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 6.19 - die gesetzliche Haftpfl icht aus der Haltung, Führung 
oder Verwendung von nicht zulassungs- und nicht versicherungspfl ichtigen Kraftfahrzeugen (auch 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen) und Anhängern innerhalb und außerhalb der Betriebsgrundstü-
cke, sofern dem kein behördliches Verbot entgegensteht.
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2), 3.2 und 4.3 (1) AHB 2016 GVO.
Der Versicherer ist von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges 
beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis hat.
Die Verpfl ichtung zu Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigen-
tümer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne 
Verschulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat.

2 Risikobegrenzung Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Umwelteinwirkungen aus 

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, 
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anla-
gen). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen ei-
ner Genehmigungs- oder Anzeigepfl icht unterliegen (sonstige deklarierungspfl ichtige Anlagen). 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen 
in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwas-
seranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen/
Pfl ichtversicherung). 

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen 
gem. Ziff. 2.1 - 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 bestimmt sind. 

3 Mitversicherte Anlagen 3.1 Abweichend von Ziff. 1 und 2 ist mitversichert die gesetzliche Haftpfl icht 

3.1.1 aus der Lagerung von Sickersäften aus Silos sowie von Jauche und Gülle bis 5.000 cbm Lager-
menge, sofern die Lagerung in geschlossenen Behältern oder geschlossenen Gruben - nicht jedoch 
in Lagunen - auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und die Stoffe im versicherten land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb angefallen sind; 

3.1.2 aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dungstätten auf dem Betriebsgrund-
stück erfolgt und der Dung im versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen ist; 

3.1.3 aus der Lagerung von Mineralölen, Diesel und Pfl anzenölmethylester auf dem Betriebsgrund-
stück ohne Mengenbegrenzung und die Mineralöle überwiegend für den versicherten land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb bestimmt sind.
Mitversichert gelten hierbei auch Benzin-, Öl- und Fettabscheider
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Homepage: www.g-v-o.de
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3.1.4 aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit diese im Zusammenhang 
mit dem versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb steht und die Anlage nicht nach dem 
Umweltschutz dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder Anzeigepfl icht unterliegt; 

3.1.5 aus der Lagerung sonstiger umweltgefährdender Stoffe auf dem Betriebsgrundstück, sofern die 
Gesamtlagermenge 600 einzelne Behältnisse, das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses 
nicht mehr als 60 Liter beträgt und diese Stoffe überwiegend für den versicherten land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb bestimmt sind.

3.1.6 aus der Lagerung von Ammoniumnitrathaltigen Düngemitteln der Gefahrengruppe C nach An-
hang V, Nr. 2 der Gefahrstoffverordnung, bis 20 cbm / t.

3.1.7 aus der Lagerung von brennbaren Gasen auf dem Betriebsgrundstück, sofern das Gesamtfas-
sungsvermögen 3 Tonnen nicht übersteigt.

3.1.8 aus der Lagerung von unkontaminierten Abfällen in bauartzugelassenen und gesicherten Be-
hältnissen/Containern, soweit diese im Zusammenhang mit dem versicherten Betrieb angefallen sind 
und die Anlage nicht nach den Umweltschutz dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder 
Anzeigepfl icht unterliegt.

3.1.9 aus Schäden durch Betriebsmittel in Maschinen, maschinellen Einrichtungen und Kfz, sofern 
diese im Rahmen der Betriebshaftpfl ichtversicherung versichert sind. Die Versicherungssumme ist 
auf 100.000 € begrenzt. 

3.1.10 aus der Einleitung von häuslichen (nicht gewerblichen/industriellen) Abwässern (z. B. Sanitär-
abwässer) und Oberfl ächenabwässern in öffentliche Abwasserkanäle (Indirekteinleitung) sowie die 
Versickerung von Regenwasser

3.1.11 aus der Nutzung einer Zapfsäule für Betriebsmittel, die ausschließlich dem landwirtschaftli-
chen Betrieb dient.

3.2 Wird eine der Mengenschwellen der Ziff. 3.1.1 - 3.1.6 überschritten, erlischt - abweichend von Ziff. 
3.1 (2) AHB - die Mitversicherung des innerhalb der betreffenden Ziff. versicherten Risikos vollstän-
dig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

3.3 Abweichend von der in Ziffer 2.2 deklarierten UHG-Anlagen gelten diese insofern mitversichert, 
sofern sie deklariert und in einem separatem Versicherungsschein erfasst wurden. Ein versehentli-
cher Nichtanzeiger der o.a. Anlagen führt nicht zum Versagen des Versicherungsschutzes.

4 Versicherungsfall Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die nachprüfbare erste Feststellung des Per-
sonenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Be-
schädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögens-
schadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der 
Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt 
es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die 
Möglichkeit zur Erhebung von Haftpfl ichtansprüchen erkennbar war. 

5 Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 
- nach einer Störung des Betriebes oder
- aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögens-
schadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziff. 5.1 werden unter den dort 
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch 
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, 

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche 
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig 
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern 
und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzule-
gen oder 

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so 
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so 
ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpfl ichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.
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5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahres-
höchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 10 Prozent der vereinbarten Deckungssumme, 
höchstens jedoch bis zu Euro 500.000 je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung und 
Versicherungsjahr ersetzt. 
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen Euro 1.000 selbst zu tragen.
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versiche-
rer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme 
angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchster-
satzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen 
im Sinne der Ziff. 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder 
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, ge-
leaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers standen. 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, 
falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer 
Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesse-
rungen sind abzuziehen.

6 Nicht versicherte Tatbestände Nicht versichert sind 

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, 
verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, 
soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen. 

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Umwelteinwirkungen entstehen. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der 
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des 
Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versiche-
rungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können. 

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Be-
ginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeit-
punkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, 
insbesondere Deponien und Kompostierungsanlagen. 

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte 
Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpfl icht). 

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Ab-
fälle entstehen. 

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen. 

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder 
nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwen-
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen. 

6.11 Ansprüche 
- wegen Bergschäden (i.S.d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grund-
stücken, deren Bestandteilen und Zubehör;
- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i.S.d. § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

6.12 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder 
seines Fließverhaltens. 

6.13 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
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6.14 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen. 
Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird.
Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser 
Ausschluss insoweit nicht.

6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder 
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Nicht versichert ist die Haftpfl icht aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,
- Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,
und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 
Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

7 Versicherungssummen/ Maxi-
mierung Serienschadenklausel/ 
Selbstbehalt

7.1 Es gelten die im Antrag, im Versicherungsschein bzw. in dessen Nachträgen angegebenen De-
ckungssummen. Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die 
Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspfl ichtige Personen erstreckt. 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle
- durch dieselbe Umwelteinwirkung
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-
ruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachli-
cher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.
Ziff . 6.3 AHB wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung Euro 
1.000 selbst zu tragen. 

8 Nachhaftung 8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versi-
cherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht 
der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziff . 1.1 mitversicherte Vermögens-
schäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maß-
gabe:
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses an gerechnet.
- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Been-
digung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

8.2 Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses 
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen ist. 

9 Versicherungsfälle im Ausland 9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff . 1 dieser Bedingungen - abweichend von Ziff . 7.9 AHB 
– auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,
- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche 

9.2.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpfl ichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und die unter 
Ziff. 7.1.2.3 genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB); 
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9.2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 6 

9.2.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regress-
ansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder. 

9.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistun-
gen auf die V-Summe angerechnet. 
Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadener-
mittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

9.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, 
die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

10 Inländische Versicherungsfälle, 
die im Ausland geltend gemacht 
werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 
10.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

10.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 

10.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regress-
ansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder. 

10.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – werden als Leis-
tungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 
Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadener-
mittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind;

10.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, 
die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
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1 Gegenstand der Versicherung 1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpfl ichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen. 

1.2 Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB 2016 GVO - die gesetzliche Haftpfl icht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelt-
einwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) für die gem. Ziff. 2 in Versicherung 
gegebenen Risiken. Mitversichert sind gem. Ziff. 2.1 AHB 2016 GVO Vermögensschäden aus der 
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, 
wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht 

1.3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser 
Eigenschaft; 

1.3.2 sämtlicher übriger Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen. 
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gem. dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gem. den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

1.4 Falls besonders vereinbart, sind eingeschlossen im Umfang der gem. Ziff. 2 versicherten Risiken 
folgende Deckungserweiterungen: 

1.4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus dem Gebrauch von folgenden, nicht versiche-
rungspfl ichtigen Kfz: 
- Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren;
- Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
- selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit (Selbstfahren-
de Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug 
fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder 
Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art 
solcher Fahrzeuge gehören).
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

1.4.2 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2016 GVO - die gesetzliche Haftpfl icht we-
gen Schäden an gemieteten, gepachteten Gebäuden und/oder Räumlichkeiten durch Brand und Ex-
plosion und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen bleiben die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer 
bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.

2 Umfang der Versicherung Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken.
Versicherungsschutz besteht für die unter Ziff. 2.1 - 2.5 aufgeführten, jeweils ausdrücklich zu verein-
barenden Risikobausteine:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, 
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). Ausgenom-
men sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, 
Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 
Als mitversichert gilt die gesetzliche Haftpfl icht:

2.1.1 aus der Lagerung von Sickersäften aus Silos sowie von Jauche und Gülle, wenn das Gesamt-
fassungsvermögen der vorhandenen Behälter 5.000 cbm nicht übersteigt, sofern die Lagerung in 
geschlossenen Behältern oder geschlossenen Gruben - nicht jedoch in Lagunen - auf dem Betriebs-
grundstück erfolgt und die Stoffe im versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen 
sind;

2.1.2 aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dungstätten auf dem Betriebsgrund-
stück erfolgt und der Dung im versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen ist;

81
77

 - 
4 

- 0
9.

20
17

Osterstraße 15
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Haftpfl icht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

(Umwelthaftpfl icht-Modell/Land- und Forstwirtschaft)



402

2.1.3 aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuß- und Futtermitteln, soweit diese im Zusammenhang 
mit dem versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb steht und die Anlage nicht nach dem 
Umweltschutz dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- und Anzeigepfl icht unterliegt.

2.1.4 aus der Lagerung sonstiger umweltgefährdender Stoffe auf dem Betriebsgrundstück, sofern die 
Gesamtlagermenge 600 einzelne Behältnisse, das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses 
nicht mehr als 60 Liter beträgt und diese Stoffe überwiegend für den versicherten land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb bestimmt sind.
Ausgeschlossen bleiben CKW- und PCB-haltige Stoffe.
Wird die Mengenschwelle von 600 Litern überschritten bzw. werden Einzelbehältnisse mit einem Fas-
sungsvermögen von mehr als 60 Litern gelagert, erlischt die Mitversicherung im Rahmen der Ziff. 2.1.3, 
der Versicherungsschutz bedarf insoweit ausdrücklicher Vereinbarung.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen 
sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepfl icht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-
Anlagen handelt (sonstige deklarierungspfl ichtige Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, 
Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer. 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein 
Gewäs-ser oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologi-
sche Be-schaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranla-
gen- und Ein-wirkungsrisiko). Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. Ziff. 7.14 (1) AHB 
2016 GVO fi ndet insoweit keine Anwendung. 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen / Pfl ichtversiche-
rung). 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen 
und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 in Boden, Luft 
oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.
Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, 
Gülle, festem Stalldung, Pfl anzenschutz- und Düngemitteln.
Der Versicherungsschutz gem. Ziff. 2.1 - 2.5 bezieht sich auch auf die Haftpfl icht wegen Schäden 
eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

3 Vorsorgeversicherung/Erhö-
hungen und Erweiterungen 

3.1 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB 2016 GVO - Vorsorgeversicherung - fi nden für die 
Ziff. 2.1 - 2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit beson-
derer Vereinbarung. 

3.2 Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB 2016 GVO - Erhöhungen und Erweiterungen - fi ndet für die Ziff. 2.1 - 2.5 
ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen 
innerhalb der unter Ziff. 2 versicherten Risiken.

4 Versicherungsfall Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB 2016 GVO - die nachprüfbare erste Feststellung 
des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachscha-
dens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 1.2 mitversicherten Ver-
mögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. 
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpfl ichtansprüchen erkennbar war.

5 Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles 

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
- nach einer Störung des Betriebes oder
- aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.2 mitversicherten Vermögens-
schadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziff. 5.1 werden unter den dort 
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch 
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, 

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche 
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern 
oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen oder

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so 
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so 
ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
ent-sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpfl ichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.
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5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchs-
tersatzleistung bis zu 10 Prozent der vereinbarten Deckungssumme je Störung des Betriebes oder 
behördlicher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 500.000,- €, ersetzt. 
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 1.000,- € 
selbst zu tragen.
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versiche-
rer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme 
angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchster-
satzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen 
im Sinne der Ziff. 5.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder 
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, ge-
leaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers standen. 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.2 mitversicherten Vermögensschadens, 
falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer 
Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesse-
rungen sind abzuziehen.

6 Nicht versicherte Tatbestände Nicht versichert sind 

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, 
verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, 
soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen. 

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Umwelteinwirkungen entstehen. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der 
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des 
Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versiche-
rungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können. 

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Be-
ginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeit-
punkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, 
insbesondere Deponien und Kompostierungsanlagen. 

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte 
Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpfl icht). 

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Ab-
fälle entstehen. 

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen. 

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder 
nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwen-
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen. 

6.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden. 

6.12 Ansprüche 
- wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von 
Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör;
- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

6.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder 
seines Fließverhaltens. 

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
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6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen. 
Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeu-
ges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird.

6.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder 
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Nicht versichert ist die Haftpfl icht aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,
- Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,
und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 
Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

7 Versicherungssummen/Maxi-
mierung/Serienschadenklausel/
Selbstbehalt 

7.1 Es gelten die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen angegebenen Deckungssum-
men.
Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die 
Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspfl ichtige Personen erstreckt. 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle
- durch dieselbe Umwelteinwirkung
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-
ruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachli-
cher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten.
Ziff. 6.3 AHB 2016 GVO wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 
1.000,- € selbst zu tragen. 

8 Nachhaftung 8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versi-
cherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht 
der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.2 mitversicherte Vermögens-
schäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maß-
gabe:
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses an gerechnet.
- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Been-
digung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

8.2 Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses 
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen ist.

9 Versicherungsfälle im Ausland 9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen - abweichend von Ziff. 7.9 AHB 
2016 GVO - auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle, die auf den Betrieb einer im Inland be-
legenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziff. 2.1 - 2.5 zurückzuführen sind. 

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche 

9.2.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpfl ichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und die unter 
Ziff. 7.1.2.3 genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB 2016 GVO);

9.2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 

9.2.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regress-
ansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder; 
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9.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von Ziff. 6.5 AHB 2016 GVO - 
als Leistungen auf die V-Summe angerechnet. 
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

9.4 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/US-Territorien und 
Kanada geltend gemachten Ansprüchen, gilt: 
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 1.000,- € 
selbst zu tragen.
Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, 
die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsinstitut 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

10 Inländische Versicherungsfälle, 
die im Ausland geltend gemacht 
werden 

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 

10.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

10.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 

10.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regress-
ansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder. 

10.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abweichend von Ziff. 6.5 AHB 2016 GVO - werden 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind;

10.3 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend gemacht werden, gilt: 
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 1.000,- € 
selbst zu tragen.
Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

10.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staa-
ten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
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Der Versicherungsschutz für Produkthaftpfl ichtrisiken von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben richtet sich nach den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB 2016 GVO) und den folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen:

1. Gegenstand der Versicherung 1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und 
daraus entstandene weitere Schäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer
- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
- erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Er-
zeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

1.2 Falls im Rahmen der Betriebs-Haftpfl ichtversicherung eine Mitversicherung von Tätigkeitsschä-
den erfolgte, gilt der Versicherungsschutz im dort genannten Umfang auch für Schäden, die nach 
Abschluss der Arbeiten oder Ausführung der sonstigen Leistungen eingetreten sind.

2. Versichertes Risiko Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen an-
gegebenen Betrieb einer Land- und Forstwirtschaft mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen 
oder Tätigkeiten bzw. aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen be-
schriebenen berufl ichen Tätigkeit.
Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche wegen Schäden aus Vergabe von Leistun-
gen an Dritte (Subunternehmer). Nicht versichert bleibt die Haftpfl icht der Subunternehmer selbst und 
deren Betriebsangehöriger.

3. Mitversicherte Personen Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht

3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser 
Eigenschaft,

3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen verursachen.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

4. Abgrenzungen und Erweiterungen 
des Versicherungsschutzes

4.1 Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Ei-
genschaften
Eingeschlossen sind insoweit abweichend von Ziff. 1.1 und Ziff. 7.3 sowie zu Ziff. 7.6 und 7.7 AHB 
2016 GVO auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang 
wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsneh-
mer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-
zeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei 
Gefahrübergang vorhanden sind.

4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden

4.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.2.2 ge-
nannten Vermögensschäden im Sinn von Ziff. 2. AHB 2016 GVO infolge Mangelhaftigkeit von Ge-
samtprodukten Dritter, die durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht trenn-
bare Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder gelieferten 
Erzeugnissen mit anderen Produkten entstanden sind. Erzeugnisse im Sinn dieser Regelung können 
sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Ver-
sicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen 
Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versi-
cherungsschutz nach Ziff. 1 oder 4.1 besteht,

4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des 
Entgelts für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers,
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4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der Ge-
samtprodukte oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer 
ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte (nach Nachbearbeitung oder anderer Scha-
denbeseitigung) steht, Versicherungsschutz besteht insoweit auch abweichend von Ziff. 1.1 und Ziff. 
7.3 sowie zu Ziff. 7.6 und 7.7 AHB 2016 GVO für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprü-
che Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung 
mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen 
dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinns), weil die Gesamtprodukte nicht 
oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer 
ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung 
der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers für die Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre,

4.2.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten durch den 
Produktionsausfall, der aus der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen 
eines darüber hinausgehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versichert.

4.3 Weiterver- oder -bearbeitungsschäden

4.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.3.2 ge-
nannten Vermögensschäden im Sinn von Ziff. 2. AHB 2016 GVO infolge Weiterverarbeitung oder 
-bearbeitung mangelhaft hergestellter oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Ver-
mischung oder Verarbeitung mit anderen Produkten stattfi ndet. Erzeugnisse im Sinn dieser Regelung 
können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch  Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse 
des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der 
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen ste-
hen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch abweichend von Ziff. 1.1 und Ziff. 7.3 sowie zu Ziff. 7.6 
und 7.7 AHB 2016 GVO für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetz-
lichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer 
über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensun-
abhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangelhaften Erzeugnisse mit Aus-
nahme des Entgelts für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern die verar-
beiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich sind,

4.3.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der weiter-
verarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber 
Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder -bearbeite-
ten Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht,

4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinns), weil die weiterverarbeiteten oder 
-bearbeiteten Erzeugnisse nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe 
aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem 
das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder -bearbei-
tung zu erwarten gewesen wäre.

4.4 Aus- und Einbaukosten – sofern besonders vereinbart

4.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.4.2 und 
4.4.3 genannten Vermögensschäden im Sinn von Ziff. 2. AHB 2016 GVO infolge Mangelhaftigkeit von 
Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von man-
gelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. Erzeugnisse im Sinn dieser Re-
gelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeug-
nisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung 
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen 
stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch abweichend von Ziff. 1.1 und Ziff. 7.3 sowie zu Ziff. 7.6 
und 7.7 AHB 2016 GVO für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetz-
lichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer 
über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensun-
abhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen), 
d. h. Kosten für das Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und 
das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Pro-
dukte Dritter. Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die Nach- und Neulie-
ferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter,

4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit 
Ausnahme solcher an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. 
Sind die Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des 
Austauschs geringer als die Kosten des Transports vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung 
des Versicherungsnehmers zum Ort des Austauschs, sind nur die Kosten des Direkttransports ver-
sichert.
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4.4.3 Ausschließlich für die in Ziff. 4.4.2 genannten Kosten besteht in Erweiterung der Ziff. 4.4.1 und 
insoweit abweichend von Ziff. 1.1 und Ziff. 7.3 sowie zu Ziff. 7.6 und 7.7 AHB 2016 GVO Versiche-
rungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pfl icht zur Neulieferung oder zur 
Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem 
Abnehmer aufgewendet werden.

4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat 
oder in seinem Auftrag, für seine Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren 
lassen, dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Mangelhaftigkeit nicht aus 
dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, sondern ausschließlich aus der Herstellung oder 
Lieferung resultiert,

4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziffer 4.4.1 bis 4.4.3 auf Teile, Zubehör oder 
Einrichtungen von Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im 
Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersicht-
lich für den Bau von oder den Einbau in Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen bestimmt waren,

4.4.4.3 Ziffer 6.2.8 eingreift.

5. Auslandsdeckung Es gelten die „Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpfl ichtversicherung für 
land- und/oder forstwirtschaftliche Betriebe“ (BBR)

6. Risikobegrenzungen 6.1 Nicht versichert sind

6.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Ziffer 4 ausdrücklich mitversichert sind,
- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
denersatz statt der Leistung,
- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können,
- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des mit der 
Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs,
- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung,
- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung,
- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

6.1.2 im Rahmen der Versicherung gemäß Ziff. 1.2 ff. Ansprüche wegen Folgeschäden (z. B. Be-
triebsunterbrechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziff. 4.2 ff. ausdrücklich mit-
versichert sind.

6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

6.2.1 Ansprüche aus Garanten oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit 
es sich nicht um im Rahmen der Ziff. 4 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von Er-
zeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungsnehmer 
verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat,

6.2.2 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem 
Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutz-
rechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung),

6.2.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziff. 7.8 AHB 2016 GVO,

6.2.4 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den 
Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von 
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben,

6.2.5 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder 
Wirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik oder 
in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren.
Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen weder 
in einem Funktionszusammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung unterlie-
gen,

6.2.6 Ansprüche aus
- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von 
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung durch den 
Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen sowie den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,
- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen,

6.2.7 Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinn von Ziff. 2. AHB 2016 GVO, die von Unter-
nehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich 
verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend gemacht 
werden,

6.2.8 Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziff. 4.2.2.3, 4.3.2.2 und – sofern vereinbart – Ziff. 4.4 sowie 
Ansprüche wegen Beseitigungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen der Ziff. 4.2.2.4 und 4.3.2.3, 
die im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden. Erzeugnis-
se im Sinn dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte 
Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher 
Verpfl ichtung beruhende Aufforderung des Versicherungsnehmers, zuständiger Behörden oder 
sonstiger Dritter an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige 
Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen, die ge-
gebenenfalls festgestellten Mängel beheben oder andere namentlich benannten Maßnahmen durch-
führen zu lassen,

6.2.9 Ansprüche aus der Saat- und Pfl anzgutvermehrung,
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6.2.10 Ansprüche als Betreiber einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentech-
nisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und 
Sachschäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beru-
hen,

6.2.11 Ansprüche aus Herstellung und/oder Handel von Futtermitteln.

7. Zeitliche Begrenzung 7.1 Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 4.2 ff. umfasst die Folgen aller Versicherungsfälle, die dem 
Versicherer nicht später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrags gemeldet wer-
den. Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten.

7.2 Für Ansprüche nach Ziff. 4.2 ff. wegen Schäden durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, 
die vor In-Kraft-Treten dieses Versicherungsvertrags ausgeliefert wurden, besteht Versicherungs-
schutz nur bei besonderer Vereinbarung.

8. Versicherungsfall und Serienscha-
den

8.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrags eingetretene Schadenereignis 
gemäß Ziff. 1.1 AHB 2016 GVO. Bei Ziff. 4.4.3 – sofern vereinbart – ist es für den Versicherungsfall – 
abweichend von Ziff. 1.1 AHB 2016 GVO – unerheblich, dass es sich nicht um Haftpfl ichtansprüche 
handelt.

8.2 Der Versicherungsfall tritt ein bei:

8.2.1 Ziff. 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse,

8.2.2 Ziff. 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbeitung der Erzeugnisse,

8.2.3 Ziff. 4.4 – sofern vereinbart – im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder Auftragens 
der Erzeugnisse.

8.3 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrags eintretende Versicherungsfälle 
- aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktions-
fehler, es sei denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammen-
hang, oder
- aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaltet sind, gelten unabhän-
gig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist.
Insoweit entfällt Ziff. 6.3 AHB 2016 GVO.

9. Versicherungssumme, Maximie-
rung und Selbstbehalt

9.1 Als Versicherungssummen stehen die zur Betriebs-Haftpfl ichtversicherung vertraglich vereinbar-
ten Versicherungssummen zur Verfügung.

9.2 Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Dop-
pelte dieser Versicherungssummen.

9.3 Von jedem Versicherungsfall gemäß Ziff. 4.2 ff. hat der Versicherungsnehmer Euro 250,00 selbst 
zu tragen. Im Fall eines Serienschadens im Sinn von Ziffer 8.3 beträgt der Selbstbehalt für alle Versi-
cherungsfälle dieser Serie Euro 1.000,00.

10. Erhöhungen und Erweiterungen 
des Risikos/neue Risiken

10.1 Der Versicherungsnehmer hat - wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Produktions- 
oder Tätigkeitsumfangs Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 3.2 AHB 2016 GVO).
- Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung gemäß Ziff. 
3.1 (3) und Ziff 4. AHB 2016 GVO Zwecks Vereinbarung neuer Beiträge und Überprüfung der Bedin-
gungen
- abweichend von Ziff. 13.1 und Ziff. 4.1 (1) AHB 2016 GVO – unverzüglich anzuzeigen.

10.2 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepfl icht nicht nach, so erhöhen sich die in Ziffer 
9.3 genannten Selbstbehalte in Schadenfällen, die mit solchen Erhöhungen oder Erweiterungen in 
Zusammenhang stehen, auf das Doppelte.
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I. Umfang des Versicherungsschutzes/ USV-Grunddeckung
1 Gegenstand der Versicherung 1.1 Versichert ist die gesetzliche Pfl icht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers ge-

mäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer,
- Schädigung des Bodens.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder 
einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pfl ichten der oben 
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.
Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer 
gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer 
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze be-
reits aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann 
ausschließlich über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpfl ichtversicherung vereinbart werden.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten:

1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie 
nicht unter die Ziff. 2.1 bis 2.5 fallen,

1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziff. 1.1.3 umfasst sind, nach Inver-
kehrbringen,

1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anla-
gen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der 
Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pfl icht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser 
Eigenschaft.

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Pfl icht aus dem Gebrauch von folgenden nicht versicherungs-
pfl ichtigen Kfz:
- Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren;
- Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
- selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. Selbst fah-
rende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahr-
zeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen 
oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimm-
ten Art solcher Fahrzeuge gehören.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

2 Risikobegrenzung Nicht versichert sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, 
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepfl icht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-
Anlagen handelt (sonstige deklarierungspfl ichtige Anlagen).

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein 
Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologi-
sche Beschaffen-heit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranla-
gen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen).

3 Betriebsstörung 3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer 
plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen 
Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Be-
triebsstörung).

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der Ziff. 1.1.2 Versicherungs-
schutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rah-
men der Ziff. 1.1.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 
mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziff. 1.1.2. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 
und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
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4 Leistungen der Versicherung 4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpfl ichtung, die Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sa-
nierungs- und Kostentragungsverpfl ichtungen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpfl ichtungen dann, wenn der Versicherungsneh-
mer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- 
und Kosten-tragung verpfl ichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpfl ichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr un-
berechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sa-
nierungs- oder Kostentragungsverpfl ichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer 
zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter 
den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpfl ichtung zur Folge haben 
kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5 Versicherte Kosten Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten ein-
schließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- 
und Gerichtskosten

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewäs-
sern

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten 
natürlichen Ressourcen und/ oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Aus-
gangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die na-
türlichen Ressourcen und/ oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass 
die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen 
Ressourcen und/oder Funktionen führt;

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeit-
licher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des 
Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig 
entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die 
geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre 
Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der 
primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.
Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 
und der Jahreshöchstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 1 Mio. € ersetzt.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, 
die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt 
oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeit-
punkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein er-
hebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

5.3 Die unter Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstücken des 
Versicherungsnehmers gemäß Ziff. 10.1 oder am Grundwasser gemäß Ziff. 10.2 eintreten, sind nur 
nach besonderer Vereinbarung versichert.

6 Erhöhungen und Erweiterungen 6.1 Für Risiken der Ziff. 1.1.4 besteht kein Versicherungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. 
Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der 
unter Ziff. 1.1.4 versicherten Risiken.

6.2 Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erwei-
terungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht 
für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspfl ichtigen Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unter-
liegen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvor-
schriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht 
Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht zum Gegenstand haben. Der Versi-
cherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 25 kündigen.

7 Neue Risiken 7.1 Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3, die nach Abschluss des Vertrages neu entstehen, besteht 
Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziff. 7.4.

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzu-gekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
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7.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. 
Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ein-
gang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung.

7.4 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung bis zur verein-
barten Versicherungssumme versichert.

7.5 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziff. 7.1 bis 7.5 7.1 gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit 
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspfl icht unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
verträgen zu versichern sind.

8 Versicherungsfall Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versiche-
rungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu 
diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pfl icht zur Vornahme von 
Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

9 Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
(1) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.1 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder 
Dritten – in den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebs-
störung;
(2) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der Ziff. 
3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;
(3) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.3 nach einer Betriebsstörung bei Dritten;
Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß (1) bis (3) 
– für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umwelt-
schadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirk-
samkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziff. 9.1 
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass 
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Be-
hörde ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet,

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche 
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und  alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf 
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen
oder

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so 
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so 
ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpfl ichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchs-
tersatzleistung bis zu 10 % der vereinbarten Deckungssumme je Störung des Betriebes oder behörd-
licher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 2 Mio €, ersetzt.
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 250 € selbst zu tragen.
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer 
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme an-
gerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatz-
leistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. 
v. Ziff. 9.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebs-
einrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Ver-
sicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 
standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
eintretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstü-
cke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver-
besserungen sind abzuziehen.
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10 Nicht versicherte Tatbestände Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, gilt:
Nicht versichert sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebens-
räumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die 
im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um 
dort befi ndliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt.

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsver-
hältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert 
waren.

10.6 die im Ausland eintreten.

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe ver-
schüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den 
Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen 
auf die Umwelt entstehen.

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, 
Gülle, festem Stalldung, Pfl anzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, 
dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt 
in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in 
andere Grundstücke ab-driften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

10.11 die zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür 
erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an 
einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von 
Abfällen.

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftrag-
te Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird.
Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt 
dieser Ausschluss insoweit nicht.

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

10.16 soweit sich diese Pfl ichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Geset-
zen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

10.17 soweit sich diese Pfl ichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unter-
lassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien 
oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen 
zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben.
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10.20 soweit sich diese Pfl ichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben.

10.21 soweit sich diese Pfl ichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden da-
durch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

10.22 soweit diese Pfl ichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über 
die gesetzliche Verpfl ichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder ver-
äußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

11 Versicherungssummen/
Maximierung/Serienschaden-
klausel/Selbstbehalt

11.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 1 Mio. €.
Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die 
Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpfl ichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziff. 
5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch
- dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,
- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn 
zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht, oder
- die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziff. 5 versicherten 
Kosten 250 € selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen 
Verpfl ichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpfl ichtet.

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Be-
friedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für 
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziff. 5 und Zinsen nicht 
aufzukommen.

12 Nachhaftung 12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versi-
cherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht 
der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch 
nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses an gerechnet.
- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Been-
digung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

12.2 Die Regelung der Ziff. 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Ver-
sicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den 
Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

13 Versicherungsfälle im Ausland 13.1 Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,
- die auf den Betrieb einer im Inland belegenden Anlage oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziff. 1.1.1 
bis 1.1.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziff. 1.1.2 und 1.1.3 nur, wenn die Anla-
gen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen gem. Ziff. 
1.1.1.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 1.1 auch für Pfl ichten oder Ansprüche 
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pfl ichten oder An-
sprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im Umfang dieses Versicherungs-
vertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle,

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziff. 1.1.3 oder 
Erzeugnisse i. S. v. Ziff. 1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse 
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. 
v. Ziff. 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten 
gemäß Ziff. 1.1.1 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.
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13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegener Anlagen oder Be-
triebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staa-
ten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
14 Beginn des Versicherungs-
schutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziff. 15.1 zahlt. Der 
in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

15 Zahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung/erster oder einmaliger 
Beitrag

15.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins fällig.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des 
ersten Jahresbeitrags.

15.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern 
zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht 
zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

15.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

16 Zahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung/Folgebeitrag

16.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des verein-
barten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

16.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung 
in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 16.3 und 16.4 mit 
dem Fristablauf verbunden sind.

16.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

16.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
Lastschriftermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugser-
mächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung au-
ßerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

18 Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

19 Beitragsregulierung 19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 
versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft.
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19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden.

19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, 
fi ndet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvor-
auszahlung für mehrere Jahre.

20 Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
21 Dauer und Ende des Vertrages 21.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

22 Wegfall des versicherten 
Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall 
Kenntnis erlangt.

23 Kündigung nach 
Versicherungsfall

23.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden An-
spruch auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pfl ichten gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Zahlung 
von Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

23.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Ver-
sicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam.

24 Kündigung nach Veräußerung 
versicherter Unternehmen

24.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadens-Basisversicherung besteht, an einen Drit-
ten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines 
Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pfl ichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines 
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

24.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode in Schriftform gekündigt werden.

24.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht 
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versi-
cherung Kenntnis erlangt.

24.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird 
das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der 
Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

24.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungs-
nehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepfl icht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. 
Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepfl icht nicht weg, wenn dem Versicherer 
die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.
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25 Kündigung nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechts-
vorschriften (s. Ziff. 6.3) ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat.

26 Mehrfachversicherung 26.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen ver-
sichert ist.

26.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

26.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Mo-
nats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
27 Vorvertragliche Anzeigepfl ich-
ten des Versicherungsnehmers

27.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen i. S. d. Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfl uss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

27.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

27.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepfl icht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 27.2 und 27.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der 
Anzeigepfl icht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 27.2 und 27.3 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung 
hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 27.2 und 27.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

27.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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28 Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

29 Obliegenheiten bei unmittelba-
rer Gefahr eines Umweltschadens 
und nach Eintritt eines solchen

29.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versiche-
rungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche er-
hoben wurden.

29.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfas-
send zu informieren über:
- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde,
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegen-
über dem Versicherungsnehmer,
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Ver-
meidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,
- den Erlass eines Mahnbescheids,
- eine gerichtliche Streitverkündung,
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

29.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer 
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

29.4 Maßnahmen und Pfl ichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem 
Versicherer abzustimmen.

29.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden 
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehel-
fe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

29.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens 
hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle 
des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

30 Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten

30.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

30.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 
30.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen
31 Mitversicherte Personen 31.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere Personen als den Versiche-

rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend 
anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziff. 7 gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person 
eines Versicherten entsteht.

31.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-
rungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

32 Abtretungsverbot Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zu-
lässig.

33 Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderung

33.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
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33.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

33.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, fi n-
den bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 33.2 entspre-
chende Anwendung.

34 Verjährung 34.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

34.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist 
die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

35 Zuständiges Gericht 35.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

35.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnergesellschaft ist.

35.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.

36 Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

II. USV - Zusatzbaustein 1 Falls besonders vereinbart gilt:

1. Abweichend von Ziff. I 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungs-
schutz auch für Pfl ichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz
- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich 
Gewässern befi nden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm 
gemietet, geleast gepachtet oder geliehen sind oder waren.
- an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit ausgehen.
Für darüber hinausgehende Pfl ichten oder Ansprüche für Schäden an diesen Böden kann Versiche-
rungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und der Ziff. III (Zusatzbaustein 2) vereinbart 
werden.
- an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.
Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die vom Versicherungsneh-
mer gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, fi ndet Ziff. I 1.1 letzter Absatz dann 
keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. 
Das gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage 
des Umweltschadengesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten 
Grundstücke.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt 
oder im Besitz nimmt, besteht abweichend von Ziff. I 6 und Ziff. I 7 kein Versicherungsschutz.

2. Falls besonders vereinbart, besteht abweichend von Ziff. I 10.2 Versicherungsschutz auch für 
Pfl ichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz am Grundwasser.

3. Nicht versicherte Tatbestände
Die in Ziff. I genannten Ausschlüsse fi nden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:
Nicht versichert sind:

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen 
sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Abstur-
zes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder 
den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung 
oder Vernichtung von Erdreich.
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/ Feu-
erversicherung vereinbart werden.
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3.2 Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen.

3.3 Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

4. Versicherungssummen/ Maximierung/ Selbstbehalt
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung betragen im Rahmen der gemäß Ziff. 
I 11 vereinbarten Versicherungssumme.
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziff. I 5 versicherten Kos-
ten 250,- € selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen 
Verpfl ichtungen und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpfl ichtet.

III. USV - Zusatzbaustein 2 Falls besonders vereinbart gilt:

1. 1. Abweichend von Ziff. I 10.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 der Ziff. II hinaus besteht 
im Rahmen und Umfang des dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitgehende Pfl ichten oder 
Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbo-
denschutzgesetzes, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter 
oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war. 
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmit-
telbar Folge einer einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers 
sind Ziff. I 3.2 fi ndet keine Anwendung.
Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter, oder Entleiher des Bodens ist 
oder war, fi ndet Ziff. I 1.1 letzter Absatz keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten 
Grundstücke.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt 
oder in Besitz nimmt, besteht abweichend von Ziff. I 6 und Ziff. I 7 kein Versicherungsschutz.

2. Versicherte Kosten In Ergänzung zu Ziff. I 5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des 
Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit ausgehen.
Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer  nach einer Betriebs-
störung
- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder
- diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

3. Nicht versicherte Tatbestände 3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. v. Ziff. 2, soweit die Schädigung des Bodens des Versicherungs-
nehmers Folge einer Betriebsstörung beim Dritten ist.

3.2 Die in Ziff. I und II genannten Ausschlüsse fi nden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

4. Versicherungssummen/ 
Maximierung/ Selbstbehalt

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Ziff. II (Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versiche-
rungssumme und der dort vereinbarten Selbstbeteiligung.
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Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand des Versicherungs-
schutzes

1.1 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer abweichend von Ziff. 1 AHB 2016 GVO - auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eingetreten ist - Schäden an unbeweglichen Sachen 
(eigenen, gepachteten oder gemieteten) des Versicherungsnehmers. Voraussetzung für die Eintritts-
pfl icht des Versicherers ist,
a) dass als Folge einer während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen - plötz-
lichen und unfallartigen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes (Betriebsstörung) oder - Funk-
tionsfehlers aus einer Anlage des Versicherungsnehmers (Anlage im Sinne des Wasserhaushalts-
gesetzes) oder einer sonstigen Betriebseinrichtung (z.B. Maschinen) gewässerschädliche Stoffe 
austreten. Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf Schäden, die durch Anlagen und/oder 
Betriebseinrichtungen entstehen, für die bei der GVO eine Umwelthaftpfl ichtversicherung besteht.
b) dass durch unbekannte Dritte während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages ungesetzlich 
umweltgefährdende Stoffe auf dem Betriebsgrundstück des Versicherungsnehmers entsorgt wurden 
und deshalb gegen den Versicherungsnehmer eine behördliche Anordnung zur Beseitigung der Bo-
denkontamination vorliegt. Die Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungs-
summe und der Jahreshöchstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 5.000,-€ ersetzt.
Nicht Gegenstand des Versicherungsschutzes sind Schäden aus anderen Ursachen (z.B. Fehler bei 
der Bedienung einer Maschine oder Anlage).

Allgemeine Versicherungsbedingungen
für die Bodenkaskoversicherung (ABBOV)
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E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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2. Versicherungsfall Ein Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB 2016 GVO - die nachprüfbare erste Fest-
stellung des Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) durch den Geschädigten, 
einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpfl ichtansprüchen erkennbar war.

3. Versicherte Kosten Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kosten, die der Versicherungs-
nehmer infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall aufwenden muss, um

3.1 Erdreich von eigenen oder gepachteten Versicherungsgrundstücke innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren (Reinigung, thermische Behand-
lung) oder auszutauschen;

3.2 den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren, dort abzulagern oder 
zu vernichten;

3.3 den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt der Kontamination wiederherzustellen. 
Versichert sind insoweit auch Kosten zur Wiederherstellung von Gebäuden und Bauwerken, ausge-
nommen an Einrichtungen, Produktions- und sonstigen Anlagen. Wertsteigerungen sind in jedem Fall 
in Abzug zu bringen.

3.4 seine zivilrechtliche und/oder öffentlich-rechtliche Rechtsverteidigung sicherzustellen (Sachver-
ständigenkosten, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten), soweit sie der Schadenminderung dient. Nicht 
versichert sind in jedem Fall Kosten eines Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahrens.

4. Vorsorgeversicherung/ Erhö-
hung und Erweiterung

4.1 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und der Ziff. 4 AHB 2016 GVO - Vorsorgeversicherung - fi nden 
keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinba-
rung.

4.2 Ziff. 3.1 (2) AHB 2016 GVO - Erhöhung und Erweiterung - fi ndet ebenfalls keine Anwendung; 
hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der versicherten 
Risiken. 

5. Nicht versicherte Tatbestände Nicht versichert sind

5.1 Schäden an Gewässern und daraus resultierende Folgeschäden.

5.2 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass Stoffe verschüttet 
werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten, verkleckern oder durch ähnliche Vorgänge in 
den Boden gelangen.
Das gilt nicht, soweit der solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes gemäß Ziff. 1 beruhen.

5.3 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass gesetzliche, be-
hördliche oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarte Vorschriften bewusst missachtet wurden.

5.4 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass die vom Herstel-
ler gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanwei-
sungen bewusst missachtet wurden. Das Gleiche gilt, wenn regelmäßige Kontrollen, Inspektionen, 
Wartungen oder notwendige Reparaturen nicht ausgeführt wurden.

5.5 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass Stoffe bewusst in 
den Boden eingebracht wurden. 

5.6 Bei Vertragsbeginn bereits vorhandene Kontaminationen (Vorkontaminationen), auch wenn sie 
noch nicht festgestellt wurden. Werden durch einen Versicherungsfall, für den Versicherungsschutz 
besteht, Vorkontaminationen entdeckt, so ersetzt der Versicherer nur die Aufwendungen, die den für 
die Beseitigung der Vorkontamination erforderlichen Betrag übersteigen. Dies gilt ohne Rücksicht 
darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Der Ver-
sicherungsnehmer trägt die Beweislast für die Höhe der Mehrkosten gegenüber dem Sanierungsauf-
wand für die Vorkontamination.
Gleiches gilt hinsichtlich der anderen versicherten Kosten im Sinne von Ziff. 3.

5.7 Schäden, die durch Lagerung von Abfällen entstanden sind.

5.8 Vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Betriebsstörungen durch den Versicherungsneh-
mer oder dessen Repräsentanten und daraus resultierende Kontaminationen/ Aufwendungen. Dem 
steht gleich, wenn sich der Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten nach einer Betriebs-
störung der Feststellung der Bodenkontamination verschließen. In diesem Fall beschränkt sich der 
Versicherungsschutz auf die Kosten i. S. von Ziffer 3, die bei einer unverzüglichen Feststellung der 
Bodenkontamination und dem sofortigen Beginn der Sanierungsarbeiten angefallen wären.

5.9 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignisse, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen 
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5.10 Schäden, die durch chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW), Dioxine, Furane und Asbest verurs-
acht wurden.

6. Subsidiarität Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Entschädigung beanspruchen kann.

7. Versicherungssummen/ Maxi-
mierung/ Selbstbehalt

7.1 Versicherungsschutz besteht, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Erstes Risiko (Erste 
Gefahr). Dabei wird im Versicherungsfall der Schaden bis zur vereinbarten Versicherungssumme 
ersetzt. Die Bestimmungen über Unterversicherung (§ 75 VVG) gelten nicht.

7.2 Beginnen mehrere Versicherungsfälle in einem Versicherungsjahr, so ist die Entschädigung für 
alle in diesem Versicherungsjahr angefallenen Schäden begrenzt auf die Versicherungssumme (Jah-
reshöchstentschädigung).
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7.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

a) durch dieselbe Kontamination oder

b) durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden Kontamination

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall.

7.4 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadensfall eine Selbstbeteiligung von Euro 250,00 
zu tragen.

8. Nachhaftung 8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versi-
cherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht 
der Versicherungsschutz für Sachschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht 
festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses angerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Been-
digung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

8.2 Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses 
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
9 Beginn des Versicherungs-
schutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziff. 15.1 zahlt. Der 
in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

10 Zahlung und Folgen verspäte-
ter Zahlung/erster oder einmaliger 
Beitrag 

10.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des 
ersten Jahresbeitrags. 

10.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern 
zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht 
zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

10.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

11 Zahlung und Folgen verspäte-
ter Zahlung/Folgebeitrag 

11.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des verein-
barten Beitragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

11.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung 
in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Ziff. 16.3 und 16.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

11.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

11.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
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12 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
Lastschriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugser-
mächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung au-
ßerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  
aufgefordert worden ist. 

13 Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

14 Beitragsregulierung 14.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 
versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft. 

14.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. 

14.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, 
fi ndet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten. 

14.4 Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvor-
auszahlung für mehrere Jahre. 

15 Beitrag bei vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat. 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrages 16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

17 Wegfall des versicherten 
Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall 
Kenntnis erlangt. 

18 Kündigung nach Versiche-
rungsfall 

18.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

- vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder 

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden An-
spruch auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pfl ichten gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  spätestens 
einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

18.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Ver-
sicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 

19 Kündigung nach Veräußerung 
versicherter Unternehmen 

19.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadensversicherung besteht, an einen Dritten ver-
äußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums 
sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pfl ichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines 
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 
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19.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat, 

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode 

in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  gekündigt werden. 

19.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht 
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versi-
cherung Kenntnis erlangt. 

19.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird 
das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der 
Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

19.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungs-
nehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepfl icht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. 
Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepfl icht nicht weg, wenn dem Versicherer 
die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

20 Kündigung nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechts-
vorschriften (s. Ziff. 6.3) ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat. 

21 Mehrfachversicherung 21.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen ver-
sichert ist. 

21.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

21.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Mo-
nats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
22 Vorvertragliche Anzeigepfl ich-
ten des Versicherungsnehmers 

22.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief)  gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pfl ichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  Fragen i. S. d. Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfl uss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

22.2 Rücktritt 

(a) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht 
oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arg-
listig entzogen hat. 

Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepfl icht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch 
Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

(b) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
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(c) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

22.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepfl icht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherungsnehmers fristlos in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 27.2 und 3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der 
Anzeigepfl icht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 

Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen 
ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 27.2 und 27.3 nur zu, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  auf die Folgen einer 
Anzeigepfl ichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 27.2 und 27.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

22.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

23 Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

24 Obliegenheiten bei unmittelba-
rer Gefahr eines Umweltschadens 
und nach Eintritt eines solchen 

24.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versiche-
rungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche er-
hoben wurden. 

24.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfas-
send zu informieren über: 

- seine ihm obliegende Information an die zuständige Behörde, 

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Schadens gegenüber dem 
Versicherungsnehmer, 

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Ver-
meidung, Begrenzung oder Sanierung eines Schadens, 

- den Erlass eines Mahnbescheids, 

- eine gerichtliche Streitverkündung, 

- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 

24.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer 
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

24.4 Maßnahmen und Pfl ichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem 
Versicherer abzustimmen. 

24.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Schäden muss 
der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe ein-
legen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 
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24.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens 
hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle 
des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

25 Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten 

25.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

25.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. 
E-Mail, Telefax oder Brief)  auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 
30.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 
26. Sachverständigenverfahren 26.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versicherungsfalles verein-

baren, dass die Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Das Sachverständi-
genverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklärung 
gegenüber dem Versicherer verlangen.

26.2 . Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  einen Sachverständigen und 
kann die andere unter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen in Textform (z.B. E-Mail, 
Telefax oder Brief)  auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sach-
verständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  vor Beginn des 
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versi-
cherungsnehmers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis stehen. Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
Die Feststellungen des Sachverständigen müssen enthalten:

aa) eine Zusammenstellung der Kosten, die gemäß Ziff. 4 versichert sind,

bb) die Ursache der Kontamination,

cc) Art und Umfang der Kontamination,

dd) Art und Umfang einer bei Eintritt des Versicherungsfalles bereits bestehenden Kontamination,

ee) alle sonstigen für die Schadenfeststellung maßgeblichen Tatsachen, insbesondere die Restwerte 
der vom Schaden betroffenen Sachen.

26.3 Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die 
Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver-
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidungen beiden Parteien gleichzeitig.

26.4 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide 
Parteien je zur Hälfte.

26.5 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns sind verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß Ziff. 4. und 14. die Entschädigung.

26.6 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
nicht berührt.
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27 Mitversicherte Personen 27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend 
anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziff. 7 gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person 
eines Versicherten entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-
rungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

27 Abtretungsverbot Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zu-
lässig. 

28 Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderung 

28.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

28.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines ein-geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

28.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, fi n-
den bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 28.2 entspre-
chende Anwendung. 

29 Verjährung 29.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

29.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist 
die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)  zugeht. 

30 Zuständiges Gericht 30.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

30.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnergesellschaft ist. 

30.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

31 Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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In teilweiser Abänderung und Erweiterungen zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Privathaftpfl ichtversiche-
rung (AHB 2016 GVO, im Folgenden VHB GVO genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart:
I. Gegenstand der Versicherung 1. Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpfl icht des Ver-

sicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus den 
Gefahren eines Betriebs, Berufes, Dienstes oder Amtes.

2. Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen, bzw. Embargos, die durch die Verei-
nigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit den nicht europäischen 
oder deutschen Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

II. Mitversicherte Personen
1. Personen in häuslicher 
Gemeinschaft
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht

1. des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staa-
ten.

2. im Fall der ausdrücklichen Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Voraussetzungen des in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nicht ehelichen Lebens-
gemeinschaft, sofern:
a) der Partner unter der gleichen Adresse behördlich gemeldet ist,
b) im Antrag mit Vor- und Zunamen sowie Geburtsdatum genannt ist.

3. des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden alleinstehenden Angehö-
rigen, sofern dieser unter der gleichen Adresse behördlich gemeldet ist. 
Als mitversicherte alleinstehende Angehörige gelten
a) Eltern, Adoptiveltern,
b) Schwiegereltern,
c) Stiefeltern und
d) (Ur-) Großeltern.

4. der Elternteile des Versicherungsnehmers, die in einer Alten- oder Pfl egeeinrichtung leben. 

5. der Personen, die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – in häuslicher Gemeinschaft 
des Versicherungsnehmers aufhalten (z.B. Au-Pair, Austauschschüler). 

6. der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser 
Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, 
Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen. 
Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem anderen Versicherer besteht, haftet die-
ser im Rahmen seines Vertrages/Schuldverhältnisses allein.
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuch VII 
handelt.

2. Kinder Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht 

1. der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten 
lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfl egekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solan-
ge sie sich in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befi nden (beruf-
liche Erstausbildung – Lehre und/ oder Studium , auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener 
Masterstudiengang, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.).
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen sozialen bzw. ökolo-
gischen Jahres) vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 

2. der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen 
Kinder bei vorliegender Arbeitslosigkeit im direkten Anschluss an die Schul-/ Berufsausbildung sowie 
während der Wartezeit bis zum Ausbildungs-/Studienbeginn und auch bei vorübergehenden berufl i-
chen Tätigkeiten, maximal jedoch 1 Jahr und solange sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer leben. 

Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Privat-Haftpfl ichtversicherung TOP-VIT 
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3. der in häuslicher Gemeinschaft, unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbaren Partnerschaften anderer 
Staaten lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfl egekinder) mit geistiger, seelischer oder kör-
perlicher Behinderung ohne Altersbegrenzung, sofern sie im Haushalt des Versicherungsnehmers 
oder in einer Einrichtung leben.

3. Einschränkungen und 
Erweiterungen zu II. 1. und 2.

1. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer ande-
ren zugunsten der mitversicherten Person bestehenden Haftpfl ichtversicherung beansprucht werden 
kann (Subsidiarität).

2. Für mitversicherte Personen gemäß Abschnitt II. Ziff. 1. - 1., 2., 3. und Abschnitt II. 2. - 1. gelten 
etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 
privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgeber wegen Personenschä-
den mitversichert. 

3. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten 
Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (siehe Abschnitt XIX), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person gilt.

4. Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. Für 
die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten 
Personen verantwortlich.

III. Mitversicherte Tätigkeiten
1. Betriebspraktikum/ Fachprakti-
scher Unterricht/ Ferienjobs

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers und der versicherten Perso-
nen aus der Teilnahme an einem Betriebspraktikum, am fachpraktischen Unterricht (z.B. an Fach-, 
Gesamt- und Hochschulen oder einer Universität) oder einem Ferienjob, auch für die Beschädigung 
von Lehrgeräten oder Maschinen.

2. Schäden durch unentgeltliche 
Hilfeleistungen/ Gefälligkeits-
schäden

Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person einen Schaden bei privater, un-
entgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich der Versicherer nicht auf einen eventuellen stillschwei-
genden Haftungsverzicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 
wünscht und kein anderer Versicherer leistungspfl ichtig ist.

3. Freiwillige Hilfeleistung bei 
Notfällen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht von Personen, die dem Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Personen bei Notfällen freiwillige Hilfe leisten im Rahmen dieser Hilfeleistung.

4. Ehrenamtliche Tätigkeiten 1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder 
unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Engagements.
Hierunter fällt z.B. die Mitarbeit
a) in der Kranken- und Altenpfl ege, der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit,
b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden,
c) bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfi ndern oder gleichartig 
organisierten Gruppen,
d) als vormundschaftlich bestellter Betreuer bzw. Vormund – mit Ausnahme des berufl ichen Betreu-
ers gemäß § 1897 Abs. 6 BGB.
Für die Dauer der Betreuung oder Vormundschaft ist im Umfang dieses Vertrages auch die persönlich 
gesetzliche Haftpfl icht der betreuten Person(-en) versichert.

2. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpfl ichtversicherungsvertrag 
(z.B. Vereins- oder Betriebshaftpfl ichtversicherung), leistet der Versicherer keine Entschädigung.

3. Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von
a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern, wie z.B. als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöf-
fe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr.
b) wirtschaftlichen/ sozialen Ehrenämtern mit berufl ichem Charakter, wie z.B. als Betriebs- und Per-
sonalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, berufl icher Betreuer nach § 1897 
Abs. 6 BGB.

5. Tätigkeit als Tagesmutter/ 
Tagesvater/ Babysitter 

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der unentgeltlichen, entgeltlichen oder im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen über geringfügige Beschäftigung ausgeübten Tätigkeit als Tagesmutter/ 
-vater. 

2. Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung von zur Betreuung über-
nommenen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts und/ oder des Haushalts der zu betreuenden 
Kinder, auch außerhalb der Wohnung, z.B. Spielen, Ausfl üge.

3. Mitversichert sind gesetzliche Haftpfl ichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten 
für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden.

4. Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen (z.B. Kin-
dergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten).

5. Nicht versichert sind die persönlich gesetzliche Haftpfl icht der Kinder sowie die Haftpfl icht wegen 
Abhandenkommen von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder.

6. Erlangt ein Kind Versicherungsschutz aus einem anderen Vertrag, entfällt der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag.

6. Selbstständige, nebenberufl i-
che Tätigkeiten im Rahmen eines 
Kleingewerbes

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Per-
sonen aus selbstständigen, nebenberufl ichen Tätigkeiten bis zu einem Jahres-Gesamtumsatz bis 
maximal 12.000 €, sofern hierfür kein anderweitiger Versicherungsschutz durch eine andere Haft-
pfl ichtversicherung besteht.
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2. Bei der selbstständigen, nebenberufl ichen Tätigkeit muss es sich handeln um
a) Flohmarkt- und Basarverkauf,
b) Änderungsschneiderei, Handarbeiten,
c) Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzustellung und Botendienste,
d) Annahme von Sammelbestellungen,
e) Markt- und Meinungsforschung, Daten- und Texterfassungen, Übersetzungen,
f) die Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskurse,
g) den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck, Kunsthandwerk,
h) die Betätigung als Alleinunterhalter, Friseur, oder Fotograf, oder Gärtner,

3. Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden.

4. Der Versicherer ist zudem von der Leistung frei, wenn der Jahres-Gesamtumsatz im vorigen Ge-
schäftsjahr 12.000 € überstieg.

7. Haftpfl ichtansprüche von Ar-
beitgebern oder Arbeitskollegen

1) Versichert ist – abweichend zu Ziff. 7.7 AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht aus einer nicht 
selbstständigen Tätigkeit wegen Sachschäden gegenüber dem Arbeitgeber und Arbeitskollegen auf-
grund betrieblich und arbeitsvertraglich veranlassten Tätigkeiten. 

2. Besteht für den Versicherten Versicherungsschutz über einen anderen Vertrag entfällt der Versi-
cherungsschutz aus diesem Vertrag.

3. Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenfall und Versicherungsjahr 10.000 €.

4. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
a) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung,
b) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch von Geld, Urkunden und Wertpapieren,
c) Vermögensfolgeschäden,
d) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen,
e) Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversiche-
rern und Arbeitgebern.

8. Sportausübung 1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Per-
sonen aus der Ausübung von Sport.

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus
a) einer jagdlichen Betätigung,
b) der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen sowie Vorbereitungen hierzu (Training). 

9. Waffen und Munition 1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem erlaubten privaten 
Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen. 

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren 
Handlungen.

IV. Auslandsaufenthalte 1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle,
a) die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland oder Ausland bestehendes 
versichertes Risiko zurückzuführen sind,
b) die auf die vorübergehende Benutzung und Anmietung von im Ausland gelegenen Wohnungen und 
Häusern gemäß Ziff. III 1.1a) – c) zurückzuführen sind.

2. Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Auslandsaufenthalte weltweit für maximal 5 Jah-
re und innerhalb von Europa ohne eine zeitliche Eingrenzung. 

3. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, 
die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpfl ichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

4. Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland durch behördliche Anord-
nung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpfl icht zu 
hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer 
Höhe von 250.000 € zur Verfügung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine von der GVO dem Versicherer zu leistender Schadenersatzzahlung 
angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsneh-
mer verpfl ichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, 
Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird 
oder die Kaution verfallen ist.

V. Mietsachschäden und Schäden an geliehenen Sachen
1. Mietsachschäden an Gebäuden 1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht aus der Beschädi-

gung von zu privaten Zwecken gemieteten, geliehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, 
Gebäuden, Wohnungen, Wohnräumen und Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche 
a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
b) wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasseraufbereitungsanlagen sowie 
an Elektro- und Gasgeräten und alles sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
c) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann,
d) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung.
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2. Schäden an gemieteten beweg-
lichen Sachen in Ferienunterkünf-
ten

1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB GVO – die gesetzliche Haftfl icht aus der Beschä-
digung von beweglichen Einrichtungsgegenständen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen/ 
-häusern anlässlich von Reiseaufenthalten, die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person bis zu einer Dauer von maximal 6 Monaten gemietet, gepachtet oder geliehen hat.

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche
a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
b) wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasseraufbereitungsanlagen   so-
wie an Elektro- und Gasgeräten und alles sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
c) wegen Schäden infolge von Schimmelbildung.

3. Beschädigung, Vernichtung 
oder Verlust fremder Sachen

1. Versichert ist – abweichend zu 7.6 AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsneh-
mers aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von fremden beweglichen Sachen, 
wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines be-
sonderen Verwahrungsvertrages sind.

2. Zu diesen Sachen gehören auch medizinische Geräte, die dem Versicherten zu Diagnosezwecken 
oder zur Anwendung überlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leistungspfl ichtig ist.

3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden
a) an Sachen, die dem Beruf oder dem Gewerbe der versicherten Personen dienen,
b) durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung,
c) an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren,
d) an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen.

4. Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden 10.000 € 
je Versicherungsfall.

5. Für die Miet- und Leihdauer gibt es keine Begrenzung. Die Ausschlüsse für Mietsachschäden ge-
mäß Abschnitt V. Ziff. 1 2. gelten unverändert fort.

VI. Tiere
1. Haustiere, Pferde und Bienen 1. Versichert ist – in Ergänzung zu AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers 

als Halter oder Hüter von
a) zahmen Haustieren, z.B. Katzen, Kaninchen, Tauben,
b) gezähmten Kleintieren, z.B. Singvögel, Papageien, Hamster, Meerschweinchen,
c) Bienen,
d) Blinden-, Signal- und Behindertenbegleithunde.

2. Versichert ist – in Ergänzung zu AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers 
a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,
b) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,
c) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken,
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalterhaftpfl ichtversicherung besteht.

3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht als Halter oder Hüter von
a) Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren,
b) wilden Tieren,
c) Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

4. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche der Tierhalter/ -eigentümer 
sowie Fuhrwerkseigentümer gegen den Versicherungsnehmer wegen Sach- und Vermögensschä-
den.

2. Wilde Kleintiere 1. Versichert ist – in Ergänzung zu AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers 
aus dem erlaubten und nicht genehmigungspfl ichtigen Halten und Hüten von im Haushalt des Ver-
sicherungsnehmers befi ndlichen wilden Kleintieren (z.B. Schlangen, Spinnen, Skorpione, Reptilien) 
zu privaten Zwecken.

2. Versichert ist der Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wiedereinfangen der 
Tiere zur Abwehr öffentlicher Gefahren.

VII. Fahrzeuge und Sportgeräte
1. Kraft-, Luft- und Wasserfahr-
zeuge

1. Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Eigentümers, Halters, Führers eines Kraft-, Luft-,                   
Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden, sowie sonstige Risiken, die der Versicherungspfl icht unterliegen.

2. Gebrauch von nicht versiche-
rungspfl ichtigen Landfahrzeugen

1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 - 2. und Ziff. 4.3 - 1. AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von aus-
schließlich folgenden nicht versicherungspfl ichtigen Landfahrzeugen:
a) eigene und geliehene Fahrräder, Skateboards, Rollschuhe/Inline-Skates und dgl.,
b) Landfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,
c) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Rasenroboter, Aufsitzmäher, Schneeräumgeräte) mit nicht 
mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,
d) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,
e) Elektrofahrräder (Pedelecs bis 25 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit), motorgetriebene 
Kinderfahrzeuge, Golfwagen bis 30 km/h (auf Golfplätzen unbegrenzt), motorgetriebene Roll- und 
Krankenfahrstühle,
f) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspfl ichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehren,
g) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.
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2. Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird.  
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das 
Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer 
ist verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug 
sicher zu führen.  
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB GVO (Rechts-
folgen bei Verletzung der Obliegenheiten).
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-Haftpfl ichtversicherungs-
vertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Privat-Haftpfl ichtversicherung im Anschluss an die 
bestehende Kfz-Haftpfl ichtversicherung.

3. Soweit für Schäden durch den Gebrauch der vorgenannten Fahrzeuge eine Leistung aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann, geht eine solche Leistung einer Entschädi-
gung aus dieser Deckung vor (Subsidiarität).

3. Im europäischen Ausland 
gemietete Kraftfahrzeuge 
(„Mallorca-Deckung“)

1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 6.1 AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers als Führer eines fremden gemieteten versicherungspfl ichtigen Kraftfahrzeuges wegen 
Schäden, die auf einer Reise im europäischen Ausland eintreten, soweit nicht oder nicht ausreichend 
aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen Haftpfl ichtversicherung Deckung besteht.

2. Als Kraftfahrzeuge gelten
a) Personenkraftwagen,
b) Krafträder,
c) Wohnmobile bis zu 4 t zulässiges Gesamtgewicht
soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 9 Personen (ein-
schließlich Führer) bestimmt sind.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpfl icht aus dem Mitführen von 
Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhängern.
Für dieses Kfz gelten nicht die Ausschlüsse Ziff. 3.1 - 2. AHB GVO (Erhöhung und Erweiterung) und 
in Ziff. 4.3 - 1. AHB GVO (Vorsorgeversicherung).
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird.  
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das 
Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer 
ist verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug 
sicher zu führen.  
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB GVO (Rechts-
folgen bei Verletzung der Obliegenheiten).
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-Haftpfl ichtversicherungs-
vertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Privathaftpfl ichtversicherung im Anschluss an die 
bestehende Kfz-Haftpfl ichtversicherung.

4. Rabattrückstufung bei geliehe-
nen Kraftfahrzeugen

1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 3. 3.1 - 2. und Ziff. 4.3 - 1. AHB GVO – wenn eine versicherte 
Person beim Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, das ihr von einem Dritten privat, unentgeltlich und 
gelegenheitshalber überlassen wird, einen Haftpfl ichtschaden verursacht.

2. Erstattet wird der Vermögensschaden, der durch die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes in 
der Kfz-Haftpfl ichtversicherung entsteht. Die Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten fünf 
Jahre begrenzt, wie sie sich aus den für die betreffende Kfz-Haftpfl ichtversicherung gültigen Tarif-
bestimmungen ergibt. Mehr als die vom Kfz-Haftpfl ichtversicherer erbrachte Entschädigungsleistung 
wird jedoch nicht ersetzt.
Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis des Kfz-Haftpfl ichtversicherers, 
welchem die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung entnom-
men werden kann. 
Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versicherungsnehmer oder einer mit-
versicherten Person zum dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch überlassen wurden.

5. Betankungsschäden an gelie-
henen, gemieteten und überlasse-
nen Kraftfahrzeugen

1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 - 2. und Ziff. 4.3 - 1. AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die an fremden privat geliehenen, gemieteten oder ge-
fälligkeitshalber überlassenen Kraftfahrzeugen durch versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug 
nicht geeigneten Kraftstoffen entstehen. 

2. Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versicherungsnehmer oder einer 
mitversicherten Person zum dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch überlassen wurden (z.B. 
Dienst-/Firmenwagen oder eigene Leasing-Fahrzeuge).

3. Die Höchstentschädigung der GVO ist auf 2.500 € je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 250 € zu tragen.
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6. Be- und Entladeschäden 1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 - 2. und Ziff. 4.3 - 1. AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht 
des Versicherungsnehmers als privater Halter wegen Schäden, die bei Dritten beim Be- oder Entla-
den seines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursacht wurden.

2. Die Höchstentschädigung des Versicherers ist auf 2.500 € je Versicherungsfall und Versiche-
rungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 100 € 
zu tragen.

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadenereignis eine Leistung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann (Subsidiärdeckung).

7. Wasserfahrzeuge Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 - 2. und Ziff. 4.3 - 1. AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von aus-
schließlich folgenden Wasserfahrzeugen:
a) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel oder, Motoren (auch ohne Hilfs- oder Außen-
bordmotoren) oder Treibsätze, z.B. Schlauch-, Paddel-, Tret-, Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kanadier,
b) eigene und fremde Windsurfbretter,
c) eigene und fremde Segelboote ohne Motoren (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder 
Treibsätze mit einer Segelfl äche bis maximal 25 qm, nur soweit für das Führen keine behördliche 
Erlaubnis erforderlich ist oder nicht anderweitig Versicherungsschutz erlangt werden kann,
d) eigene und gelegentlich genutzte fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren, nur soweit für das 
Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist oder nicht anderweitig Versicherungsschutz er-
langt werden kann.

8. Luftfahrzeuge / Drohnen 1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 3.1 - 2. und Ziff. 4.3 - 1. AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch von ausschließlich solchen 
Luftfahrzeugen verursacht werden, die nicht der Versicherungspfl icht unterliegen.

2. Versichert ist darüber hinaus das Halten, der Besitz und der Gebrauch von
a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch Motoren oder Treibsätze 
angetrieben werden und deren Fluggewicht 30 kg nicht übersteigt,
b) Kitesport-Geräten, z.B. Kite-Drachen, -Boards, -Buggys u.ä., nicht jedoch das ziehende Boot 
selbst,
c) privaten, nicht gewerblichen ferngesteuerten Fluggeräten mit Motoren oder Treibsätzen (z.B. Droh-
nen, Modellfl ugzeuge, Helikopter, Quadrocobter), deren Abfl uggewicht 5 kg nicht übersteigt.

3. Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich erlaubte Flüge. Der Versicherungsnehmer muss 
die geltenden Vorschriften und Verordnungen einhalten. Der Versicherungsschutz entfällt bei Ver-
stoß gegen die geltenden Nutzungsvorgaben (z.B. Erlaubnispfl icht, Kenntnisnachweis oder Betriebs-
verbote).

4. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadenereignis eine Leistung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann (Subsidiärdeckung).

VIII. Immobilien, Haus- und Grundbesitz, Bauherr
1. Selbstgenutzte Immobilien 1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Inhaber (z.B. Eigentümer 

oder Mieter) 
a) einer oder mehrerer selbstgenutzter Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), 
einschließlich Ferienwohnungen in Europa.
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpfl ichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspfl icht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.
b) von maximal zwei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder eines Zwei- bzw. Mehrfamilienhauses 
inklusive dazugehörender Einliegerwohnungen in Europa.

c) eines in Europa liegenden und selbstgenutzten Wochenend- oder/ Ferienhauses oder eines auf 
Dauer und ohne Unterbrechung abgestellten und fest installierten Wohnwagens.
d) eines im Inland gelegenen, selbst bewohnten, nicht mehr gewerblich genutzten landwirtschaftli-
chen (Bauern-/ Guts-) Hofes (Bauern-/ Gutshof). Nicht versichert sind die landwirtschaftlichen Nutz-
fl ächen.

2. Mitversichert sind die zu den vorstehend unter a) bis d) genannten Immobilien gehörenden Gara-
gen, Gärten, Swimmingpools, (Schwimm-) Teiche, Biotope und private Flüssigastanks sowie eines 
Schreber-/ Kleingarten inklusive Laube.

2. Unbebaute Grundstücke 1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Inhaber von in Europa 
liegender unbebauter Grundstücke bis zu einer Gesamtfl äche von 15.000 qm, auch wenn diese ver-
pachtet werden.

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in Europa gelegen sind.

3. Selbstgenutzte Büros 1. Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die gesetzliche Haftpfl icht als Inhaber der vom Ver-
sicherungsnehmer oder den mitversicherten Personen selbst genutzten Büros und Praxisräumen, 
sofern der Anteil der gewerblich genutzten Fläche nicht mehr als 50 % beträgt und anderweitig kein 
Versicherungsschutz besteht. Die Mitversicherung entfällt für die gesamte Immobilie, wenn der Anteil 
der gewerblich genutzten Fläche 50 % übersteigt. 

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstücke in Europa gelegen sind.

4. Verkehrssicherungspfl ichten 1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht der unter Ziff. 1, 2 und 3 genannten Risiken aus der Ver-
letzung von Pfl ichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 
(z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).

2. Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer ausschließlich als Mieter, Pächter 
oder Entleiher übernommene gesetzliche Haftpfl icht für Verkehrssicherungspfl ichten des Vertrags-
partners (Vermieter, Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft.
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5. Vermietung Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Eigentümer aus der dauer-
haften oder vorübergehenden Vermietung von 
a) einzelnen Wohnräumen, auch an Feriengäste, 
b) einzelnen Räumen, nicht aber zu gewerblichen Zwecken,
c) maximal sechs Wohneinheiten bis zu einem Gesamtjahresmietwert von 35.000 €, auch Einfamili-
enhäuser mit Einliegerwohnung oder Mehrfamilienhaus, 
d) dem mitversicherten Wochenend-/ Ferienhaus bzw. dem mitversicherten fest installierten Wohn-
wagen,
e) Garagen und Stellplätze.

6. Miteigentum Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum
a) an zu den Immobilien gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemeinschaftliche Zugänge 
(Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, Privatstraßen, Wäschetrockenplätzen, Garagenhöfe, 
Spielplätze, Abstellplätze für Abfallbehälter,
b) an den nicht zu den oben angeführten Immobilien gehörenden Garagen und Stellplätzen.

7. Erneuerbare Energien 1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb und der Un-
terhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme durch erneuerbare Energien, wie z.B. 
a) Photovoltaik- und Solaranlage (bis 20 kw/p) sowie die Einspeisung des Stroms in das Netz des 
örtlichen Stromversorgers,
b) Luft-, Wasser- und Erdwärmeanlagen,
c) Kleinwindanlagen,
d) Mini-Blockheizkraftwerke.

2. Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche aus der Abgabe von Energie an Dritte gelten vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen.

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für das Schadenereignis eine Leistung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann (Subsidiärdeckung).

8. Besitz Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand.

9. Bauherr 1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-
nehmer von Baumaßnahmen, wie z. B. Neubauten, Umbauten, Anbauten, Reparaturen, Abbruch und 
Grabarbeiten. Versicherungsschutz besteht bis zu einer Bausumme von 200.000 € je Bauvorhaben. 
Mitversichert sind dabei auch private Eigenleistungen sowie Nachbarschaftshilfe.
Zur Bausumme zählen alle tatsächlichen Aufwendungen für die Gesamtbaumaßnahme.  Wird die ge-
nannte Bausumme überschritten entfällt der Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen 
der Vorsorgeversicherung.

2. Mitversichert ist dabei die persönliche gesetzliche Haftpfl icht der vom Versicherungsnehmer zur 
Mithilfe eingesetzten und ordnungsgemäß zur gesetzlichen Unfallversicherung angemeldeten Perso-
nen für Schäden, die sie in Ausübung dieser Verrichtungen bei Dritten verursachen.

3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

4. Erlangt eine hier mitversicherte Person Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungs-
vertrag (z.B. einer eigenen Privathaftpfl icht) entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

IX. Besondere Umweltrisiken
1. Gewässerschäden 1. Gegenstand der Versicherung 

a) Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden als Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers für mittelbare 
oder unmittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) – Restrisi-
ko – mit Ausnahme der Haftpfl icht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
b) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz als Inhaber von Kleingebinden bis 100 l/kg je Einzel-
gebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen bis 1.000 l/kg. 
c) Ebenso besteht Versicherungsschutz als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube aus-
schließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer.
d) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, fi nden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) 
Anwendung. 
e) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Ver-
waltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den 
Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.  Ausgeschlossen sind 
Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß des SGB handelt. 

2. Heizöltanks
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Versicherung der Haftpfl icht aus Gewässer-
schäden als Inhaber eines Heizöltanks (Batterietanks gelten als ein Tank) zur Versorgung des selbst 
genutzten Risikos. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist
a) eine ordnungsgemäße, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Installation durch einen 
Fachmann, z.B. Verordnungen über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS),
b) eine mindestens jährlich durchgeführte Wartung durch einen Fachbetrieb,
c) die unverzügliche Beseitigung von Mängeln durch einen Fachbetrieb,
d) das Vorhandensein von Schutzvorrichtungen, z.B. Überfüllsicherung, doppelwandige Anlage, 
Leckanzeige und Auffangwanne.
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3. Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers
Eingeschlossen sind - auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an un-
beweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewäs-
serschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt 
die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage 
– gemäß Abschnitt IX. Ziff. 1. b, c und 2. - selbst.
Der Versicherungsnehmer hat je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 250 € zu tragen.

4. Rettungskosten 
a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außerge-
richtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit 
der Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und 
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB. 
b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten 
sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheitsversicherungs-
summe übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers 
oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

5. Vorsätzliche Verstöße  
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

6. Vorsorgeversicherung  
Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversicherung – fi nden keine Anwendung.

7. Gemeingefahren  
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

8. Subsidiarität
Soweit Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag besteht, entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag.   

2. Sanierung von Umweltschäden 
gemäß Umweltschadengesetz 
(USchadG)

1. Mitversichert sind abweichend von AHB GVO auch öffentlich- rechtliche Pfl ichten oder Ansprü-
che zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz. Voraussetzung ist, dass die 
schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig er-
folgt ist. Umweltschaden ist eine Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 
Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens. Mitversichert sind, 
teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2012, Pfl ichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an 
eigenen, gemieteten,  geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grund-
stücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

2. Nicht versichert sind 
a) Pfl ichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 
b) Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen für die der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung) Versicherungsschutz 
hat oder hätte erlangen können. 

3. Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB GVO im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. Versicherungsschutz besteht insoweit abwei-
chend von Ziff. 7.9 AHB GVO auch für Pfl ichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungs-
gesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pfl ichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

4. Ausschlüsse
a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verur-
sacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
b) Ausgeschlossen sind Pfl ichten und Ansprüche wegen Schäden, die durch unvermeidbare, notwen-
dige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

5. Subsidiarität
Ausgeschlossen sind Pfl ichten und Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer 
aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können.

X. Abwasser- und Allmählichkeitsschäden
1. Sachschäden durch Abwasser Versichert sind Haftpfl ichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwasser und durch Ab-

wasser aus dem Rückstau des Straßenkanals.

2. Allmählichkeitsschäden Versichert sind Haftpfl ichtansprüche aus Sachschäden durch allmähliche Einwirkungen der Tempe-
ratur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.).
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XI. Mitversicherung von 
Vermögensschäden

1. Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschäden 
im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind.

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte und gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;
c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung;
f) aus Reiseveranstaltungen;
g) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Ge-
schäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschla-
gung;
h) aus Rationalisierung und Automatisierung;
i) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;
j) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
k) aus Pfl ichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/ Organe im Zusammenhang stehen;
l) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pfl ichtverletzung;
m) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;
n) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

XII. Forderungsausfall
1. Gegenstand der 
Forderungsausfalldeckung

1. Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versiche-
rungsfall) unter folgenden Voraussetzungen:
a) Es muss sich um ein Risiko aus dem Deckungsumfang der Privathaftpfl ichtversicherung dieses 
Vertrages handeln.
b) Der wegen dieses Schadensereignisses in Anspruch genommene Dritte kann seiner Schadener-
satzverpfl ichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähig-
keit des schadensersatzpfl ichtigen Dritten festgestellt worden ist.
c) Die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert.

2. Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspfl ichtig, in dem der schadenersatzpfl ichtige Dritte 
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der in diesem Vertrag geregelten Privathaftpfl icht-
versicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher fi nden im Rahmen der Forderungsausfallde-
ckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, 
die für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn 
der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner berufl ichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht.

3. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für gesetzliche Haftpfl ichtansprüche gegen Dritte
a) aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines Hundes oder Pferdes,
b) aus der Eigenschaft des Schädigers als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahr-
zeuges,
c) sowie für solche, die durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers entstanden sind.

2. Leistungsvoraussetzung 1. Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person leis-
tungspfl ichtig, wenn 
a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem 
ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island oder Lichtenstein festgestellt worden ist oder ein 
notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt wurde.
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorge-
nannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel be-
standen hätte,

b) der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass

aa) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,
bb) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatzpfl ichtige Dritte in den 
letzten drei Jahren die eidesstaatliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgege-
ben hat oder
cc) ein gegen den schadenersatzpfl ichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur 
vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde., und

c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpfl ichtigen Dritten in Höhe der Versi-
cherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs 
ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versiche-
rer mitzuwirken.

3. Umfang der 
Forderungsausfalldeckung

1. Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderungen.

2. Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch 
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspfl ichtige Personen erstreckt.

3. Dem schadenersatzpfl ichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.
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4. Räumlicher Geltungsbereich Versicherungsschutz besteht – abweichend von Abschnitt IV – für Schadenereignisse, die in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island oder Lichtenstein eintreten.

5. Besondere Ausschlüsse der 
Forderungsausfalldeckung

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung,
b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs,
c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechts-
mittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden,
d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat 
(z.B. der Hausratversicherer des Versicherungsnehmers) oder ein Sozialversicherungsträger oder 
Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht soweit es sich um Rückgriffs-, Beteili-
gungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt,
e) Ansprüche aus Schäden an Immobilien.

XIII. Schlüsselverlust
1. Private/ ehrenamtliche 
Schlüssel

Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von
a) privaten Türschlüsseln, z.B. bei Verlust des Schlüssels einer gemieteten Wohnung oder eines 
Hotelzimmers (auch General-/ Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage),
b) Türschlüsseln, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft oder eines 
Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden,
c) privaten Schlüsseln für fremde Kraftfahrzeuge (z.B. Miet- und Leasingfahrzeuge).

2. Berufl iche Schlüssel Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von 
Türschlüsseln sowie Schlüsseln für Dienst-Kraftfahrzeuge, die einer versicherten Person im Rah-
men einer berufl ichen/ dienstlichen/ amtlichen Tätigkeit von Arbeitgebern/ Dienstherrn überlassen 
wurden.

3. Codekarten Codekarten für elektronische Schlösser sowie Fernbedienungen (Transponder) für Schlösser wer-
den Schlüsseln gleichgesetzt.

4. Kosten 1. Ersetzt werden die Kosten
a) für den Ersatz der Schlüssel,
b) für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen,
c) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss),
d) für den notwendigen Objektschutz des Gebäudes bis zur Auswechslung der Schlösser bzw. 
Schließanlagen.

2. Die Entschädigungsleistung ist auf 300.000 € je Schadenereignis und je Schadenjahr begrenzt.

5. Ausschlüsse Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
a) sind Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. Einbruch, Diebstahl oder Vandalismus),
b) sind bei Wohnungseigentümern, die Kosten der im Sondereigentum stehenden Schlüssel, Schlös-
ser und Schließanlagen (Eigenschäden),
c) ist der Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu be-
weglichen Sachen (außer Kfz-Schlüsseln gemäß Ziff. 1.,
d) ist der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Garagen, deren Betreu-
ung (z.B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz, Reinigung) Aufgabe der gewerblichen, betriebli-
chen oder berufl ichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder einer versicherten Person ist oder 
war.
e) Ist der Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Versicherungsnehmers von Kunden oder 
sonstigen Dritten überlassen wurden.

XIV. Internetnutzung, Datenaustauch im privaten Bereich
1. Gegenstand der Versicherung 1. Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB GVO – die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden aus der privaten Nutzung, dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, z.B. im Internet, per Mail oder Mittels Datenträger.
Dies gilt ausschließlich für Schäden aus
a) der Löschung, der Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenver-
änderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/ oder andere Schadprogramme,

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Spei-
cherung von Daten bei Dritten, und zwar wegen 

aa) sich daraus ergebenden Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenverände-
rungen sowie
bb) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/ korrekter Speiche-
rung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten,
cc) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

2. Obliegenheiten Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet dafür zu sorgen, dass seine auszutauschenden, zu übermit-
telnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/ oder –techniken (z.B. Virenscan-
ner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26 AHB GVO (Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen).

3. Ausschlüsse 1. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leis-
tungen:
a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pfl ege,
b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung,
c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pfl ege,
d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing,
e) Betrieb von Datenbanken.
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2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, sind ebenfalls 
a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst 

aa) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift (z.B. Hacker-Attacken, 
Denial of Service Attacks),
bb) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z.B. 
Software-Viren, Trojanische Pferde),

b) Ansprüche, die in im Zusammenhang stehen mit
aa) massenhaft, versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informatio-
nen (z.B. Spamming),
bb) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer 
gesammelt werden sollen,

c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusstes Abweichen von ge-
setzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) 
oder durch sonstige bewusste Pfl ichtverletzungen herbeigeführt haben.

XV. Erweiterte Vorsorge Abweichend zu Ziff. 4.3. - 3. AHB GVO unterliegt das Risiko aus dem Halten versicherungspfl ichtiger 
Tiere, z.B. Hunde, dem Versicherungsschutz der Vorsorgeversicherung.

XVI. Deckungserweiterungen
1. Schäden durch nicht 
deliktfähige Personen und Kinder

1. Für Schäden durch versicherte Personen wird sich der Versicherer nicht auf eine Deliktunfähigkeit 
berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialver-
sicherungsträger) nicht leistungspfl ichtig ist. 

2. Die Entschädigungsleistung ist auf 100.000 € je Schadenereignis und je Schadenjahr begrenzt.

3. Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadener-
satzpfl ichtige Dritte (z.B. Aufsichtspfl ichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor.

2. Schäden durch nicht 
deliktfähige Kinder, für die 
vorübergehend die Aufsichts-
pfl icht übernommen wurde

1. Für Schäden durch Kinder, für die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person vo-
rübergehend die Aufsichtspfl icht übernommen hat, wird sich der Versicherer nicht auf die Deliktun-
fähigkeit berufen, soweit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. 
Sozialversicherungsträger) nicht leistungspfl ichtig ist. 

2. Die Entschädigungsleistung ist auf 100.000 € je Schadenereignis und je Schadenjahr begrenzt.

3. Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadener-
satzpfl ichtige Dritte (z.B. Aufsichtspfl ichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor.

3. Ansprüche der Personen 
untereinander

1. Abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 AHB GVO sind Haftpfl ichtansprüche der versicherten Personen 
untereinander wegen Personenschäden versichert. 

2. Dies beinhaltet auch übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozial-
hilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, sonstigen Versicherungsunternehmen, öffentli-
chen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

4. Versicherungswechsel 1. Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Personen-, Sach- oder Vermögensschaden 
während der Gültigkeit dieser Versicherung eingetreten ist oder in die Zuständigkeit der bis zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Vorversicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht wegen der 
fehlenden Nachweise der Zuständigkeit ablehnen.

2. Kann sich der Versicherer mit dem Vorversicherer nicht darüber einigen, welche Gesellschaft für 
den Schaden zuständig ist, tritt der Versicherer im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes 
in Vorleistung, sofern die Leistung auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversicherung 
erbracht worden wäre. Dies setzt voraus, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer so weit wie 
möglich bei der Klärung des Sachverhalts unterstützten und die Ansprüche gegen den Vorversiche-
rer an uns den Versicherer abtritt. 

3. Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der 
Schaden tatsächlich nicht in unsere Zuständigkeit dieses Versicherungsvertrages fällt und der Vor-
versicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpfl ichtet war, kann der Versicherer 
die zu viel erbrachte Leistung zurückverlangen.

4. Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, erbringt der Versi-
cherer auch eine sich gegenüber der Vorversicherung ergebenden Mehrleistung, sofern festgestellt 
werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Versicherungsvertrages noch keine 
Anzeichen für einen bereits eingetretenen Schaden gab.

5. Beitragsbefreiung bei 
Arbeitslosigkeit

1. Wird der Versicherungsnehmer während der Wirksamkeit des Vertrages unverschuldet arbeitslos, 
wird der Vertrag auf Wunsch außer Kraft gesetzt. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald sich der 
Versicherungsnehmer bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. Die Arbeitslosig-
keit ist durch eine Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit nachzuweisen.

2. Voraussetzung für die Leistung ist, dass der Versicherungsnehmer das 58. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und unverschuldet durch Kündigung seines Arbeitgebers oder im Rahmen eines Insol-
venzverfahrens seinen Arbeitsplatz verliert und sich arbeitslos meldet. Die wöchentliche Arbeitszeit 
muss zudem mindestens 20 Stunden betragen haben. Das Arbeitsverhältnis darf nicht zum Zweck 
der Ausbildung in einem Beruf geschlossen worden sein.

3. Während der Außerkraftsetzung wird beitragsfreier Versicherungsschutz mit den zuletzt gültigen 
Versicherungssummen gewährt, wenn der Versicherungsnehmer bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit 
mindestens 3 Monaten die Beiträge zur Privathaftpfl ichtversicherung bezahlt hat. Der beitragsfreie 
Versicherungsschutz erlischt mit Ende der Arbeitslosigkeit, spätestens jedoch nach insgesamt ein-
jähriger Beitragsfreistellung seit Vertragsbeginn.
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4. Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, mindestens jedoch alle drei Monate, Auskunft 
über das weitere Vorliegen der Voraussetzung für die Beitragsfreistellung zu geben und geeignete 
Nachweise vorzulegen. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpfl ichtung nicht unverzüglich 
nach, endet die Beitragsfreistellung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung wieder in Kraft, wenn die 
Auskünfte und Nachweise nachgereicht werden. Dies gilt nicht, solange eine andere Voraussetzung 
für die Beitragsfreistellung aufgrund eines erbrachten Nachweises erkennbar noch vorliegt.

5. Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außerkraftsetzung mehr als ein Jahr 
andauert.

Besserstellungsklausel/ Besitzstandsgarantie 
Besserstellungsklausel/ 
Besitzstandgarantie

1.1. Sollte sich im Schadenfall herausstellen, dass Sie durch die Privathaftpfl icht-Versicherungsbe-
dingungen des Vorvertrages beim unmittelbar vorherigen Versicherer in Bezug auf den Versiche-
rungsumfang bessergestellt gewesen wären, wird nach den Versicherungsbedingungen des direkten 
Vorvertrages reguliert.
Die Besitzstandsgarantie gilt nur soweit, dass
a) der Vorvertrag bei einem in Deutschland zugelassenem Versicherungsunternehmen bestand,
b) die Vorversicherung bei Antragstellung angegeben wurde,
c) beitragspfl ichtige Einschlüsse beim Vorvertrag unberücksichtigt bleiben, 
d) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand,
e) die Besserstellung aus dem direkten Vorvertrag resultierte,
f) die im aktuellen Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungssummen die Höchster-
satzleistung darstellen.
1.2. Die Besitzstandsgarantie beschränkt sich auf 3 Jahre nach Erstbeginn der Versicherung.

2. Leistungsvoraussetzung für die vorstehend genannten Erweiterungen Ziff. 6 1. und 2.
Voraussetzung ist, dass Sie der Versicherungsnehmer die weitergehenden Leistungen in Form von 
Versicherungsbedingungen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) nachweisen. Im Falle der 
Besitzstandsgarantie ist zusätzlich der Versicherungsschein des Vorversicherers vorzulegen.

3. Ausschlüsse
Darüber hinaus gilt die Best-Leistungsgarantie und die Besserstellungsklausel/Besitzstandsgarantie 
nicht für Schäden im Zusammenhang mit 
a) im Ausland vorkommenden Schadenereignissen,
b)  der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpfl icht hinaus,
c)  berufl ichen und gewerblichen Risiken,
d)  Vorsatz,
e)  vertraglicher Haftung,
f)  Eigenschäden,
g) Haftpfl ichtansprüchen aus Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unter-
liegen,
h)  Assistance-Dienstleistungen, wie unter anderem Not- und Handwerkerservice, juristische Hilfe-
leistungen, Betreuungsleistungen,
i)  auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführende Schadenereignisse,
j) dem Halten und Hüten von Tieren,
k) dem Halten oder dem Gebrauch von versicherungs- oder führerscheinpfl ichtigen Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen.

4. Teil-Kündigungsmöglichkeit
Die Regelungen zur Best-Leistungsgarantie“ und der „Besserstellungsklausel/ Besitzstandsgaran-
tie“ können ohne Aufhebung des Gesamtvertrages von beiden Vertragspartnern ohne Angaben von 
Gründen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall berechtigt, die Aufhebung des 
Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu verlangen.

7. Neuwertentschädigung 1. Der Versicherer leistet Schadenersatz bis zum Neuwert auf Wunsch des Versicherungsnehmers. 
Der beschädigte/ zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädigung/ Zerstörung nicht älter 
als 12 Monate ab Kaufdatum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer.

2. Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht lediglich ein Anspruch auf den Zeitwert.

3. Die Höchstentschädigung ist auf 1.000 € je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt.

4. Ausgeschlossen bleiben Schäden an 
a) mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z.B. Mobilte Telefone, Pager),
b) Computer jeder Art, auch tragbare Computersysteme (z.B. Laptop, Tablet-PC),
c) Film- und Fotoapparate,
d) tragbare Musik- oder Videowiedergabegeräte (z.B. MP3-Player, CD-Wiedergabegeräte),
e) Brillen jeder Art,
f) Mobiliar, 
g) Kleidung,
h) Cerankochfelder,
i) Mietsachschäden.

5. Der Einschluss „Neuwertentschädigung“ kann ohne Aufhebung des Gesamtvertrages von beiden 
Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem 
Falle berechtigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu verlangen.
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8. Ansprüche aus 
Benachteiligungen/ 
Antidiskriminierung

1. Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.17 AHB GVO – Haftpfl ichtansprüche wegen Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Dienstherr der in seinem Pri-
vathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich beschäftigen Personen. Beschäftigte Personen 
sind auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
a) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen 
von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pfl icht-
verletzung herbeigeführt haben.
b) Ansprüche auf Entschädigung und/ oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch 
Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die 
mitversicherten Personen verhängt worden sind.;
c) Ansprüche wegen

aa) Gehalt,
bb) rückwirkende Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversor-
gung,
cc) Abfi ndungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und 
Sozialplänen sowie
dd) Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

9. Innovationsklausel Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des 
Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so 
gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

10. Abweichung gegenüber 
GDV-Musterbedingungen

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur Haftpfl ichtversicherung aus-
schließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers von den durch den Gesamtverband der Versiche-
rungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises 
Vermittlerrichtlinie abweichen.

11. Keine Leistungsbeschränkung 
wegen versehentlicher Obliegen-
heitsverletzung

Die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) genannten 
Folgen treten bei versehentlicher Obliegenheitsverletzung nicht ein, wenn die Erfüllung der Obliegen-
heit bei Erkennen unverzüglich nachgeholt wurde.

12. Verzicht auf die Einhaltung 
der Kündigungsfrist 

Abweichend von Ziff. 16.2 und 16.4 AHB GVO entfällt für den Versicherungsnehmer die Kündigungs-
frist von drei Monaten zum Ende des Versicherungsjahres.

13. Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung

1. Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz für die Haftpfl ichtversicherung und besteht 
zu diesem Zeitpunkt noch ein anderweitiger gültiger auslaufender Haftpfl ichtversicherungsvertrag, 
so besteht eine Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen und 
Bedingungen:
a) Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages über den der anderen noch 
bestehenden Haftpfl ichtversicherung hinausgeht, gewährt der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer Differenzdeckung für solche Ereignisse, die zukünftig über den Anschlussversicherungsschutz 
gedeckt wären.
b) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung erfolgt im Anschluss an die 
anderweitig bestehende Haftpfl ichtversicherung.
c) Eine Deckung aus bestehenden Haftpfl ichtversicherungen geht ausnahmslos diesem Vertrag vor.
d) Dabei bilden die in dem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligungen und die hier genannten 
Bedingungen den Rahmen für die gleichartige Leistung aus allen Versicherungsverträgen zusam-
men.
e) Leistet der Versicherer aus einer anderen Haftpfl ichtversicherung nicht, weil der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung des Beitrages im Verzug war oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird 
dadurch der Umfang der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert.
f) Der Versicherungsschutz für die Differenzdeckung gilt längstens für 12 Monate ab Antragseingang 
und endet automatisch mit dem Beginn des endgültigen Versicherungsvertrages.

2. Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so kann der Differenzbeitrag für 
den Zeitraum des Differenzversicherungsschutzes anteilig auf Basis des nicht zustande gekomme-
nen Anschlussvertrages erhoben werden.

3. Beide Vertragsparteien haben das Recht die Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung während 
der Laufzeit mit Monatsfrist zu kündigen.

4. Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer unverzüglich
a) den Versicherungsfall anzuzeigen, sofern bereits für ihn erkennbar ist, dass der anderweitige Ver-
sicherer nicht oder nur teilweise leistet,
b) den Versicherungsfall spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer den Versi-
cherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.
c) jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspfl icht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht zu erteilen oder 
erteilen zu lassen und Belege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für Nachweise und 
Leistungen anderer Versicherer.

14. Vertragsfortsetzung nach dem 
Tod des Versicherungsnehmers

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des Versicherungsnehmers 
und/ oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des 
Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 
des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste Bei-
tragsrechnung durch einen der vorgenannten Mitversicherten eingelöst, so wird diese Person Versi-
cherungsnehmer.
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15. Beitragsanpassung In Erweiterung zu Ziff. 23 AHB GVO ist der Versicherer berechtigt, die Tarife für die Privathaftpfl icht-
versicherung (Nettobeitrag für die einzelne Risikoart sowie Prämienzuschläge für erweiterten Ver-
sicherungsschutz) mit sofortiger Wirkung für die bestehenden Versicherungsverträge aufgrund der 
Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhält-
nis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung der Versiche-
rungsprämie) wiederherzustellen. Dabei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versi-
cherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen.

16. Keine automatische Selbst-
beteiligungen oder Beitragserhö-
hungen im Schadenfall

Der Versicherer garantiert, dass nach einem Schadenfall keine automatisierte Beitragserhöhung 
stattfi ndet oder dem Vertrag eine Selbstbeteiligung vereinbart wird. Der Versicherer behält sich im 
Schadenfall eine individuelle Anpassung vor.

XVII. Besondere Vertragsformen (sofern vereinbart)
Tarif Single ohne Kind Sofern der Tarif Single ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes:

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich gesetzliche Haftpfl icht des 
Versicherungsnehmers als Einzelperson.

2. Die Bestimmungen über die mitversicherten Personen gemäß Abschnitt II. 1.1. - 3. und Abschnitt 
II. 2. haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit.

3. Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen 
über die Erhöhung und Erweiterung von versicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB GVO.

Tarif Single mit Kind Sofern der Tarif Single mit Kind vereinbart ist, gilt folgendes:

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich gesetzliche Haftpfl icht des 
Versicherungsnehmers sowie seiner Kinder gemäß Abschnitt II. 2.

2. Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen nach Abschnitt II. 1.1. - 3. wie Ehepart-
ner, Lebenspartner, betreute und sonstige Personen haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit.

3. Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen 
über die Erhöhung und Erweiterung von versicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB GVO.

Tarif Paar ohne Kind Sofern der Tarif Paar ohne Kind vereinbart ist, gilt folgendes:

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönlich gesetzliche Haftpfl icht des 
Versicherungsnehmers sowie des Ehegatten, eingetragenen Lebenspartners oder des in häuslicher 
Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft.

2. Die Bestimmungen über weitere mitversicherte Personen gemäß Abschnitt II. 1.1. - 3. und II. 2. 
haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit.

3. Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen 
über die Erhöhung und Erweiterung von versicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB GVO.

Tarif Familie Sofern der Tarif Familie vereinbart ist, gilt folgendes:

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers und der unter Abschnitt II. genannten mitversicherten Personen.

2. Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen 
über die Erhöhung und Erweiterung von versicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB GVO.

Tarif Junge Leute Sofern der Tarif Junge-Leute vereinbart ist, gilt folgendes:

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers, welcher das 29. Lebensjahr nicht vollendet hat und der unter Abschnitt II. genannten 
mitversicherten Personen.

2. Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen 
über die Erhöhung und Erweiterung von versicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB GVO.

3. Der Tarif Junge-Leute gilt längstens bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem der Versiche-
rungsnehmer das 30. Lebensjahr vollendet. Zur nächsten Hauptfälligkeit wird der Vertrag in den zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Familientarif überführt.

Tarif 50 Plus Sofern der Tarif Senioren vereinbart ist, gilt folgendes:

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die persönlich gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers, welcher das 50. Lebensjahr vollendet hat und der unter Abschnitt II. genannten mit-
versicherten Personen.

2. Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Bestimmungen 
über die Erhöhung und Erweiterung von versicherten Risiken gemäß Ziff. 3.2 und 13 AHB GVO.
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Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen
Tierhalter-Haftpfl ichtversicherung TOP-VIT
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In teilweiser Abänderung und Erweiterung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB 
2016 GVO; nachfolgend AHB GVO genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart:
A. Tierhalter-Haftpfl ichtversicherung
1. Versicherte Risiken Versichert ist - im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden AHB GVO und der folgenden Be-

stimmungen - die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Halter der im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Tiere. Dem Versicherer sind insbesondere Art oder Rasse, Alter, Name und, 
sofern vorhanden, die Chipnummer als Identifi kationsmerkmal anzugeben.

2. Versicherte Personen Versichert ist/ sind
- der Versicherungsnehmer,
- die Familienangehörigen des Versicherungsnehmers,
- aller sonstigen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen,
- der nicht gewerbsmäßig tätige Tierhüter in dieser Eigenschaft.
Mitversichert sind gesetzliche Haftpfl ichtansprüche der Tierhüter an den Versicherungsnehmer.

3. Leistungsumfang Es gelten die im Versicherungsschein/ Nachtrag genannten Versicherungssummen und ggf. Selbst-
beteiligungen. Auf Ziff. 5 und 6 AHB GVO wird hingewiesen.

4. Deckungserweiterungen Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/ Nachtrag und sei-
nen Anlagen genannten Umfang hinaus muss im Besondern beantragt werden und bedarf der aus-
drücklichen Zustimmung des Versicherers. Ohne besondere Prämienrechnung gilt jedoch Folgendes 
als vereinbart:

4.1. Vorübergehende Auslands-
aufenthalte

Mitversichert ist bei unbegrenzten Auslandsaufenthalten in Europa und sonstigen vorübergehenden 
Auslandsaufenthalten bis zu fünf Jahren - abweichend von Ziff. 7.9 AHB GVO - auch die gesetzliche 
Haftpfl icht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen.
Die Leistungen der Versicherer erfolgen in €. Die Verpfl ichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der €-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

4.2. Gewässerschaden 
(Restrisiko)

Mitversichert sind Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko sowie Abwässeranlagen- und Einwir-
kungsrisiko - (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos) wie nachfolgend beschrieben:

4.2.1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behan-
delt werden, die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpfl icht als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z.B. Heizöltanks) und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch beson-
deren Vertrag gewährt).
Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpfl icht als 
Inhaber von Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 50 l/kg und 
die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt.
Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) AHB GVO (Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten 
Risikos), sowie Ziff. 3.1 (3) AHB GVO und Ziff. 4 AHB GVO (Vorsorgeversicherung) fi nden keine 
Anwendung; insbesondere besteht kein Versicherungsschutz, wenn die genannte Lagermenge über-
schritten wird.

4.2.2. (1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie au-
ßergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen 
mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB GVO.
(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten 
sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme 
für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungs-
nehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers.

4.2.3. Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.2.4. Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben.
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4.3. Fortsetzung des Versiche-
rungsschutzes nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers

Für den mitversicherten Ehegatten/ Lebenspartner des Versicherungsnehmers und/oder für unver-
heiratete Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz 
im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. Wird 
die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten/ Lebenspartner eingelöst, so wird 
dieser Versicherungsnehmer.

4.4. Regressansprüche von 
Sozialversicherungsträgern

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 AHB GVO übergangsfähige Regressan-
sprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, 
öffentlichen und privaten Arbeitgebern sowie gesetzliche Haftpfl ichtansprüche von mitversicherten 
Personen nach Punkt 2 gegen alle sonstigen versicherten Personen.

4.5. Versehensklausel Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige 
unrichtig ab oder unterlässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, besteht weiter-
hin Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis nur auf 
einem Versehen beruht und nach dem Erkennen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um 
die Anzeige eines Umstandes, aufgrund dessen ein Zuschlagsbeitrag zu entrichten ist, so hat der 
Versicherungsnehmer den Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem der Umstand 
eingetreten ist. Die in Ziff. 30 AHB GVO festgelegte Verjährungsfrist oder ein vereinbartes Kündi-
gungsrecht wird durch die vorstehende Versehensklausel nicht berührt.

4.6. Innovationsklausel/ 
Bedingungsverbesserungen

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pfl ichtversicherung (AHB GVO) oder die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Tierhalterhaftpfl ichtversicherung TOP-VIT ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 
von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen 
sowie den Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse zum jeweils aktuellen Stand abwei-
chen, so gelten diese Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

4.7. Klausel zur Beitragsbefreiung 
bei Arbeitslosigkeit:

(1) Wenn Sie während der Wirksamkeit des Vertrages arbeitslos werden, setzten wir den Vertrag 
auf Ihren Wunsch außer Kraft. Die Außerkraftsetzung beginnt, sobald Sie bei der Bundesagentur für 
Arbeit arbeitslos gemeldet sind. Die Arbeitslosigkeit ist durch eine Bescheinigung der Bundesagentur 
für Arbeit nachzuweisen.
(2) Wir gewähren während der Außerkraftsetzung beitragsfreien Versicherungsschutz mit den zu-
letzt gültigen Versicherungssummen, wenn Sie bei Beginn der Arbeitslosigkeit seit mindestens drei 
Monaten die Beiträge zu Ihrer Tierhalterhaftpfl ichtversicherung bezahlt und das 58. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Der beitragsfreie Versicherungsschutz erlischt am Ende der Arbeitslosigkeit, 
spätestens jedoch nach insgesamt einjähriger Beitragsfreistellung seit Vertragsbeginn.
(3) Sofern die Arbeitslosigkeit bei Beantragung der Außerkraftsetzung noch nicht beendet war, wer-
den wir von Zeit zu Zeit bei Ihnen anfragen, ob die Arbeitslosigkeit noch andauert. Unterrichten Sie 
uns über das Ende der Arbeitslosigkeit bis spätestens 4 Wochen nach Erhalt unserer Anfrage, so 
endet die Außerkraftsetzung gleichzeitig mit dem Ende der Arbeitslosigkeit. Andernfalls wird erst mit 
Zugang Ihrer Mitteilung die Außerkraftsetzung beendet und der Versicherungsschutz wieder in Kraft 
gesetzt. Endet der beitragsfreie Versicherungsschutz nach Nr. 2 vor dem Ende der Arbeitslosigkeit, 
können Sie eine Unterbrechung vermeiden, indem Sie spätestens 4 Wochen nach dem Ende des 
beitragsfreien Zeitraumes die prämienpfl ichtige Wiederinkraftsetzung beantragen.
(4) Der Vertrag erlischt ohne besondere Vereinbarung, wenn die Außerkraftsetzung länger als 1 Jahr 
andauert.

4.8. Mitversicherung von 
Forderungsausfällen

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den in der Tierhalter-Haftpfl ichtversicherung 
mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person während 
der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene 
Schadenersatzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden kann. Inhalt und Umfang 
der versicherten Schadenersatzansprüche richten sich nach dem Deckungsumfang der Tierhalter-
Haftpfl ichtversicherung dieses Vertrages.
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches 
Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft 
des Schädigers als Tierhalter oder -hüter entstanden sind.
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen der 
in der Tierhalter- Haftpfl ichtversicherung vereinbarten Versicherungssumme.
4.8.1. Erfolglose Vollstreckung
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen rechtskräftigen voll-
streckbaren Titel gegen den Schädiger im streitigen Verfahren vor einem Gericht eines Mitgliedstaa-
tes der EU, Norwegens, der Schweiz oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor 
einem Notar eines dieser Staaten erwirkt hat und eine Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen 
den Schädiger erfolglos geblieben ist oder voraussichtlich erfolglos bleiben wird.
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, dass
- entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungspfändung) nicht oder nicht 
zur vollen Befriedigung geführt hat,
- oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z.B. weil der Schädiger in den letzten 
drei Jahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat.
4.8.3. Entschädigung
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Originaltitels, der Original-Vollstre-
ckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im 
Sinne dieser Bedingungen vorliegt.
Die versicherten Personen sind verpfl ichtet, ihre  Ansprüche entsprechend § 86 Versicherungsver-
tragsgesetz an den Versicherer abzutreten.
4.8.4. Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer für die 
versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder ein Trä-
ger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspfl ichtig ist. Zeigt der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsfall zur Regulierung zu diesem Vertrage an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der 
getroffenen Vereinbarungen.
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4.9. Sachschäden durch 
allmähliche Einwirkung

Eingeschlossen in die Versicherung sind Haftpfl ichtansprüche wegen Sachschäden, die entstanden 
sind durch allmähliche Einwirkung von Temperaturen, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und 
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

4.10. Vorsorgeversicherung Abweichend von Ziff. 4.2 AHB GVO gelten die Deckungssummen zur Vorsorgeversicherung analog 
der beantragten Deckungssummen zur Tierhalterhaftpfl ichtversicherung vereinbart.

4.11. Flurschäden Mitversichert sind Flurschäden

4.12 Besondere Bedingungen für 
die Mitversicherung von Vermö-
gensschäden in der Haftpfl icht-
versicherung

4.12.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschä-
den im Sinne der Bestimmungen über Vermögensschäden und Abhandenkommen von Sachen der 
AHB GVO wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind.

4.12.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
(1) durch den Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen.

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus  Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung;

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung;

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts;

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

(10) aus Pfl ichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von 
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pfl ichtverletzung;

(12) aus den Abhandenkommen von Sachen und Tieren, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und 
Wertsachen;

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

4.13 Summen- und Bedingungs-
differenzdeckung

Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz für die Haftpfl ichtversicherung und besteht zu 
diesem Zeitpunkt noch ein anderweitiger gültiger auslaufender Haftpfl ichtversicherungsvertrag, so 
besteht eine Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen und Be-
dingungen: 

Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages über den der anderen noch 
bestehenden Haftpfl ichtversicherung hinausgeht, gewährt der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer Differenzdeckung für solche Ereignisse, die zukünftig über den Anschlussversicherungsschutz 
gedeckt wären.
1. Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung erfolgt im Anschluss an die 
anderweitig bestehende Haftpfl ichtversicherung.
2. Deckung aus bestehenden Haftpfl ichtversicherungen geht ausnahmslos diesem Vertrag vor.
3. Dabei bilden die in diesem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligungen und die hier ge-
nannten Bedingungen den Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Versicherungsverträgen 
zusammen.
4. Leistet der Versicherer aus einer anderen Haftpfl ichtversicherung nicht, weil der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung des Beitrages im Verzug war oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird 
dadurch der Umfang der Bedingungsdifferenzdeckung nciht vergrößert.
Der Versicherungsschutz für die Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung gilt längstens für 12 
Monate ab Antragseingang und endet automatisch mit dem Beginn des endgültigen Versicherungs-
vertrages.
Er entfällt rückwirkend ab Beginn, wenn der endgültige Vertrag nicht zustande kommt.
Beide Vertragsparteien haben das Recht, die Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung während 
der Laufzeit mit Monatsfrist zu kündigen.
Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so kann der Differenzbeitrag für 
den Zeitraum des Differenzversicherungsschutzes p.r.t. auf Basis des nicht zustande gekommenen 
Anschlussvertrages erhoben werden.

Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer unverzüglich
1. den Versicherungsfall dem Versicherer anzuzeigen, sofern bereits für den Versicherungsnehmer 
erkennbar ist, dass der anderweitige Versicherer nicht oder teilweise leistet,
2. den Versicherungsfall dem Versicherer spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderweitige Ver-
sicherer den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.
Der Versicherungsnehmer hat im Übrigen jede zumutbare Untersuchung über Ursachen und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspfl icht zu gestatten, jede hierzu dienliche 
Auskunft und Vollmacht zu erteilen oder erteilen zu lassen und Belege beizubringen. Das gilt auch 
und insbesondere für Nachweise und Leistungen anderer Versicherer.
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4.14 Best-Leistungsgarantie für 
die Hundehalterhaftpfl ichtversi-
cherung

4.14.1 Sofern im Versicherungsschein oder im Nachtrag vereinbart gilt:

Sollte ein in Deutschland zum Betrieb zugelassener Versicherer eine Privat-Haftpfl ichtversicherung 
mit weitreichenderem Leistungsumfang, höheren Entschädigungsgrenzen (Sublimits) oder geringe-
ren Selbstbeteiligungen anbieten, als der Versicherer anbietet, wird der Versicherer im Schadenfall

a) den Versicherungsschutz um solche Leistungen erweitern,
b) Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis zur Höhe der Entschädigungsgrenze des anderweitigen 
Versicherers, jedoch maximal bis zu der diesem Vertrag zugrunde liegenden generellen Versiche-
rungssumme, erweitern,
c) Selbstbeteiligungen, sofern es sich nicht um generell zum Vertrag vereinbarte handelt, auf die 
Höhe solcher eines anderweitigen Vertrages reduzieren.
Es muss sich um benannte Einschlüsse ohne Zuschlagsbeitrag handeln. Deckungen auf „All-Risk“ 
- Basis oder Einschlüsse, die generell einer Beitragspfl icht unterliegen, wie beispielhaft Berufshaft-
pfl icht für Lehrer oder Angestellte des öffentlichen Dienstes, fallen nicht darunter.
Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer die weitergehenden Leistungen in Form von Ver-
sicherungsbedingungen schriftlich nachweist.
Von der Erweiterung des Versicherungsschutzes ausgeschlossen sind generell Haftpfl ichtansprüche
- aus im Ausland vorkommende Schadenereignisse,
- jegliche Assistanceleistungen, wie unter anderem Not- und Handwerkerservice, juristische Hilfeleis-
tungen, Betreuungsleistungen,
- wegen der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftpfl icht hinaus,
- aufgrund berufl icher, nebenberufl icher und gewerblicher Risiken,
- aus dem Gewässerschaden- und Anlagenrisiko,
- wegen Vorsatz
- wegen vertraglicher Haftung,
- wegen Eigenschäden,
- Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen mit 
Ausnahme der Zwischenablagerung von Abfällen,
- aufgrund des Haltens und des Gebrauchs von versicherungspfl ichtigen Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen sowie
- wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnissen zurückzuführen sind.

4.14.2 Teil-Kündigungsmöglichkeit
Diese Regelung der „GVO Best-Leistungsgarantie“ kann ohne Aufhebung des Gesamtvertrages von 
beiden Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in Textform unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall berechtigt, die Aufhe-
bung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu verlangen.

5.0. Bei der Haltung von Hunden gilt zusätzlich eingeschlossen
5.1. Versicherungsschutz aus 
Risikoerhöhung/ Risikoerweite-
rung für versicherungspfl ichtige 
Hunde

Abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB GVO besteht für versicherungspfl ichtige Hunde Versicherungs-
schutz im Rahmen der Risikoerhöhung oder Risikoerweiterung.

5.2. Teilnahme an Hunderennen, 
Schauvorführungen, Turnieren 
und Unterricht

Mitversichert sind Haftpfl ichtansprüche infolge privater Teilnahme an Hunde-/ Hundeschlittenrennen, 
privater Teilnahme an Veranstaltungen wie Schauvorführungen und Turniere sowie den Vorbereitun-
gen hierzu (Trainingsläufe). Weiterhin gilt die Teilnahme am Unterricht einer Hundeschule und/ oder 
eines Hundevereins mitversichert.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der durch die Teilnahme erwirtschaftete Ver-
mögenszuwachs (Geld- und Sachpreise) maximal 6.000,-€ im Kalenderjahr beträgt.

5.3. Hundeschlittenfahrten Mitversichert sind Haftpfl ichtansprüche infolge privaten Gebrauchs eigener oder fremder Hundeschlit-
ten. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der durch die Teilnahme erwirtschaftete 
Vermögenszuwachs (Geld- und Sachpreise) maximal 6.000,-€ im Kalenderjahr beträgt.

Mitversichert sind Haftpfl ichtansprüche infolge privaten Gebrauchs eigener oder fremder Hundefuhr-
werke (z.B. Kutschen oder Schlitten).

5.4. Deckschäden Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus unge-
wolltem oder gewolltem Deckakt.

5.5. Mitversicherung der Welpen Mitversichert sind die Welpen der über diesen Vertrag versicherten Hunde, sofern sie sich noch im 
Besitz des Versicherungsnehmers befi nden und nicht älter als 12 Monate sind. Ältere Welpen stellen 
eine Erweiterung im Sinne Ziff. 3.1(2) AHB GVO dar und müssen zur Beitragsregulierung gemäß Ziff. 
13 AHB GVO angemeldet werden.
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5.6. Mietsachschäden 5.6.1. Mietsachschäden an Gebäuden 
Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB GVO - die gesetzliche Haftpfl icht aus der Beschä-
digung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. 
Mitversichert sind Schäden durch tierische Ausscheidungen. Die Versicherungssumme für Mietsach-
schäden beträgt  1.000.000,- € im Rahmen der Sachschadendeckungssumme.
Ausgeschlossen sind
1. Haftpfl ichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elek-
tro- und Gasgeräten,
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann
2. Die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden 
Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche (Text des Feuerregressverzichtsabkommens 
wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.).

5.6.2. Mietsachschäden an mobilen Gegenständen
Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen/ Inventar in Hotels, gemieteten Ferien-
wohnungen/ -häusern, Pensionen und Schiffskabinen besteht je Versicherungsfall bis zur Höhe von 
30.000,- € der Mietsachschaden-Deckungssumme Versicherungsschutz.
Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100,- € selbst.
Aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten oder geliehenen Hundetransportanhän-
gern. Die Versicherungssumme je Schaden beträgt 30.000,- €, höchstens jedoch das Doppelte für 
alle Schäden innerhalb eines Versicherungsjahres.
Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden jeweils 250,- € selbst zu tragen.

5.7. Nutzung als Blindenhund, 
Rettungshund 

Die Nutzung des Tieres als Blindenhund gilt mitversichert, sofern eine mitversicherte Person dieses 
Tier nutzt. Ebenso gilt mitversichert die Nutzung des Tieres als Therapie-, Such- und Rettungshund 
(nicht gewerblich),  sofern eine mitversicherte Person dieses Tier nutzt.

5.8. Ausschlüsse 5.8.1. Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpfl ichtversicherung be-
steht, sind nicht mitversichert.

5.8.2. Sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde, besteht kein Versicherungsschutz für das 
Halten von gefährlichen Hunden/ Kampfhunden, sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/ 
oder Verordnungen einer Erlaubnispfl icht unterliegen.
Die vorsätzliche Nichteinhaltung der gesetzlichen oder vereinbarten Aufl agen führt zur Leistungs-
freiheit des Versicherers, es sei denn, sie hatte keine Auswirkung auf den Eintritt des Schadenfalles.
Kein Versicherungsschutz wird geboten für folgende Hunderassen sowie alle Kreuzungen aus oder  
mit diesen Rassen.
Ebenso wir kein Versicherungsschutz für behördlich als gefährlich eingestufte Hunde gewährt.

 – Alano
 – American Bulldog
 – American Pit Bull Terrier
 – American Stafford Terrier
 – American Staffordshire Terrier
 – Anatolischer Hirtenhund
 – Argentinische Dogge
 – Argentinischer Mastiff
 – Bandog
 – Bordeaux Dogge
 – Bordeaux Mastiff
 – Brasilianischer Mastiff
 – Bullmastiff
 – Bullterrier
 – Ca de Bou
 – Cane Corso
 – Cane Corso Italiano
 – Carpatin
 – Chinesicher Kampfhund
 – Coban Köpegi
 – Dobermann
 – Dogo Argentino
 – Dogo Canario
 – Dogo Mallorquin
 – Dogue des Bordeaux
 – English Bull Terrier
 – Fila Brasileiro
 – Italienischer Corso Hund
 – Japanischer Kampfhund
 – Kangal
 – Karabas
 – Karst Schäferhund
 – Kaukasischer Owtscharka
 – Komondor
 – Kraski Ovcar
 – Mallorca Dogge

 – Mastiff
 – Mastin de los Pirineos
 – Mastin Espanol
 – Mastin extremeno
 – Mastin leones
 – Mastin Manchego
 – Mastino Napoletano
 – Miniature Bull Terrier
 – Mioritic
 – Mittelasiat.Owtcharka
 – Old Country Bulldog
 – Old English Bulldog
 – Old English Mastiff
 – Old English White
 – Perro de Presa Canario
 – Perro de Presa Mallorquin
 – Perro Dogo Mallorquin
 – Pitbull
 – Pitbullterrier
 – Podhalaner
 – Pyrenäenhund
 – Rafeiro do Alentejo
 – Römischer Kampfhund
 – Rottweiler
 – Sarplaninac
 – Shar-Pei
 – Spanische Dogge
 – Spanish Mastiff
 – Staffordshire Bullterrier
 – Südrussischer Owtscharka
 – Tibet Mastiff
 – Tosa Inu
 – Tosa Ken
 – Tosa Token
 – Zwerg Bull Terrier

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) und (3) (Erhöhung oder Erweiterung) sowie Ziff. 4 (Vorsorgever-
sicherung) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB GVO) 
fi nden auf diese genannten Risiken keine Anwendung.
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6.0. Bei der Haltung von Pferden gilt zusätzlich eingeschlossen
6.1. Mitversicherung von Fohlen Mitversichert sind die Fohlen des versicherten Pferdes bis zu einem Alter von 12 Monaten. Voraus-

setzung ist, dass sich die Tiere bis dahin im Besitz des Versicherungsnehmers befi nden.

6.2. Mitversicherung von 
Kutschfahrten 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Verwendung der Reittiere als Zugtiere bei pri-
vaten Kutsch-, Planwagen- oder Schlittenfahrten einschließlich der gelegentlichen, unentgeltlichen 
Beförderung von Gästen. Wird das Gespann durch fremde Pferde ergänzt, ist die gleichartige ge-
setzliche Haftpfl icht des Tierhalters des fremden Pferdes mitversichert. Erlangt der fremde Tierhal-
ter Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpfl ichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der getroffenen Verein-
barungen.
Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche aus dem Besitz von Kutschen, Planwagen oder Schlitten 
und wegen Schäden, deren Ursache in der Konstruktion und/ oder Mangelhaftigkeit  der Kutschen, 
Planwagen oder Schlitten liegt.

6.3. Teilnahme an Turnieren Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers und des berechtigten Rei-
ters aus der Teilnahme an Turnieren, Distanzritten und Pferderennen, sowie den Vorbereitungen 
hierzu (Training).

6.4. Deckschäden Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus unge-
wolltem oder gewolltem Deckakt.

6.5. Mietsachschäden 
6.5.1. Mietsachschäden an 
Gebäuden 

Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB GVO - die gesetzliche Haftpfl icht aus der Beschä-
digung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden; 
ebenso aus der Beschädigung von (teil-) gemieteten Stallungen/ Reithallen. Mitversichert sind 
Schäden durch tierische Ausscheidungen. Die Versicherungssumme für Mietsachschäden beträgt  
1.000.000,- € im Rahmen der Sachschadendeckungssumme.
Im Versicherungsfall wird eine Selbstbeteiligung in Höhe von 20 % des entschädigungspfl ichtigen 
Betrages, mindestens aber 250 € abgezogen.
Ausgeschlossen sind
1. Haftpfl ichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elek-
tro- und Gasgeräten,
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann
2. Die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden 
Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche (Text des Feuerregressverzichtsabkommens 
wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.).

6.5.2. Mietsachschäden an 
Transportanhängern

Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.6 - die gesetzliche Haftpfl icht aus der Beschädigung von zu 
privaten Zwecken gemieteten bzw. geliehenen Pferdetransportanhängern, sofern hierfür nicht über 
einen anderen Vertrag Entschädigung verlangt werden kann. Die Versicherungssumme je Schaden 
beträgt 30.000,- €, höchstens aber jeweils das Doppelte für alle Schäden eines Versicherungsjahres.
Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 20 %, min. 150,- € selbst.
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-
spruchung.

6.5.3 Mietsachschäden an beweg-
lichen Reitzubehör

Mitversichert ist - abweichend - von Ziffer 7.6 - die gesetzliche Haftpfl icht aus der Beschädigung 
von zu privaten Zwecken gemietetem, gepachtetem oder geliehenem beweglichem Reitzubehör (z.B. 
Sattel, Helm, Gerte, Trense). Die Versicherungssumme je Schaden beträgt 5.000,- €, höchstens je-
doch das Doppelte für alle Schäden eines Versicherungsjahres.
Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden jeweils 250,- € selbst zu tragen.

6.6. Fremdreiterrisiko Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der unentgeltlichen Überlassung/ Leihe von Pferden 
an Dritte.

6.7. Reitbeteiligungen Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht der Reitbeteiligten. Reitbeteiligungen sind 
auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse über die regelmässige Benutzung des versicherten 
Pferdes gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten.
Bei Verwendung des Reittieres zum unentgeltlichen Verleih an fremde Reittiernutzer und sofern die 
vorstehenden Voraussetzungen erfüllt sind, gelten Haftpfl ichtansprüche der Reitbeteiligten gegen 
den Versicherungsnehmer als mitversichert.

6.8. Reiten ohne Sattel/ Reiten mit 
gebissloser Zäumung

Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpfl icht aus dem Reiten des versicherten Tieres ohne Sattel und/ 
oder mit gebissloser Zäumung.

6.9 Reitlehrer Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der gelegentlichen, unentgeltlichen, privaten Tätigkeit 
als Reitlehrer. Eine solche liegt vor, wenn dadurch ein jährliches Einkommen von über 6.000,- € nicht 
überschritten wird.

6.10 Rettungs- und 
Bergungskosten 

Mitversichert sind die Rettungs- und Bergungskosten bei dem versicherten Pferd. Die Versiche-
rungssumme je Schaden beträgt 3.000,- €.

7. Ausschlüsse Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche

7.1. wegen Schäden aus dem Zurverfügungstellen von Reittieren zu Vereinszwecken oder für Ver-
anstaltungen

7.2. wegen Schäden aus der Erteilung von Reitunterricht oder Nutzung durch fremde Reiter anläss-
lich des Reitunterrichts

7.3. wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer in Obhut genommenen Reittieren (Pensionstieren)

7.4. aus der Vermietung oder dem gewerbsmäßigen Verleih von Reittieren
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I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung Die im Jahre 1870 gegründete GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG mit dem Sitz in 

Oldenburg (Oldb.) ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

§ 2 Zweck (1) Gegenstand des Versicherungsunternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller 
Versicherungszweige und -arten mit Ausnahme der Kranken- und Lebensversicherung. Neben Ver-
sicherungsgeschäften betreibt die Gesellschaft Geschäfte, die hiermit in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen.
(2) Der Versicherungsverein darf in den von ihm betriebenen Versicherungszweigen anderen Gesell-
schaften Rückversicherung bis zur Höhe von 10% der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversi-
cherungen bieten.
(3) Der Versicherungsverein ist berechtigt, Versicherungsverträge auch gegen feste Beiträge ab-
zuschließen. Solche Nichtmitglieder-Versicherungen dürfen 15 % der Beitragseinnahmen aus den 
Mitgliederversicherungen nicht übersteigen.
(4) Der Versicherungsverein hat das Recht, durch seine Organisation Versicherungen in den Versi-
cherungszweigen und -arten zu vermitteln, die er selbst nicht betreibt.

§ 2 a Gründungsstock  § 2a Gründungsstock gilt als ersatzlos gestrichen.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekannt-
machungen

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachungen werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

II. Mitgliedschaft
§ 4 (1) Die Mitgliedschaft besteht von Beginn bis zum Ende eines Versicherungsverhältnisses.

(2) Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen.

III. Organe
§ 5 Die Organe des Versicherungsvereins sind:

1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertreter-Versammlung.

Der Vorstand
§ 6 (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 

Zahl der Vorstandsmitglieder. Bei einem mindestens vierköpfi gen Vorstand gibt bei Stimmengleich-
heit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(2) Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zum Versicherungsverein regelt sich nach den An-
stellungsverträgen und der Geschäftsordnung.
(3) Der Vorstand kann mit Genehmigung des Aufsichtsrates Prokuristen bestellen.
(4) Der Versicherungsverein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein 
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat
§ 7 (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder des Versicherungsvereins sein müs-

sen. Sie werden von der Mitgliedervertreter-Versammlung bis zur Beendigung der Mitgliedervertre-
ter-Versammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte volle Geschäftsjahr nach der Wahl 
beschließt. Das Amt beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit Zeitablauf.
(2) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es der Einberufung 
einer nicht regelmäßigen Mitgliedervertreter-Versammlung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, 
wenn weniger als drei Mitglieder verblieben sind. Die Amtsdauer dieser Mitglieder währt so lange, wie 
das Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.

§ 8 (1) Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreter-Versammlung, in der Wahlen zum Aufsichtsrat durch-
geführt worden sind, fi ndet eine Sitzung des Aufsichtsrates statt, zu der eine förmliche schriftliche 
Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten Mitglieds der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter gewählt.
(2) Zu weiteren Sitzungen tritt der Aufsichtsrat auf schriftliche, mündliche, telefonische oder telegra-
fi sche Einladung des Vorsitzenden zusammen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn einschließ-
lich des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters mindestens drei Mitglieder versammelt sind.
(3) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(4)  Den Willen des Aufsichtsrates erklärt der Vorsitzende.

Satzung in der Fassung vom 9. Juli 2018, zuletzt genehmigt durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 9. Oktober 2018.
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§ 9 Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche Vergütung entsprechend § 113 AktG. Außerdem 
haben sie Anspruch auf Erstattung von Barauslagen und Reisekosten.

Mitgliedervertreter-Versammlung
§ 10 (1) Die Mitgliedervertreter-Versammlung vertritt als oberstes Organ des Versicherungsvereins die 

Gesamtheit der Mitglieder.
(2) Sie besteht aus sechsunddreißig für fünf aufeinanderfolgende regelmäßige Mitgliedervertreter-
Versammlungen gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern. Jeweils im fünften Jahr wählt eine Mitglie-
derversammlung bis spätestens Ende April dieses Jahres die Mitglieder der Mitgliedervertreter-Ver-
sammlung. Alle Mitglieder sind zu dieser Mitgliederversammlung spätestens einen Monat vor dem 
Versammlungstermin durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und in mindestens 
einer Tageszeitung (Nordwest-Zeitung) einzuladen. Die Einladung im elektronischen Bundesanzei-
ger muss den vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufgestellten Wahlvorschlag 
enthalten und gleichzeitig dazu auffordern, weitere Wahlvorschläge spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung einzureichen. Ein Wahlvorschlag muss von zweihundert Mitgliedern unter 
Angabe der Versicherungsschein-Nummer unterzeichnet sein. Das Wahlrecht kann nur persönlich 
ausgeübt werden.
(3) Die Mitgliederversammlung wählt außerdem sechsunddreißig Mitgliedervertreter als Ersatzmit-
glieder. Nr. 2 gilt entsprechend.
(4) Der Mitgliedervertreter-Versammlung kann nur angehören, wer Mitglied des Versicherungsver-
eins, volljährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Weiter können ihr Vertreter öffentlicher 
und privater Verwaltungen, die bei dem Versicherungsverein versichert sind, angehören.
(5) Scheidet ein Mitglied der Mitgliedervertreter-Versammlung vorzeitig aus, so tritt für die restliche 
Amtsdauer – in der listenmäßigen Reihenfolge der Ernennung – ein Ersatzmitglied ein.

§ 11 (1) Die regelmäßig einmal jährlich stattfi ndende Mitgliedervertreter-Versammlung wird durch den Vor-
stand einberufen.
(2) Nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen sind einzuberufen, wenn
– der Aufsichtsrat oder der Vorstand dies beschließen, oder
– wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung schrift-
lich verlangt worden ist.
(3) Eine nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlung muss binnen zwei Monaten einberufen 
werden.

§ 12 (1) Die Einberufung zur Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgt
– durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger oder
– durch eingeschriebenen Brief an die Mitgliedervertreter.
(2) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor der Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgen. 
Der Tag der Bekanntmachung bzw. der Absendung und der Tag der Mitgliedervertreter-Versammlung 
werden dabei nicht mitgerechnet.

§ 13 Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede ordnungsmäßig einberufene Mitglieder-
vertreter-Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

§ 14 Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern einräumt, stehen einer Minderheit von min-
destens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung zu.

§ 15 (1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreter-Versammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder 
sein Stellvertreter oder ein von den erschienenen Mitgliedern des Aufsichtsrates aus ihrer Mitte ge-
wähltes Mitglied.
(2) Ist kein Mitglied des Aufsichtsrates erschienen, so eröffnet das dem Lebensalter nach älteste 
Mitglied die Versammlung und lässt von ihr einen Vorsitzenden wählen.
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Art der Abstimmung und die Reihenfolge der einzelnen 
Verhandlungsgegenstände.

§ 16 Beschlüsse werden mit Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stimmen gefasst, so-
weit nicht das Gesetz oder die Satzung eine qualifi zierte Mehrheit verlangen. Ergibt sich bei einer 
Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

§ 17 Die Mitglieder des Versicherungsvereins können bis zum 1. Januar jeden Jahres bei dem Vorstand 
schriftlich Anträge stellen, über die die Mitgliedervertreter-Versammlung Beschlüsse fasst und zur 
Begründung ein Mitglied desVersicherungsvereins in die Mitgliedervertreter-Versammlung entsen-
den. Die Vorschläge oder Anträge müssen von mindestens zweihundert Mitgliedern des Versiche-
rungsvereins unterzeichnet sein.

IV. Rechnungslegung, Verlustrücklage, Vermögensverwaltung
§ 18 Beiträge Die Mitglieder entrichten die Beiträge im Voraus.

§ 19 Nachschüsse (1) Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen, die verfügbaren Rücklagen und der Grün-
dungsstock zur Deckung der Ausgaben in einem Geschäftsjahr nicht aus, so sind die Mitglieder zu 
Nachschüssen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages verpfl ichtet.

(2) Jedes Mitglied hat zu dem Nachschuss nach dem Verhältnis seines Beitrages und nach dem Ver-
hältnis der Zeit, auf die er in dem Jahre, für das der Nachschuss ausgeschrieben wird, versichert war, 
beizutragen. Teile von Monaten werden dabei als volle Monate gerechnet. Zu den Nachschüssen 
haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder beizutragen.
(3) Zur Zahlung des Nachschusses sind die Mitglieder in derselben Weise aufzufordern, wie zur 
Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die Verzugsfolgen richten sich nach § 39 des Versicherungs-
vertragsgesetzes.
(4) Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren Höhe entscheidet der Vorstand im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat.
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§ 20 Verlustrücklage (1) Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrücklage gemäß § 37 VAG 
mindestens in Höhe der Nettobeiträge des letzten Geschäftsjahres gebildet.
(2) Mindestens ist ihr jährlich ein Betrag in Höhe von 1,5% der Bruttobeiträge abzüglich Rückversi-
cherungsbeiträge zuzuweisen, bis 50% der Bruttobeiträge erreicht sind.
(3) Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung des Mindestbetrages sind ihr nur noch ein Drittel der 
gesamten Erträge des nichtversicherungstechnischen Geschäfts zuzuweisen. Mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde kann der Versicherungsverein im einzelnen Geschäftsjahr die Zuführungen hier-
von abweichend regeln.
(4) Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch über die Mindestverlustrücklage hinaus oder 
an eine freie Rücklage, können vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen wer-
den.
(5) Die Verlustrücklage darf innerhalb eines Geschäftsjahres nur bis zur Hälfte ihres Bestandes in 
Anspruch genommen werden. Die Entnahme ist nur zulässig, wenn andere Mittel zur Deckung eines 
außergewöhnlichen Jahresbedarfs, insbesondere auch aus der Rückstellung für den schwankenden 
Jahresbedarf, nicht zur Verfügung stehen.
(6) Im Falle der Inanspruchnahme ist die Verlustrücklage gemäß Nr. 2 wieder aufzufüllen.

§ 21 Überschuss (1) Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Schwankungsrückstellung, der 
Verlustrücklage (§ 20) oder einer freien Rücklage zugeführt wird, ist er den Mitgliedern als Beitrags-
rückgewähr im Rahmen der für die einzelnen Versicherungszweige gebildeten Abrechnungsverbän-
de zurückzuerstatten.
(2) Die Beitragsrückgewähr kann den Mitgliedern auf die Beiträge und Nachschüsse des folgenden 
Geschäftsjahres angerechnet, in bar ausgezahlt oder einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
zugeführt werden. Wird eine solche gebildet, darf sie keinem anderen Zweck als dem der Beitrags-
rückerstattung dienen.
(3) Die Verteilung der Beitragsrückerstattung, die abhängig gemacht werden kann von einer bestimm-
ten ununterbrochenen Laufzeit des Versicherungsvertrages und vom Schadenverlauf, erfolgt im Ver-
hältnis zur Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. Im Laufe des Geschäfts-
jahres ausgeschiedene Mitglieder sind hierbei ausgeschlossen.
(4) Beträge von weniger als 10,23 € oder bis zu 10% des Beitrages brauchen nicht ausgeschüttet zu 
werden.

V. Entlastung
§ 22 Die Mitgliedervertreter-Versammlung hat binnen acht Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres 

über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie über die Überschussverteilung und 
im Falle des § 172 AktG auch die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. 

VI. Änderungen und Aufl ösung
§ 23 Änderung der Satzung (1) Die Satzung kann nur geändert werden, wenn mindestens zwei Drittel der zur Mitgliedervertreter-

Versammlung erschienenen Mitgliedervertreter zustimmen.
(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung der Versicherungsauf-
sichtsbehörde.
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, vorzu-
nehmen. Er ist weiterhin ermächtigt, für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt, 
bevor sie einen Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreter-Versammlung genehmigt, dem zu ent-
sprechen. Diese vorläufi gen Maßnahmen sind der nächsten Mitgliedervertreter-Versammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

§ 24 Einführung und Änderung 
der Versicherungsbedingungen

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine Versicherungsbedingun-
gen einzuführen oder zu ändern.

§ 25 Aufl ösung Die Aufl ösung des Versicherungsvereins kann nur von zwei Mitgliedervertreter-Versammlungen be-
schlossen werden. Sie sind in einem Abstand von mindestens einem Monat abzuhalten. Diese Mit-
gliedervertreter-Versammlungen sind beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Drittel 
aller Mitgliedervertreter. Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen und der Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung / Datenschutzerklärung
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Vorbemerkung Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets wenn dies im Rahmen der Zweckbe-
stimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht 
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt

Einwilligungserklärungen Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine 
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG sowie die Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in 
der Lebens- und Unfallversicherung –  schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit 
möglichen Widerruf. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. 
nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilli-
gungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen wie in der Vorbemerkung beschrieben erfolgen.

Schweigepfl ichtentbindungser-
klärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. bei einem Arzt, einem Berufsgeheim-
nis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. In der 
Lebens- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pfl ichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für 
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem 
Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Anga-
ben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen 
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend 
der Vertragsart Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsda-
ten).

2. Datenübermittlung an Rückver-
sicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 
ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. So-
weit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-
rer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entsprechende Daten übergeben werden.

3. Datenübermittlung an andere 
Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Ver-
tragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und 
für die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankhei-
ten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft 
zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimm-
ten Fällen (§ 78 VVG bei Mehrfachversicherung, § 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen sowie 
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur 
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechen-
de Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale 
Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen geführt.

Osterstraße 15
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
und beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dür-
fen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiele:
Kfz-Versicherer:
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der 
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Lebensversicherer:
– Aufnahme von Sonderrisiken z. B Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung;
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des  Versicherers; Ablehnung des 
Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge;
Zweck: Risikoprüfung.
Rechtsschutzversicherer:
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 
nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb 12 Monaten.
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 3 Versiche-
rungsfällen innerhalb von 36 Monaten.
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem 
Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherer:
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Ver-
dachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen 
erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer:
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere 
in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.
Unfallversicherer:
Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepfl icht.
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-
schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer gem. Ziffer 10.3 AUB 2012 GVO (nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung)
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von um Missbrauchshandlungen.

5. Datenverarbeitung inner- und 
außerhalb der Unternehmens-
gruppe

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversiche-
rung) durch juristisch selbständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden 
Versicherungsschutz anbieten und ihre Servicepfl ichten erfüllen zu können, arbeiten die Unterneh-
men häufi g in Unternehmungsgruppen zusammen und/oder bedienen sich zusätzlicher Kooperati-
onspartner. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Da-
tenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der 
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. 
Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer 
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übri-
gen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen 
Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“ bei der die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Dies gilt auch für die Weitergabe 
von Daten an Kooperationspartner, um Sie in Ihren Versicherungsangelegenheiten, sowie im Rah-
men des sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspart-
ner zu betreuen. Branchenspezifi sche Daten wie z. B. Gesundheitsdaten oder Bonitätsdaten - blei-
ben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unser Verein gehört folgender Gesellschaft an:
Verband der Versicherungsvereine a. G. e. V.
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6. Betreuung durch Versiche-
rungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspartners) werden Sie durch einen unserer Vermitt-
ler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in 
diesem Sinn (sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zu-
sammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften u. a.).
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre 
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
Das Sind z. B Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (so wie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere fi nanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres 
Bausparvertrages).
In der Personenversicherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verar-
beiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Be-
treuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kundenrelevanten 
Daten. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpfl ichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besondere Schweigepfl icht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Wir teilen Ihnen den für Ihre Betreuung zuständigen Vermittler mit. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung) regeln wir Ihre 
Betreuung neu und informieren Sie darüber.

7. Weitere Auskünfte und Erläute-
rungen

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wi-
derspruchsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an unseren betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gemäß Artikel 4 Absatz 7 und anderer nationaler Daten-
schutzgesetze (VVG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die GVO Gegenseitigkeit 
Versicherung Oldenburg VVaG und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetztes (VVG) sowie aller maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unterneh-
men auf die Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten deutscher Versicherer den so genannten „Code of Conduct“ 
verpfl ichtet. Dieser schafft ein einheitliches, hohes Datenschutz-Niveau in der deutschen Versicherungswirtschaft und wurde vom Berliner 
Datenschutzbeauftragten genehmigt. Die Verhaltensregeln zum „Code of Conduct“ fi nden Sie hier: https://www.g-v-o.de/media/code_of_
conduct.pdf

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Abschluss bzw. die Durchführung eines Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.
Das Lesen und Weiterverarbeiten Ihrer Daten unterliegt einerseits einem strengen internen Reglement und erfolgt andererseits ausschließ-
lich zu dem Zweck, für den Sie uns diese Daten überlassen haben. Wir verkaufen oder vermieten keine personenbezogenen Daten an Dritte 
außerhalb der GVO. Die interne Nutzung im Rahmen einer umfassenden Kundenbetreuung erfolgt nur, wenn Sie im Antrag hierzu Ihre Ein-
willigung erteilt haben (Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO). Die Rechtmäßigkeit für das Verarbeiten Ihrer Daten fi ndet sich im Art. 6 Absatz 1 b, 1 
c und 1 f DSGVO.  Für besondere Kategorien von personenbezogenen Daten (z.B. bei der Unfallversicherung) holen wir Ihre Zustimmung 
nach Art 9 Absatz 2 a in Verbindung mit Art 7 DSGVO ein. Ihre personenbezogenen Daten speichern wir solange es für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten nötig ist.
Die Speicherung Ihrer persönlichen Daten erfolgt auf besonders geschützten Rechnern. Diese sind gegen zufällige, vorsätzliche Manipu-
lation, Verlust oder nicht berechtigtem Zugriff geschützt. Unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen werden dazu 
fortlaufend verbessert.

Wem werden Daten zur Verfügung gestellt?
Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben oder übermittelt, sofern es zur Ausführung der von Ihnen in Anspruch 
genommenen Funktionen erforderlich ist. Da die GVO nicht sämtliche Datenverarbeitungen selbst vornimmt, ist sie auf Dienstleister ange-
wiesen. Die Dienstleisterliste gibt Ihnen einen Überblick, wer Ihre Daten zu welchem Zweck verarbeitet.

Adressermittler Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Adressprüfung und Adressermittlung.

Aktenentsorger Wir setzen Dienstleister zur Vernichtung von Schriftstücken ein.

Archivierung von Akten Wir setzen Dienstleister zur Lagerung von Akten ein.

Datenschutzerklärung
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Bonitätsauskünfte Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung 
an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlage die-
ser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 b und Artikel 6 Absatz 1 f der EU-DSGVO. Übermittlungen 
auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berech-
tigter Interessen unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen.  Detaillierte Informationen fi nden Sie unter folgendem Link: 
https://fi nance.arvato.com/icdinfoblatt

Druckereien Wir setzen Dienstleister zur Papierverarbeitung, für Postsendungen, Newsletter und Versicherungs-
unterlagen ein.

Elektriker Wir setzen Dienstleister zur Durchführung von Elektroarbeiten ein.

Entsorgungsunternehmen Wir setzen Dienstleister zur Abfallbeseitigung ein.

Externe Dienstleister Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten zum Teil externer 
Dienstleister. Eine Aufl istung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Ver-
sion auf unserer Internetseite unter https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/ entnehmen.

Finanzdienstleister Wir setzen Dienstleister zum Vermögensmanagement ein.

Forderungsmanagement Wir setzen Dienstleister zur Forderungseinziehung ein.

Gutachter, Sachverständiger Wir übermitteln Ihre Daten, falls erforderlich an Gutachter und Sachverständiger zur Leistungsprü-
fung und Erstellung von Gutachten.

Handwerker Wir setzen Dienstleister zum Ausbau und zur Instandhaltung ein.

IT- und Telekommunikations-
dienstleister

Wir setzen Dienstleister für IT-, Netzwerk- und Telefonie, Support und Weiterentwicklung von Sys-
temen ein.

Makler Wir übermitteln Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Be-
treuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Versender Wir wickeln unseren Versand über verschiedene Versandanbieter ab.

Prüf- und Reparaturdienstleister 
bei Schadenbearbeitung

Wir setzen Dienstleister für die Prüfung und Reparatur in der Schadenbearbeitung ein.

Rechtsanwälte Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten zum Teil juristischer 
Beratung und Prozessvertretung.

Rechtsschutz 
Schadenabwicklungs-
unternehmen

Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Schadenregulierung an die Jurpartner Services GmbH als 
unser Schadenabwicklungsunternehmen nach §164 VAG. Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 b und f der EU-DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestim-
mungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unter-
nehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
Detaillierte Informationen fi nden Sie unter folgendem Link: 
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/datenschutz_1/JPS-Informationsblatt.pdf

Rückversicherer Von uns übernommene Risiken versichern wir zum Teil bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Hier kann es notwendig sein, dem Rückversicherer entsprechende versiche-
rungstechnische Angaben mitzuteilen. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit 
dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Servicekartenhersteller Wir setzen Dienstleister zur Erstellung von Kundenkarten ein.

Unternehmensberater Wir setzen Dienstleister zur  Prozessberatung und Entwicklung von Konzepten ein.

Versicherer In bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer oder arbeiten mit Kooperati-
onspartnern zur Erweiterung des Leistungsangebots zusammen.

Vertriebspartner Wir arbeiten mit verschiedenen Vertriebspartnern zusammen. Wir übermitteln Daten an die Sie be-
treuenden Partner, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Wirtschaftsprüfungs-und Bera-
tungsunternehmen

Für den Jahresabschluss, Vorbereitung und Unterstützung bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden 
arbeiten wir mit Wirtschaftsprüfern zusammen.

Weitere Empfänger Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie 
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). Sollten personenbezogene Daten an staatliche 
Einrichtungen (z.B. an Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden) übermittelt werden, so geschieht 
dies nur im Rahmen zwingender nationaler Gesetze.

Dienstleister oder Partner in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben wir nicht. Eine detaillierte Liste der 
Dienstleister fi nden Sie unter folgendem Link: https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/

Kinder
Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungs-
berechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln.

Ihre Rechte
Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese personenbezogenen Daten von uns erhal-
ten. Auf Ihre Anforderung hin teilen wir Ihnen schriftlich mit, ob persönliche Daten von Ihnen gespeichert sind und wenn ja, welche.
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Recht auf Auskunft (Artikel 15) Sie haben als betroffene Person das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob die sie betref-
fenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Da-
ten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle ver-
fügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfi ndung einschließlich Profi ling gemäß Artikel 
22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 
für die betroffene Person

Recht auf Berichtigung (Artikel 
16)

Sie haben als betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichti-
ger personenbezogener Daten zu verlangen.
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie als betroffene Person das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen.

Recht auf Löschung (Artikel 17) Sie als betroffene Person haben das Recht, dass sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpfl ichtet, personenbezogene Daten unver-
züglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 
Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung.
3. Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß 
Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unter-
liegt.
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Artikel 18)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen als betroffene Person wird bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten zu überprüfen
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und sie als betroffene Person die Löschung der personenbe-
zogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 
Daten verlangen
3. die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt werden, sie 
als betroffene Person diese Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt
4. sie als betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 einge-
legt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegen-
über Ihnen als betroffene Person überwiegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Artikel 20)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie haben das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern:

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a oder auf 
einem Vertrag gemäß Artikel Absatz 1 Buchstabe b beruht und

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt
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Recht auf Widerspruch (Artikel 
21)

Sie als betroffene Person haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die auf-
grund von Artikel 6 Absatz 1 e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profi ling.

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Wenn Sie vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, so genügt eine E-Mail an: 
datenschutzbeauftragter@g-v-o.de

Recht keiner automatisierten 
Verarbeitung unterworfen zu sein 
(Artikel 22)

Sie als betroffene Person haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung – einschließlich Profi ling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr ge-
genüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Datenschutzbehörde 
(Artikel 77)

Sie als betroffene Person haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in 
dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mut-
maßlichen Verstoßes, wenn Sie als betroffene Person der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde auch an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Frau Barbara Thiel 
Postfach 221 
30002 Hannover

Datenlöschung und Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hi-
naus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, 
wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speiche-
rung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Online Präsenz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten. Der Schutz Ihrer Daten ist für die GVO von großer Bedeutung. Deshalb sind wir 
beim Aufbau unserer Internetseiten nach dem Prinzip vorgegangen, Datenerhebungen nur auf die erforderlichen Informationen zu beschrän-
ken. Mit dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir Sie im Folgenden, für welche Zwecke personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden, wenn Sie diese Internetseite besuchen und über die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte (Artikel 13, 
14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung gültig ab dem 25. Mai 2018). Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind an diese Bestimmun-
gen gebunden. Diese Erklärung gilt nur für diese Internetseite, sie trifft nicht zu für die Links auf dieser Internetseite. Sofern die hier verlinkten 
Websites über eigene Datenschutzerklärungen verfügen, empfehlen wir Ihnen, diese vor Nutzung sorgfältig zu lesen.

Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer 
Webseiten, wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server übermittelt. Für einen Besuch unserer Webseite im öffentlichen Teil erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 
erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Artikel 6 
Absatz 1 f der DSGVO):
• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhalt der Anforderung in Form der konkreten Seite
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode als Auskunft der erfolgreichen Verarbeitung der Anfrage
• jeweils übertragene Datenmenge
• Webseite, von der die Anforderung kommt
• Betriebssystem und dessen Oberfl äche
• Typ, Sprache und Version der Browsersoftware 
Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Die GVO wertet diese Daten für statistische Zwecke anonym aus.

Datenerfassung bei der Nutzung unserer Webseiten
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, 
ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Die in diesem Zu-
sammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist (Artikel 5 Absatz 1 e DSGVO). Wenn Sie 
unsere Service-Angebote nutzen, wie z.B. den Tarifrechner, die Online-Schadenmeldungen oder Formulare, so verlassen Sie den öffentli-
chen Teil und betreten den geschützten Bereich einer sogenannten geschlossenen Benutzergruppe. Dieser Nutzung geht eine ausdrückliche 
freiwillige Einwilligungserklärung zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten voraus, soweit es dem Zweck 
Ihres Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses dient. Die eingegebenen Daten werden hierbei von Ihrem PC aus nach neustem technischem 
Standard (SSL) verschlüsselt übertragen, um sie gegen missbräuchliche Nutzung Dritter zu schützen. SSL heißt „Secure Socket Layer“. SSL 
ist ein Verschlüsselungsverfahren, das im WordWideWeb eingesetzt wird.
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Technisch benötigte Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Webseite Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Cookies sind 
kleine Textdateien, die von Webseiten auf ihrem Rechner gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf 
Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Cookies kommen 
auf dieser Webseite nur zur Unterstützung des Dialogs zum Einsatz. Bei bestimmten Dialogen (z.B. Schadensmeldung, die über mehrere 
Seiten aufgebaut wird), ist es für die sinnvolle Abwicklung unumgänglich, sich dieses Hilfsmittels zu bedienen, da nur so gewährleistet wird, 
dass in dem aktuellen Vorgang auch zurückgeblättert werden kann. Diese Cookies werden auch bei Verlassen dieser Webseite vom PC des 
Internet-Anwenders wieder automatisch gelöscht. Deshalb liegt der Einsatz von Cookies zur Dialog-Unterstützung in Ihrem Interesse. Ferner 
setzen wir temporäre Cookies zeitweise zur statistischen Erfassung von Webzugriffen durch einen Dienstleister ein. Gespeicherte Cookies 
können Sie in den Systemeinstellungen ihres Browsers jederzeit löschen.

Einsatz von Plugins
Diese Seite nutzt den Kartendienst BING MAPS von Microsoft. Für die Darstellung des Kartendienstes wird eine Verbindung zu den Microsoft 
Webservern benötigt. Bitte beachten Sie die Microsoft Datenschutzhinweise auf der Microsoft Internetseite:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
• Wir benutzen Google Analytics (das ist ein Web-Analysedienst) nicht.
• Wir haben auf unseren Seiten keine Social Plugins sozialer Netzwerke wie z.B. Twitter.
• Dienste wie Retargeting/Remarketing und Google reCaptcha nutzen wir nicht.

Vermittlerportal GVO
Das Vermittlerportal bietet Ihnen als Vermittler die Möglichkeit, über das Internet (https://www.g-v-o.de/service/vermittlerportal/) die dort an-
gebotenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. 
Über das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge Ihrer Kunden
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung er-
halten Sie Zugangsdaten. Sie sind verpfl ichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu halten.

Kundenportal Smart und Easy
Das Kundenportal bietet Ihnen als Kunde die Möglichkeit, über das Internet (https://www.smartundeasy.de/benutzer/login/) die dort angebo-
tenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. Über 
das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge
• Anstoßen von Änderungen Ihrer Vertragsdaten und Ihrer persönlichen Daten
• Durchführung und Anforderung von Services, z. B. Schadenmeldungen
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung 
erhalten bzw. vergeben Sie Zugangsdaten. Sie sind verpfl ichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu 
halten. 
Bei Fragen zu ihren personenbezogenen Daten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung sowie für Anregungen und Beschwerden nutzen Sie 
bitte folgende Kontaktdaten:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Datenschutz-Beauftragter
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 25. Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Produkte und Webseite bzw. der Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher und behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, dass wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren. Die aktuelle Datenschutzerklärung kann unter 
https://www.g-v-o.de/sonstiges/sicherheit_und_datenschutz/ von ihnen abgerufen werden.
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I. EINLEITUNG Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Sitz in Berlin ist die 
Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunterneh-
men an. Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl für private Haushalte 
als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die 
Versicherungswirtschaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmenbedingungen 
ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen.
Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in großem Umfang personen-bezo-
gene Daten der Versicherten zu verwenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsab-
wicklung erhoben, verarbeitet und genutzt um Versicherte zu beraten und zu betreuen sowie um das 
zu versichernde Risiko einzuschätzen, die Leistungspfl icht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch 
im Interesse der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können dabei heute ihre 
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen.
Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz der Privatsphäre sowie die 
Sicherheit der Datenverarbeitung sind für die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Ver-
trauen der Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im Einklang mit den 
Bestimmungen der Europäischen Datenschutzrichtlinie, des Bundesdaten-schutzgesetzes und aller 
bereichsspezifi schen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die beigetretenen Unter-
nehmen der Versicherungswirtschaft verpfl ichten sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Trans-
parenz, der Erforderlichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -sparsamkeit in 
besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen die folgenden Verhaltensre-
geln für den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und fördern die Einhaltung von 
datenschutzrechtlichen Regelungen. Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbe-
hörden haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit als für den GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bun-
desdatenschutzgesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutzrecht vereinbar 
erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 
beitreten, verpfl ichten sich damit zu deren Einhaltung.
Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unternehmen die Gewähr bieten, 
dass Datenschutz- und Datensicherheitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten 
und Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine Unterstützung bei diesem 
Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte werden über die Ver-
haltensregeln informiert.
Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligungen möglichst entbehrlich ge-
macht werden. Grundsätzlich sind solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen 
Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für 
die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten 
– hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen 
zu deren Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehör-
den aufgefordert, – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu verwenden, die der 
Musterklausel entsprechen

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die Regelungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes für die Versicherungsbranche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mit-
gliedsunternehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener Daten, 
welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung, Beendigung oder 
Akquise von Versicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen vornehmen.
Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung aller beigetretenen Unter-
nehmen zu regeln, sind sie möglichst allgemeingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, 
dass die einzelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifi schen Regelungen konkretisieren. 
Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht 
unterschritten. Darüber hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit daten-
schutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten wie Gesundheitsdaten oder für die 
Verarbeitung von Daten im Internet, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits sol-
che besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder bestehen mit den zuständigen 
Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten 
Verfahrensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu diesen Verhaltens-
regeln ihre Gültigkeit.01
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Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes. Unberührt bleiben die Vorschriften zu Rechten und Pfl ichten von Beschäftigten der Versiche-
rungswirtschaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

Darüber hinaus sind:
Unternehmen: die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versiche-

rungsgeschäft als Erstversicherer betreiben,

Versicherungsverhältnis: Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden rechtsgeschäftsähnli-
chen Schuldverhältnisse,

Betroffene: Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit dem Versicherungsgeschäft verarbeitet werden,

Versicherte: - Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unternehmens,
- versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenversicherungen,

Antragsteller: Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages stellen, unabhängig davon, ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen: außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Geschädigte, Zeugen und 
sonstige Personen, deren Daten das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung: das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung: Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten,

Datennutzung: jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung: Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen,

Stammdaten: die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kun-
dennummer, Versicherungsnummer(n) und vergleichbare Identifi kationsdaten sowie Kontoverbin-
dung, Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und Sperren für Markt- und Mei-
nungsforschung,

Dienstleister: andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufgaben für das Unternehmen wahr-
nehmen,

Auftragnehmer: andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auftrag des Unternehmens perso-
nenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen,

Vermittler: selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und Gesellschaften, welche als Ver-
sicherungsvertreter oder -makler im Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versiche-
rungsverträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich (1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Da-

ten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben 
dem Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch wenn ein Versicherungs-
vertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes.

Art. 2 Grundsatz (1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nur, 
soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses er-
forderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des zu versichernden 
Risikos, zur Erfüllung der Beratungspfl ichten nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspfl icht und 
zur internen Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch zur Missbrauchsbe-
kämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der 
Markt- und Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen der den Betroffenen bekannten 
Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung 
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber informiert wurden oder wenn 
die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsätze zur Qualität der 
Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpfl ichten sich, alle personenbezogenen Daten in rechtmäßiger und den 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und 
zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an dem Ziel der Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit aus, insbesondere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseu-
donymisierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht unverhältnismäßig zu dem 
angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen personenbezogenen Daten 
richtig und auf dem aktuellen Stand gespeichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür 
getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht oder gesperrt wer-
den.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. Grundsätze hierfür werden in das 
Datenschutzkonzept der Unternehmen aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).
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Art. 4 Grundsätze der Datensi-
cherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen technisch-organisatorischen 
Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die 
geeignet sind zu gewährleisten, dass
1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit),
2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben 
(Integrität),
3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet wer-
den können (Verfügbarkeit),
4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität),
5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbei-
tet hat (Revisionsfähigkeit),
6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in 
einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transpa-
renz).
Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz enthaltenen Maß-
nahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein umfassendes, die Verantwort-
lichkeiten regelndes Datenschutz- und  -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung 
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung (1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, insbesondere Daten 
über die Gesundheit, auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepfl ichtent-
bindungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen sicher, dass diese auf der 
freien Entscheidung der Betroffenen beruht, wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von Minder-jährigen 
auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepfl ichtentbindungserklärung 
gestützt wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. Frühestens mit 
Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit 
des Minderjährigen von diesem selbst eingeholt.

(3) Die Einwilligung und die Schweigepfl ichtentbindung können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Ist die Einwilligung zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwick-
lung erforderlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ausgeschlossen oder 
führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmög-
lichkeit gilt nicht für mündlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende Vermittler stellt sicher und 
dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form 
und den Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die Möglichkeit der Verweige-
rung und die Widerrufl ichkeit der Einwilligung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
eingeholt. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so her-
vorgehoben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z.B. in Eilsituationen oder wenn 
der Kommunikationswunsch von den Betroffenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer 
Einwilligung auf diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die Einwilligung 
auch in anderer Form als der Schriftform, z.B. in Textform oder mündlich erteilt werden.

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren und den Betroffenen mit 
der nächsten Mitteilung schriftlich oder in Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des 
Betroffenen entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, muss der Inhalt der 
Bestätigung unverändert reproduzierbar in den Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklärungsinhalt schriftlich oder ent-
sprechend Abs. 6 Satz 2 in Textform bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke 
der Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung protokolliert wird, die Betroffenen 
ihren Inhalt jederzeit abrufen können und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbesondere zum Zwecke eines 
Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert 
wird und der Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert reproduzierbar 
in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, zum Beispiel durch einen Download, und die 
Betroffenen unmittelbar danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines Feldes, 
versichert haben.

(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher oder in elektronischer Form 
erfolgt spätestens mit der nächsten Mitteilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilli-
gungen werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personen-
bezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (insbe-
sondere Angaben über die Gesundheit) werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach 
Artikel 5 und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepfl ichtentbindung erhoben, verarbeitet 
oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten auf gesetzlicher Grundlage 
erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvor-
sorge bzw. -versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 
Ansprüche – auch im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen am Ausschluss der Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung überwiegt.
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IV. DATENERHEBUNG
Art. 7 Datenerhebung bei den 
Betroffenen, Informationspfl ich-
ten und -rechte und Erhebung von 
Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betroffenen unter Berücksichtigung von 
§§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die Identität der verantwortlichen Stelle 
(Name, Sitz), die Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von 
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor oder spätestens bei der Erhebung 
gegeben, es sei denn, die Betroffenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Verhaltensregeln werden nur er-
hoben, wenn dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger 
Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mit-
wirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne Mitwirkung der Betroffenen er-
hoben, wenn dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen 
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungsnehmer bei Gruppenversicherun-
gen zulässigerweise die Daten der versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten 
der Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit erforderlich – mit wirksamer 
Schweigepfl ichtentbindungserklärung der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung der Betroffenen erhebt, stellt 
sicher, dass die Betroffenen anlässlich der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der verantwortlichen 
Stelle informiert werden. Die Information unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von 
der Speicherung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte Daten aus allgemein 
zugänglichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffe-
nen Fälle unverhältnismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, geheim gehal-
ten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung 
von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunterneh-
men angehört, können die Stammdaten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die 
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten 
im Geschäftsablauf (z.B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam 
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln (insbesondere der Artikel 21 und 
22) durch die für das gemeinsame Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren 
nur erhoben verarbeitet und genutzt, soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist 
technisch und organisatorisch zu gewährleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen der Gruppe auch weitere Daten 
aus Anträgen und Verträgen anderer Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass 
dies zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Vertrages vor dessen Abschluss 
erforderlich ist. Die Betroffenen müssen auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unter-
nehmen der Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer Daten in einem 
anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten gemäß Absatz 1, wer-
den die Versicherten darüber bei Vertragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfah-
rens in Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der Gruppe bereit, die an einer zen-
tralisierten Bearbeitung teilnehmen und macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe Datenerhebungen, -verarbeitungen 
oder -nutzungen vor, richtet sich dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämi-
enberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken und Erfahrungswerten mit Hil-
fe versicherungsmathematischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fällen sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage Tarife. Dazu werten Unterneh-
men Daten aus Versicherungsverhältnissen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für 
die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus.

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, 
den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in anonymisierter oder – soweit 
erforderlich – pseudonymisierter Form. Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf die individuelle Situation des 
Antragstellers angewandt. Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des An-
tragstellers durch spezialisierte Risikoprüfer, z.B. Ärzte, in die Prämienermittlung einfl ießen. Hierzu 
werden auch personenbezogene Daten verwendet, die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erho-
ben worden sind.

Art. 11 Scoring Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gelten die gesetzlichen Regelungen.
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Art. 13 Automatisierte Einzelent-
scheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative rechtliche oder wirtschaftliche Folge nach 
sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die der Bewertung einzelner Per-
sönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird 
grundsätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne dabei deren einzige 
Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem Begehren der Betroffenen in vollem Umfang statt-
gegeben wird.

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen getroffen werden, wird dies 
den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf 
Verlangen werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisierten Verarbeitung sowie 
die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung 
ihres Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen Aufbau umfasst die verwen-
deten Datenarten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird 
auf dieser Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informations-
system (HIS)

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit Ausnahme der privaten Kranken-
versicherer - nutzen ein Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurtei-
lung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung und -speicherung zum 
Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In allen Sparten wird der Datenbe-
stand in jeweils zwei Datenpools getrennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risiko-
prüfung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur Leistungsprüfung (L-Pool). Die 
Unternehmen richten die Zugriffsberechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und 
Aufgaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekriterien Daten zu Personen, Fahr-
zeugen oder Immobilien an den Betreiber des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auf-
fälligkeit, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmeldung von Daten zu 
Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorlie-
gen der festgelegten Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten Interesse 
des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Besondere Arten personenbezogener Daten, 
wie z.B. Gesundheitsdaten, werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei Vertragsabschluss in allge-
meiner Form über das HIS unter Angabe der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie 
benachrichtigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der gemeldeten Daten, den 
Zweck der Meldung, den Datenempfänger und den möglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und im Leistungsfall erfolgen, nicht 
jedoch bei Auszahlung einer Kapitallebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die 
alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informationen wer-den lediglich als Hin-
weis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den Zweck, 
stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu können.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können im Leistungsfall auch Daten 
zwischen dem einmeldenden und dem abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss 
der Übermittlung hat. Der Datenaustausch wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht ge-
mäß Artikel 15 erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. Eine Information 
ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn 
die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 4. Jahres nach dem Vorlie-
gen der Voraussetzung für die Einmeldung gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf 
maximal 10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich oder bei erneuter Ein-
meldung innerhalb der regulären Speicherzeit gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein 
Vertrag zustande gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Jahr 
der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt unter Beachtung datenschutz-
rechtlicher Vorgaben einen detaillierten Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Wider-
sprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versiche-
rungsverhältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinfl usst wurde oder dass falsche oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der 
Feststellung eines entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen ergänzende 
Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, soweit dies zur Aufklärung der Widersprüch-
lichkeiten erforderlich ist.

(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen zur Überprüfung der Angaben 
zur Risikobeurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversiche-
rungen innerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich verlängern, wenn die 
Anhaltspunkte für eine Anzeigepfl ichtverletzung dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch 
Prüfung eines in diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen konkrete An-
haltspunkte dafür, dass der Versicherungsnehmer bei der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig 
unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.
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(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von besonderen Arten personenbezo-
gener Daten, insbesondere von Daten über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die 
Betroffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer Datenerhebung nach § 
213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen 
wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit ande-
ren Versicherern

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem nachfolgenden Versicherer wird 
zur Erhebung tarifrelevanter oder leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben erforderlich sind:
1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der 
Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und Vollkaskoversicherung,
2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel,
3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer,
4. zur Ergänzung oder Verifi zierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten.
In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum Zweck der Risikoprüfung nur zuläs-
sig, wenn die Betroffenen bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch und 
dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem Datenaustausch zum Zweck der 
Leistungsprüfung werden die Betroffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang 
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit 
dies zur Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter Absicherung von Ri-
siken, des gesetzlichen Übergangs einer Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung 
von Schäden zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Regressverzichtsab-
kommen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Datenübermittlung an 
Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen aus den Versicherungsverhältnissen in der Lage 
zu sein, geben Unternehmen einen Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückver-
sicherer weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen diese Rückversiche-
rer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit dies für die 
vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form Daten aus dem Versiche-
rungsantrag oder -verhältnis, insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit dies erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen 
dem entgegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Rückversicherungsver-
hältnisses die Übermittlung personenbezogener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen 
erfolgt:
1. Die Rückversicherer führen z.B. bei hohen Vertragssummen oder bei einem schwer einzustufen-
den Risiko im Einzelfall die Risikoprüfung und die Leistungsprüfung durch,
2. die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risiko- und Schadenbeurteilung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen,
3. die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der Rückversicherungs-verträge 
einschließlich der Prüfung, ob und in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind 
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Bestand der unter die Rückversi-
cherung fallenden Verträge,
4. die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird von den Rückversicherern stich-
probenartig kontrolliert zur Prüfung ihrer Leistungspfl icht gegenüber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass personenbezogene Daten von 
diesen nur zu den in Absatz 2 genannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen 
einer Verschwiegenheitspfl icht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpfl ichten sie die Rückversicherer 
hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere 
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpfl ichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, erhalten die 
Rückversicherer nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGSFOR-
SCHUNG
Art. 18 Verwendung von Daten für 
Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 
4 BDSG und unter Beachtung von § 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsfor-
schung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter besonderer Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Meinungsforschung beauftragen, ist 
die empfangende Stelle unter Nachweis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor 
der Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens vertraglich nach den Vorgaben 
des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist insbesondere festzulegen:
a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühestmöglich anonymisiert werden,
b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnisse der Markt- und Meinungs-
forschung an die Unternehmen ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.
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(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum Zweck der Markt- und Meinungs-
forschung verarbeiten oder nutzen, werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse 
werden ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäftliche Handlungen vorgenommen 
werden, die als Werbung zu werten sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatz-
fördernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten dafür nach den in Artikel 18 getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an 
selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuenden Vermittler nur, soweit 
es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen erforder-
lich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegenheitspfl ichten wie das Berufs- oder 
Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an einen Versicherungsvertreter 
oder im Falle eines Wechsels vom betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versi-
cherungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller vorbehaltlich der 
Regelung des Abs. 3 vor der Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten über den bevorstehenden 
Datentransfer, die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr Widerspruchs-
recht. Eine Information durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Information durch 
das Unternehmen gleich. Im Falle eines Widerspruchs fi ndet die Datenübermittlung grundsätzlich 
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder das 
Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße Betreuung der Versicherten im 
Einzelfall oder wegen des unerwarteten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnis-
se gefährdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern dürfen an einen Versicherungs-
makler übermittelt werden, wenn diese dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall 
des Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen an den betreuenden Vermittler 
erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche 
Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONSÜBERTRAGUNG
Art. 21 Pfl ichten bei der Daten-
erhebung und -verarbeitung im 
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß § 11 BDSG im Auftrag erheben, ver-
arbeiten oder nutzen lässt (z.B. Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von 
Eingangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung ohne selbstständigen Ent-
scheidungsspielraum, Sicherstellung der korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungs-
ausgang, Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von Dokumenten) wird der 
Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 BDSG vertraglich verpfl ichtet. Es wird nur ein solcher 
Auftragnehmer ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen und organisato-
rischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet. 
Das Unternehmen überzeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Einhaltung 
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen und dokumen-
tiert die Ergebnisse.

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rahmen der Weisungen des Unter-
nehmens zulässig. Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, 
die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. Ist die systematische auto-
matisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die 
Auftragsdatenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 
Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form 
bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grund-
sätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an 
Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfüllung erfolgt, soweit dies für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit 
den Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sachverständige mit der Be-
gutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der 
vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, eingeschaltet 
werden (sog. Assistance).

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen 
Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem entge-
gen steht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der 
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprüfung, Schaden- 
und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von 
Rechtsfällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, 
soweit der Betroffene dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse des übermittelnden 
Unternehmens überwiegt. Die Betroffenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.
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(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem Interesse tätig werden, eine ver-
tragliche Vereinbarung, die mindestens folgende Punkte enthalten muss:
- Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
- Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der vereinbarten Zweckbestimmung 
verarbeitet oder genutzt werden;
- Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstandards, der diesen Verhaltensregeln 
entspricht;
- Verpfl ichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung 
einer beim Unternehmen verbleibenden Auskunftspfl icht erforderlich sind oder dem Betroffenen 
direkt Auskunft zu erteilen.
Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis abgebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betroffene, welche durch die Über-
mittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Scha-
den erlitten haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. Vorrangig tritt 
gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien ver-
einbaren, dass sie gesamtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden können, 
wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, an die Aufgaben im Wesentli-
chen übertragen werden. Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Da-
ten nicht Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst 
werde unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die 
Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten bei den Betroffe-
nen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Betroffenen gemäß Artikel 23 durch 
die Einschaltung des Dienstleisters nicht geschmälert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem Rahmen nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, wenn die Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Artikels 
6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwiegenheitspfl icht gemäß § 203 StGB 
unterliegen, verpfl ichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 
2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die für sie tätig sind, 
zur Verschwiegenheit zu verpfl ichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch (1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elektronischer Post Auskunft über 

die beim Unternehmen über sie gespeicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer 
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten welcher Herkunft über sie zu 
welchen Zwecken beim Unternehmen gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird 
den Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an die seine Daten übermittelt 
werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäftszwecke des Unternehmens erheblich 
gefährden würde, insbesondere wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse 
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, dass das Interesse an der Aus-
kunft die Gefährdung überwiegt oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten geheim gehalten 
werden müssen.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktionsübertragung an Dienstleister (Ar-
tikel 22) nimmt das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, 
zu denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpfl ichtet ist oder es stellt die Auskunftserteilung 
durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichti-
gung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als unrichtig oder unvollständig, wer-
den diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die Erhebung oder Verarbeitung 
von Anfang an unzulässig war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf Grund nachträglich eingetre-
tener Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die verantwortliche Stelle zur 
Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Löschung nach Absatz 2 erfolgt in 
regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Löschung gesetzliche, satzungsmä-
ßige oder vertragliche Aufbewahrungspfl ichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt würden oder 
die Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit ihre Richtigkeit vom 
Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbesondere Rückversicherer und Versi-
cherungsvertreter über eine erforderliche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten aufgrund eines Antrags der Betroffe-
nen erfolgte, werden diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.
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IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit (1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass die Anforderungen des Daten-

schutzes und der Datensicherheit beachtet werden.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten be-
traut sind, werden auf das Datengeheimnis gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpfl ichtet. Sie 
werden darüber unterrichtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als Ord-
nungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Schadensersatzansprüche nach 
sich ziehen können. Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne Beschäftigte 
verantwortlich gemacht werden können, können entsprechend dem jeweils geltenden Recht arbeits-
rechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpfl ichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt auch über das Ende des Be-
schäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz (1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsver-
fahren zugänglich gemacht, die der Meldepfl icht an die betrieblichen Beauftragten für den Daten-
schutz unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind (§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 
8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverarbeitende Stellen, eingesetzte 
Datenverarbeitungsverfahren oder den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form 
bekannt zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Absatz 6, Artikel 27 Absatz 
5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall 
werden sie auf Anfrage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entsprechenden Textform 
(Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Daten-
schutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes ei-
nen Beauftragten für den Datenschutz als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung 
der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltensre-
geln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung der im Unternehmen eingesetz-
ten Datenverarbeitungsprogramme und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur 
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmensleitung alle Unternehmensbe-
reiche zu den notwendigen Datenschutzmaßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes 
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen beson-
deren Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, Anfragen, Auskunftsersuchen 
oder Beschwerden im Zusammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch 
an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und Beschwerden werden 
vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form 
bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der Unternehmen unterstützen die 
Beauftragten für den Datenschutz bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvor-
schriften und dieser Verhaltensregeln zu gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich 
dazu jederzeit mit der jeweils zuständigen daten-schutzrechtlichen Aufsichtsbehörde vertrauensvoll 
beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reakti-
on bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder sonstigen Betroffenen wegen Ver-
stößen gegen datenschutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten 
und innerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischenbescheid geben. Die für die 
Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der ver-
antwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umgehend an den Beauftragten 
für den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründeten Beschwerden so schnell wie 
möglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten für den Datenschutz an die 
zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter 
Benennung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29 Information bei unrecht-
mäßiger Kenntniserlangung von 
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von Absatz 2 unrechtmäßig über-
mittelt worden oder Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen 
unverzüglich die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benachrichtigt, sobald ange-
messene Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind 
und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung 
der Betroffenen nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich ist, tritt 
an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.
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(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten
a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines Unternehmens der Lebens-, 
Kranken- oder Unfallversicherung, die nach § 203 StGB geschützt sind,
b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, sind,
c) sich auf strafbare Handlungen, z.B. des Versicherungsbetruges, oder Ordnungswidrigkeiten, z.B. 
nach Maßgabe des Straßenverkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen oder
d) Bank oder Kreditkartenkonten
betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen 
der Betroffenen drohen. Davon ist in der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder 
nicht unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpfl ichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach § 11 BDSG, sie unverzüglich 
über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vorfällen nach den Absätzen 1 und 2. 
Sie stellen sicher, dass diese der Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und 
Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, verpfl ichten sich zu deren Einhal-
tung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in 
geeigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Änderungen der Datenverarbeitungs-
verfahren in den Unternehmen erforderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichts-
behörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die Umsetzung vor und melden die 
Fertigstellung nach Abschluss der technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjah-
res nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unternehmens zu diesen Verhaltens-
regeln bereits bestanden, werden über das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Interne-
tauftritt des Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt betreffenden Rechtsänderung in 
Bezug auf diese, spätestens aber fünf Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a 
Absatz 2 BDSG insgesamt evaluiert.


